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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Kiesgruben, Steinbrüche, Sandabbau – der Rohstoffbe-
darf unserer Wirtschaft hinterlässt deutliche Spuren in Na-
tur und Landschaft. Am Ende der Rohstoffgewinnung steht 
oftmals eine Rekultivierung der betroffenen Abbauflächen. 
Aber auch bei anderen Vorhaben ist es immer wieder nö-
tig, entstandene Schäden an Natur und Landschaft so weit 
wie möglich zu beheben.  

Dazu gehört insbesondere, eine durchwurzelbare Bodenschicht herzustellen. Dies erfordert 
Wissen und Sorgfalt. Böden sind ein hochkomplexes Gefüge aus mineralischen Bestandtei-
len und organischen Substanzen, in deren Poren Wasser und Luft gespeichert werden. Es-
sentiell für den Erfolg einer Rekultivierung ist die Vermeidung schädlicher Verdichtungen 
des Bodens. Lagerung, Einbau und Eigenschaften der Böden sind dafür von zentraler Be-
deutung: Sie bestimmen, ob die Böden ihre vielfältigen Funktionen im Naturhaushalt wieder 
übernehmen können.  

Nur auf intakten Böden kann die Landwirtschaft dauerhaft gesunde Nahrungsmittel produ-
zieren oder ein Wald sich entwickeln. Sauberes Grundwasser kann nur garantiert werden, 
wenn unsere Böden als Wasserfilter funktionsfähig sind.  

Verdichteter Boden ist hingegen für die kommenden Generationen in seinen Funktionen 
stark beeinträchtigt. Auch wenn oft noch Gras über ihm wächst und man ihm nicht ansieht, 
dass er geschädigt ist: Seine eigentlichen Leistungen kann der Boden nicht mehr erbringen. 
Er verliert einen Großteil seiner Fähigkeit zur Speicherung von Wasser, Wurzeln können ihn 
nicht mehr durchdringen, der dezentrale Wasserrückhalt der Böden als Beitrag zur Hoch-
wasservorsorge und vieles mehr bleibt verloren.  

Eine sorgfältige Rekultivierung zahlt sich aus: Ob die Flächen später als Wald, für die Land-
wirtschaft oder Naturschutz geplant sind – die rekultivierten Böden prägen den Standort und 
sind entscheidend für die erfolgreiche Folgenutzung.  

Mit dieser Arbeitshilfe geben wir allen, die mit der Rekultivierung von Abgrabungen oder der 
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht befasst sind, eine umfassende und pra-
xisnahe Hilfestellung an die Hand.  

 
 

 

Priska Hinz  
Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
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1 Einleitung 
Bei der Rekultivierung von Tagebauflächen wird ein vollständiger oder teilweiser Neuaufbau 
von Böden vorgenommen. Die Rekultivierung kann in die Arbeitsschritte Planung, techni-
sche Ausführung, Überwachung und Folgebewirtschaftung gegliedert werden.  

Die materiellen Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes an die Rekultivierungs-
schicht sind insbesondere in § 12 BBodSchV näher geregelt. Die Rekultivierungsschicht 
entspricht im Regelfall der bodenschutzfachlich definierten durchwurzelbaren Bodenschicht, 
die zumeist bis zu 2 m Tiefe reicht. 

Die derzeitige Rekultivierungspraxis entspricht nicht immer den Anforderungen des Boden-
schutzes. So gelingt es nicht in jedem Fall, die natürlichen Bodenfunktionen wieder weitge-
hend entsprechend der standortgerechten Ausprägung herzustellen. Beispielsweise treten 
schädliche Bodenverdichtungen in den Rekultivierungsschichten auf, wenn die Bodenarbei-
ten bei zu hohen Bodenwassergehalten durchgeführt werden.  

In Hessen werden die materiellen Anforderungen an Verfüllungen in der „Richtlinie für die 
Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch in Tagebauen und im 
Rahmen sonstiger Abgrabungen“ vom 3. März 2014 (Verfüllrichtlinie; StAnz. 10/2014 S. 
211) festgelegt (HMUKLV 2014a). Für die Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht 
werden dabei Rahmenbedingungen vorgegeben.  

Die vorliegende Arbeitshilfe enthält fachtechnische Anforderungen an eine hochwertige Re-
kultivierung. Dabei beschränkt sie sich auf die durchwurzelbare Bodenschicht. Es werden 
soweit wie möglich quantifizierbare Kriterien für die Qualitätsanforderungen verwendet.  

Mit der Arbeitshilfe soll es ermöglicht werden, die gesetzlich geforderten Vorgaben zu kon-
kretisieren und den Antragstellern und den Behörden Hilfestellungen für einen rechtssiche-
ren Vollzug zu geben. Folgende zentrale Ziele werden dabei verfolgt: 

• Konkretisierung der bodenschutzfachlichen und insbesondere bodenphysikalischen An-
forderungen an die Rekultivierungsmaßnahmen, speziell an die Wiederherstellung der 
durchwurzelbaren Bodenschicht (= Rekultivierungsschicht); 

• Systematisierung des Prüfungsumfangs der Zulassungsbehörden; 
• Bereitstellen von Checklisten, anhand derer die Prüfung und Bewertung der Antragsun-

terlagen sowie die Überwachung und Abnahme erleichtert werden (s. Anhang; Verweise 
im Text auf die Checklisten sind wie folgt kenntlich gemacht:                      ). 

In einem Textteil werden die fachtechnischen Anforderungen an eine bodenschonende Re-
kultivierung ausführlich beschrieben (Kap. 3 bis Kap. 11). Im Anhang sind für eine schnelle 
Orientierung Checklisten zusammengestellt, anhand derer einerseits die Vorhabensträger 
die bodenschutzfachlichen Anforderungen an die Planung und Ausführung von Rekultivie-
rungen nachvollziehen und andererseits die Zulassungsbehörden die Vollständigkeit und 
Qualität von Antragsunterlagen beurteilen können.  

Checkliste 1 
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Neben der Wiederherstellung einer funktionierenden durchwurzelbaren Bodenschicht für ei-
ne land- und forstwirtschaftliche Folgenutzung werden in der Praxis auch andere Folgenut-
zungen angestrebt. Letztlich entscheidet die zuständige Behörde, inwieweit dies zu Abwei-
chungen in den Anforderungen führen kann. Die wieder herzustellenden Flächen sind je-
doch keine freien Gestaltungsräume. Vielmehr ist aus Sicht des Bodenschutzes grundsätz-
lich zu verlangen, dass verloren gegangene Bodenfunktionen wieder hergestellt werden. 
Dieser Anspruch ist mit hinreichendem Gewicht in eine Abwägung über die konkrete Folge-
nutzung einzustellen und so weit wie möglich umzusetzen. Dies richtet sich sowohl an Be-
hörden als auch an Planer und Ausführende.  

Auch sind Sonderfälle denkbar, bei denen aus fachlichen Gründen eine schematische An-
wendung der in der Arbeitshilfe dargestellten Vorgehensweisen nicht angebracht ist, oder in 
denen auch andere als die aufgezeigten Vorgehensweisen geeignet sind, um die Anforde-
rungen zu erfüllen.  

Die bodenschutzfachlichen Anforderungen an die Rekultivierung von Tagebauflächen und 
Abgrabungen sind auch auf andere Bauvorhaben übertragbar, bei denen eine durchwurzel-
bare Bodenschicht wiederhergestellt werden muss. Die vorliegende Veröffentlichung baut 
als vierter Teil auf andere Arbeitshilfen des Landes Hessen auf. Bereits erschienen sind: 

• HMUELV (2011): Bodenschutz in der Bauleitplanung. Arbeitshilfe zur Berücksichtigung 
von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in 
Hessen. Arbeitshilfe des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, Wiesbaden. 

• HLUG (2012): Vorsorgender Bodenschutz bei Baumaßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur und der Durchgängigkeit. Schriftenreihe: Böden und Bodenschutz in 
Hessen. Heft 10. 

• HMUKLV (2014b): Bodenschutz bei der Planung, Genehmigung und Errichtung von 
Windenergieanlagen. Arbeitshilfe des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden. 
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2 Zulassungsverfahren 
Im Rahmen der Planung und Erstellung der Antragsunterlagen sind die Anforderungen un-
terschiedlicher Rechtsbereiche zu berücksichtigen. Zulassungen von Abgrabungen erfolgen 
über Bergrecht1, Wasserrecht2, Immissionsschutzrecht3 oder Baurecht4 (vgl. Abb. 2–1). Von 
den ca. 400 Rohstoffabbauvorhaben in Hessen unterliegen mehr als die Hälfte dem Berg-
recht. Weiterhin sind materielle Anforderungen aus den Rechtsbereichen Bodenschutz, Na-
turschutz, Umweltprüfung, Abfall, Forst und Denkmalschutz zu berücksichtigen. Die „Hand-
lungsempfehlung zur rechtlichen Behandlung von Aufschüttungen und bei Auf- und Einbrin-
gen von Bodenmaterial auf Böden“ vom 27. Oktober 2015 (StAnz. 46/2015 S. 1150) stellt 
dar, welche Rechtsbereiche neben dem Bodenschutzrecht beim Auf- und Einbringen von 
Bodenmaterial auf Böden betroffen sein können und erläutert die jeweiligen materiellrechtli-
chen Anforderungen sowie Zulassungsverfahren und Anordnungsbefugnisse. 

 
Abb. 2–1: Zulassungsverfahren bei Rohstoffabbauvorhaben in Hessen (nach HLUG 2008) 

                                                
1  Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 303 der Verordnung 

vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 
1420), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261). 

2  Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 320 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). 

3  Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). 

4  Hessische Bauordnung vom 15. Januar 2011 (GVBl. I 2011), zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2012 (GVBl. S. 622). 
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Die Grundsätze der verschiedenen Zulassungsverfahren werden in den beiden folgenden 
Unterkapiteln kurz beschrieben. 

 

2.1 Bergrecht 

Innerhalb des Bergrechtes gibt es verschiedene Zulassungen, in denen Regelungen zur 
Verfüllung und Wiedernutzbarmachung getroffen werden können. Es wird unterschieden 
zwischen Rahmen-, Haupt-, Sonder- und Abschlussbetriebsplänen. Die einzelnen Pläne un-
terscheiden sich dabei erheblich in ihrer Laufzeit und in der Detailtiefe der darin getroffenen 
Regelungen.  

 

Rahmenbetriebspläne 

Rahmenbetriebspläne regeln – wie der Name schon vermuten lässt – nur die Rahmenbe-
dingungen für einen Bergbaubetrieb. Die Laufzeit dieser Zulassungen umfasst meist mehre-
re Jahrzehnte. Da sich die rechtliche Situation in den Umweltbereichen und auch die fachli-
chen Einschätzungen bzw. Bewertungen von Sachverhalten in dieser Laufzeit sehr ändern 
können, ist es nicht sinnvoll, in dieser Zulassung sehr konkrete Regelungen zu treffen. Somit 
werden auf der Ebene des Rahmenbetriebsplans auch normalerweise keine Regelungen 
hinsichtlich der Qualität des Materials oder der Einbauweise getroffen, sondern nur die Wie-
dernutzbarmachung und die Profilierung der Fläche vorläufig festgelegt. Die im Verfahren 
beteiligten Stellen haben dabei darauf zu achten, dass die geplanten Ziele nicht anderen 
Zielen der Raumordnung entgegenstehen oder es zu Konflikten mit Nutzungen in der nähe-
ren Umgebung kommen kann (z. B. Landwirtschaft-Trinkwassergewinnung, Naturschutz-
Gewerbegebietserschließung). Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass von der 
geplanten Profilierung keine Gefahren ausgehen und die geplante Profilierung hinsichtlich 
der benötigten Massen auch realistisch erscheint. 

Allerdings verfügt nicht jeder bergrechtlich zugelassene Betrieb über einen Rahmenbe-
triebsplan. Die Regelungen zur Verfüllung bzw. Wiedernutzbarmachung werden dann aus-
schließlich in Haupt-, Sonder- und Abschlussbetriebsplänen getroffen. 

 

Sonderbetriebspläne und Abschlussbetriebspläne 

Für gewöhnlich werden die Verfüllung und die Wiedernutzbarmachung der bergbaulich ge-
nutzten Flächen im Rahmen von Sonder- bzw. Abschlussbetriebsplänen geregelt. Von den 
beteiligten Stellen sollte unter Berücksichtigung einschlägiger rechtlicher Grundlagen und 
anerkannter technischer Maßstäbe ein besonderes Augenmerk auf die vom Unternehmer 
beschriebene angewandte Technik, die Qualität des Materials (chemisch und physikalisch) 
sowie die Maßnahmen zur Qualitäts- und Beweissicherung gelegt werden. Darunter fallen 
insbesondere: Maschineneinsatz, beantragte Einbaugrenzwerte, organisatorische Bedin-
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gungen, beschriebene Überwachungsmaßnahmen und -vorrichtungen. Aufgabe der beteilig-
ten Stellen ist hier auch eine Bewertung, ob bei der geplanten Einbauweise und den ver-
wendeten Materialien der Boden die Funktionen theoretisch übernehmen kann, die für die 
geplante Folgenutzung notwendig sind. Falls das nicht eindeutig (bei ordnungsgemäßer 
Durchführung) zu erwarten ist, sollten geeignete Nebenbestimmungen formuliert werden. 
Die eigentliche Erfolgskontrolle über die gesamte Maßnahme ist aber erst nach Abschluss 
der Rekultivierung möglich. 

 

Hauptbetriebspläne 

Nach § 52 BBergG sind Hauptbetriebspläne für die Errichtung und Führung eines Betriebes 
aufzustellen. In den meisten Fällen sind allerdings die Gewinnung sowie die dafür notwendi-
gen vorbereitenden Tätigkeiten Gegenstand der Hauptbetriebspläne. Von den beteiligten 
Stellen ist hier zu prüfen, ob bei der geplanten Abtragung von Oberboden und Abraum ein-
schließlich deren Lagerung den Belangen des Bodenschutzes ausreichend Rechnung ge-
tragen wird.  

In wenigen Fällen werden Verfüllung und Wiedernutzbarmachung in einem Hauptbetriebs-
plan geregelt. In einem solchen Fall ist zusätzlich der Antrag entsprechend den oben be-
schriebenen Ausführungen zu Sonderbetriebsplänen zu prüfen und sind entsprechende Be-
wertungen vorzunehmen. Im Vergleich zu den unbefristeten Sonderbetriebsplänen sind 
Hauptbetriebspläne in der Regel auf eine Laufzeit von 2 Jahren begrenzt, so dass die Be-
dingungen der Verfüllung immer wieder an neue rechtliche Situationen angepasst werden 
können. 

 

Bodenschutzfachliche Anforderungen an die bergrechtlichen Unterlagen 

Die bodenschutzfachlichen Anforderungen an die Planungsunterlagen im Zulassungsverfah-
ren sowie konkrete Anforderungen an die Bodenrekultivierung bemessen sich nach den 
Kap. 3 bis 11. 
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2.2 Wasser-, Immissions-, Naturschutz- und Baurecht 

Der Abbau von Steinen und Erden, die nicht durch § 3 BBergG erfasst sind, werden über 
Wasser-, Immissionsschutz- und Baurecht zugelassen. Die Art und Größe des Abbaus sind 
ausschlaggebend dafür, welches Zulassungsverfahren zum Tragen kommt (Abb. 2–1). Nas-
sabbauverfahren werden nach Wasserrecht zugelassen. Bei Trockenabbauverfahren ent-
scheiden die Größe und ggf. notwendige Sprengungen darüber, ob eine immissions-  
oder baurechtliche Zulassung erfolgt. Weitere zulassungsspezifische Differenzierungen 
können dem Ablaufschema in Abb. 2–1 entnommen werden. 

 

Wasserrecht 

Das Freilegen von Grundwasser, z. B. bei der Kiesgewinnung, stellt nach § 68 WHG eine 
Gewässerausbaumaßnahme dar, die nach § 68 Abs. 1 WHG grundsätzlich im Rahmen ei-
nes förmlichen Planfeststellungsverfahrens zu genehmigen ist. Anstelle des Planfeststel-
lungsverfahrens kann gemäß § 68 Abs. 2 WHG ein Plangenehmigungsverfahren durchge-
führt werden, wenn für den Gewässerausbau nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht. Ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung für ein Vorhaben erforderlich wird, ist 
zunächst in einer allgemeinen Vorprüfung im Einzelfall nach §§ 3c und 3e i. V. m. Anlage 1 
Nr. 13.18 UVPG zu entscheiden.  

 

Immissionsschutzrecht 

Bei Tagebau- und Abgrabungsvorhaben, bei denen Sprengstoffe verwendet werden und de-
ren Abbaufläche kleiner 10 ha ist, ist ein vereinfachtes Verfahren nach § 19 BImSchG mög-
lich. Nach Ziffer 2.1 der 4. BImSchV ist bei einer Abbaufläche größer 10 ha ein immissions-
schutzrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG durchzuführen.  

 

Naturschutzrecht 

Sofern keine andere Zulassungs- oder Anzeigepflicht besteht, kann für ein Vorhaben auch 
alleine eine Eingriffsgenehmigung nach § 17 Abs. 3 BNatSchG erforderlich sein. 

 

Baurecht 

Abgrabungen und Aufschüttungen über 2 m Tiefe bzw. Höhe und 30 m² Grundfläche im In-
nenbereich und über 300 m² Grundfläche im Außenbereich ohne Verwendung von Spreng-
stoffen sind baugenehmigungspflichtig. 
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Bodenschutzfachliche Anforderungen an die Planungsunterlagen 

Die bodenschutzfachlichen Anforderungen an die Planungsunterlagen im Zulassungsverfah-
ren nach Wasser-, Immissionsschutz- oder Baurecht sowie konkrete Anforderungen an die 
Bodenrekultivierung bemessen sich nach den Kap. 3 bis 11. 
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3 Anforderungen an die Planung 
Die Rekultivierungsplanung ist essentielle Grundlage für eine hochwertige Wiederherstel-
lung durchwurzelbarer Bodenschichten. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden neben 
Planungsgrundsätzen weitere wesentliche Anforderungen und Grundlagen vermittelt. 

 

3.1 Planungsgrundsätze 

Generell sind im Zuge von Rohstoffabbauvorhaben wie bei anderen Eingriffsvorhaben die 
Umweltgüter in ihrem Ausgangszustand zu erfassen und zu bewerten, die vorhabensspezifi-
schen Wirkfaktoren zu ermitteln sowie geeignete und verhältnismäßige Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen darzustellen. Verbleibende Beeinträchtigungen und darauf ausge-
richtete notwendige Kompensationsmaßnahmen sind abzuleiten. Dies gilt auch für das 
Schutzgut Boden bei Rohstoffabbauvorhaben. 

Die Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes im Zuge von Umweltprüfungen wer-
den beispielsweise von FELDWISCH (2014) im Handbuch der Umweltverträglichkeitsprüfung 
dargelegt. 

Neben den genannten allgemeinen Planungsanforderungen sind bei der Wiedernutzbarma-
chung von Tagebauen und Abgrabungen gesonderte Anforderungen an die Herstellung des 
Füllkörpers und der durchwurzelbaren Bodenschichten zu stellen. Dabei wird zwischen den 
stofflichen und physikalischen Anforderungen differenziert. Entsprechende planerische Aus-
führungen müssen in bergrechtlichen Betriebsplänen oder in entsprechenden Planungsun-
terlagen zur Wiedernutzbarmachung enthalten sein. 

Zur Ableitung der stofflichen und physikalischen Anforderungen des Bodenschutzes an die 
Verfüllbereiche sind der Ausgangszustand der Böden vor dem Rohstoffabbau und die Ziel-
nutzungen ermessensleitend zu berücksichtigen. 

Der Bodenschutz zielt nach dem Abschluss von Eingriffsvorhaben auf die Wiederherstellung 
natürlicher Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG ab. Neben den natürlichen 
Bodenfunktionen können gleichzeitig auch die Nutzungsfunktionen als Standort für die land- 
und forstwirtschaftliche Nutzung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchstabe c BBodSchG wiederher-
gestellt werden. Die Eignung der im Rahmen der Planung vorgesehenen Maßnahmen zur 
Wiedernutzbarmachung ist anhand der Kriterien der Bodenfunktionsbewertung darzulegen. 

Die rechtlichen Pflichten, die sich aus dem Bundes- und Landesbodenschutzrecht ergeben, 
sind in Hessen in der „Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Stra-
ßenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen“ vom 3. März 2014 
(Verfüllrichtlinie) nochmals konkretisiert. Neben dem vorrangig thematisierten Schutz der 
Böden und des Grundwassers vor stofflichen Einwirkungen geht die Richtlinie auch in ge-
raffter Form auf den physikalischen Schutz der Böden ein. 
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Im Vordergrund steht bei der Rekultivierung der Schutz vor Verdichtungen bzw. Gefügebe-
einträchtigungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen 
führen und damit auch das Erreichen der Rekultivierungsziele gefährden können. 

 

3.2 Verfüllbereiche 

Zu betrachten sind die bodenschutzfachlichen Belange für den 

• oberen Verfüllbereich (= insbesondere durchwurzelbare Bodenschicht – dwB, inklusive 
ggf. notwendiger Ausgleichsschicht; vgl. auch Kap. 7.5), 

• mittleren Verfüllbereich (= wasserungesättigte Bodenschicht; Teil des Füllkörpers) und  
• unteren Verfüllbereich (= wassergesättigte Bodenschicht inklusive Sicherheitsabstand 

von 1-2 m oberhalb der Grundwasseroberfläche; Teil des Füllkörpers) (vgl. Abb. 3–1). 

Die bodenschutzfachlichen Anforderungen an die Verfüllbereiche sind in Kap. 7 detailliert 
beschrieben. 

 

 
 

Abb. 3–1: Schematischer Aufbau eines natürlichen Bodenprofils und eines Rekultivierungs-
bodens mit fachspezifischen Begrifflichkeiten 
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3.3 Dokumentation des Ausgangszustands der Böden 

Der Ausgangszustand der Böden vor dem Abbauvorhaben durch den Vorhabensträger ist 
zu erfassen, um die Eingriffserheblichkeit in das Schutzgut Boden bewerten und einen Be-
wertungsmaßstab für ein angemessenes Rekultivierungsziel nach Betriebsabschluss ablei-
ten zu können. 

Der Ausgangszustand ist mit folgenden Parametern zu erfassen: 

• Allgemeine Standorteigenschaften: Nutzung, Geländeform inklusive Exposition und 
Hangneigung 

• Böden: Bodentypen mit Ober- und Unterbodenmächtigkeiten, durchwurzelbare Boden-
schichten, Feinbodenart, Grobbodenart und -anteil, Humusgehalt, Wasserhaushalt (nutz-
bare Feldkapazität und Feldkapazität in der durchwurzelbaren Bodenschicht, Grund-  
oder Stauwassereinfluss), Lufthaushalt (Luftkapazität) 

• Bodenfunktionen: Ausprägung der natürlichen Bodenfunktionen und Archivfunktionen 
nach Methoden des HLNUG 

• Schadstoffeigenschaften mit Hilfe von Gebiets- und Nutzungsbetrachtungen zu etwaigen 
natur- oder siedlungsbedingt erhöhten Schadstoffgehalten, bei Bedarf mit Hilfe von 
Schadstoffanalysen 

• Ggf. anthropogene Überprägungen der natürlichen Standorteigenschaften wie Dränun-
gen etc. 

Die Erfassungsparameter können entweder den beim HLNUG für landwirtschaftlich genutzte 
Flächen verfügbaren großmaßstäbigen Bodenkarten entnommen werden oder sie müssen 
vor Ort erhoben werden. Für Tagebau- und Abgrabungsflächen werden Bodendaten im 
Maßstab 1:5.000 und größer benötigt. 

Die in Hessen verfügbaren Bodenkarten sind auf der Internetseite des HLNUG dokumen-
tiert. Link (letzter Zugriff: 18.07.2016): 

http://bodenviewer.hessen.de/mapapps/resources/apps/bodenviewer/index.html?lang=de 

Über einen WMS-Dienst (Web Map Service) können die Bodenflächendaten auch für Aus-
wertungen bezogen werden: 

http://www.hlnug.de/?id=537 
 

Anhand der vorhandenen mittelmaßstäbigen Bodenflächendaten 1:50.000 und speziell der 
„Bodenhauptgruppen“ können die Bodeneinheiten mit den bodenbildenden Ausgangsge-
steinen für das Vorhabensgebiet dargestellt werden. Damit steht ein Überblick über die 
wichtigsten Bodeneigenschaften im Vorhabensgebiet zur Verfügung. Der anhand der mit-
telmaßstäbigen Bodenflächendaten erstellte Überblick ist allerdings für die Erfassung und 
Bewertung der Böden der konkreten Tagebau- oder Abgrabungsstandorte zumeist nicht 
ausreichend räumlich differenziert. 

Checkliste 1 

Checkliste 2 
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Aus diesem Grund sind den Planungen zumeist entsprechende Bodenkartierungen nach 
der Bodenkundlichen Kartieranleitung der AD-HOC-AG BODEN (2005) bzw. nach der Arbeits-
hilfe für die Bodenansprache der AD-HOC-AG BODEN (2009)5 zugrunde zu legen. Die ge-
wählte Bohrdichte ist in den Antragsunterlagen fachlich zu begründen. 

Der Mindestdatensatz einer Kartierung ergibt sich nach Ad-hoc-AG Boden6 „Geländeform-
blatt Mindestdaten für Untersuchungen nach § 2 BBodSchG (Ermittlung / Bewertung von 
Bodenfunktionen)“. 

Die Bohrungen sind durch erfahrene Bodenkundler zu dokumentieren. Anhand der Bohrer-
gebnisse sind die natürlichen Bodenfunktionen, Schutzwürdigkeiten und Empfindlichkeiten 
der Böden unter Einbeziehung der vorhandenen Bodenflächendaten zu bewerten. 

Die Bodenkartierung soll den Zustand der Böden vor dem Eingriff festhalten und die Berei-
che mit besonders schutzwürdigen oder empfindlichen Böden frühzeitig aufdecken. Auf die-
ser Grundlage sind Verfahren zum Bodenausbau und zur Rekultivierung zu wählen, die an 
die Empfindlichkeit der Böden angepasst sind. 

Gibt es Hinweise auf eine frühere Nutzung, die zu stofflichen Belastungen der Böden geführt 
haben könnte (z. B. stillgelegte Betriebe, Altablagerungen), so ist eine Gefährdungsanalyse 
im Hinblick auf die Maßnahme und die Verwertung des Bodenaushubs durchzuführen. 

Die Bewertung der Bodenfunktionen hat mit anerkannten Methoden zu erfolgen (vgl. 
http://www.hlnug.de/themen/boden/vorsorge/bodenschutz-in-der-planung.html (letzter Abruf: 
27.05.2016) und Methodendokumentation zu Bodenflächendaten 1:50.000 im BodenViewer, 
jeweils über den Info-Button einsehbar). Bei der Verwendung anderer Methoden ist deren 
Eignung in angemessener Form darzulegen. 

Die Antragsunterlagen müssen die zugehörigen Darstellungen und Informationen enthalten. 
Voraussetzung für die sachgerechte Bewertung des Vorhabens sind insbesondere Ausfüh-
rungen 

• zu den betroffenen Böden, den natürlichen Bodenfunktionen und Archivfunktionen, 
• zu Empfindlichkeiten (insbesondere gegenüber Verdichtung und Erosion; Methoden s. 

HMUKLV 2014b), 
• zu vorhandenen Vorbelastungen und Hintergrundwerten anorganischer und organischer 

Spurenstoffe und 
• zu den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen. 

Die Belange des Natur- und Artenschutzes werden im landschaftspflegerischen Begleitplan 
(LBP) ausgeführt und zum Teil in einem landschaftspflegerischen Ausführungsplan (LAP) 
weiter konkretisiert. Die Böden mit ihren natürlichen Funktionen sind essentieller Bestandteil 

                                                
5  Link: http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Aktuelles/Archiv/KA5_Arbeitshilfe.html?nn=1564346 
6  Link: http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Netzwerke/Adhocag/Downloads/Gelaendeformblatt2_KA5.html 

(Letzter Aufruf: 27.05.2016). Ergänzend zu den Feldern des Aufnahmenbogens sollte die Durchwurzelbarkeit 
und Durchwurzelungsintensität unter „Bemerkungen“ mit aufgenommen werden. 
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des Naturhaushaltes und werden insoweit von der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
erfasst. Da der Bodenschutz kein eigenständiges Zulassungsverfahren kennt, ist bei der 
Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen von der Zulassungsbehörde vom Antragssteller 
einzufordern, dass die Belange des Bodenschutzes im angemessenen Umfang im LBP (und 
ggf. LAP) ausgeführt werden. Alternativ können die Belange des Bodenschutzes auch in ei-
nem eigenständigen Fachbeitrag zusammenfassend dargestellt werden. 
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3.4 Flächen- und Massenbilanz der Eingriffe in Böden 

In den Antragsunterlagen wird eine tabellarische Aufstellung der beanspruchten Bodenflä-
chen erwartet. Es ist zu differenzieren nach dauerhaften Inanspruchnahmen bzw. Bodenver-
lusten und temporären Inanspruchnahmen (Tab. 3–1). 

Tab. 3–1: Mustertabelle zur Inanspruchnahme von Bodenflächen 

Flächen Wirkfaktoren Flächen-
größe 

Rekultivierung 
nach Bau-

abschluss? 
ja / nein 

1. Dauerhafte Inanspruchnahmen  
Befestigte 
Flächen wie 
neue Wege-
flächen 

Versiegelung 

………. m²  /  

Wasser-
flächen 

Verlust von Bodenfläche ………. m²  /  
2. Temporäre Inanspruchnahmen bei der Rohstoffgewinnung 
Abbaufläche temporärer Verlust von Bodenflächen ………. m²  /  
Lagerflächen 
Bodenaus-
hub* 

Verdichtung, Vernässung 
………. m²  /  

Anlagen-
flächen  

Verdichtung, Schadstoffeintrag 
befestigt  

(Befestigungsart: ……………………………) 
…….. m²  /  

 unbefestigt …….. m²  /  
sonstige  
Nebenflächen  

Verdichtung, Schadstoffeintrag 
befestigt  

(Befestigungsart: ……………………………) 
…….. m² 

 
 /  

 unbefestigt …….. m²  /  
3. Bodenabraum zum Wiedereinbau oder zur externen Verwertung bzw. Entsorgung 
Boden-
qualitäten ** 

Wirkfaktoren Volumina 

A-Boden Verdichtung, Vernässung …………..………. m³ 
B-Boden Verdichtung, Vernässung …………..………. m³ 
C-Boden Verdichtung, Vernässung …………..………. m³ 

 *  Erläuterung: Bei der Kalkulation der notwendigen Mietenflächen für eine geordnete Lagerung des 
Bodenaushubs ist ein Auflockerungsfaktor zu berücksichtigen, der im Regelfall 1,3 beträgt. 

** Ggf. ist der Abraum, bestehend aus humosem Oberboden (A-Boden), humusfreiem Unterboden 
(B-Boden) und Untergrund (C-Boden), anhand von Körnungs-, Humus- und sonstiger Bodenei-
genschaften weiter zu differenzieren, wenn das zur Beurteilung der Rekultivierungseignung des 
Materials nötig ist. 

 

Darüber hinaus sind im Antrag die Bodenmassen zu bilanzieren, die über der eigentlichen 
Lagerstätte liegen und zur Erschließung der Lagerstätte ausgehoben werden müssen. Mit 
Hilfe einer Massenbilanz ist darzulegen, welche unterschiedlichen Qualitäten an Bodenab-
raum anfallen (A-, B- und C-Boden) und in welchem Umfang dieser Bodenabraum im Ab-

Checkliste 3 
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bauvorhaben selbst wiedereingebaut oder extern einer Verwertung bzw. Entsorgung zuge-
führt werden soll. Für die Bodenabraumvolumina, die vor Ort wieder eingebaut werden sol-
len, muss erläutert werden, ob sie zwischengelagert werden müssen oder ob sie direkt in 
älteren, verfüllten Abbaubereichen wieder eingebaut werden können. Im Falle einer notwen-
digen Zwischenlagerung sind ausreichend Mietenlagerflächen nachzuweisen. 
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3.5 Anforderungen an das Bodenmaterial 

Die Bodenmaterialien, die zur Wiedernutzbarmachung verwendet werden sollen, müssen 
dazu geeignet sein, sowohl die natürlichen Bodenfunktionen wiederherzustellen als auch der 
angestrebten Zielnutzung geeignete Wuchsbedingungen zu bieten. Als geeignete Wuchs-
bedingungen ist für Gehölz- und Waldflächen anzustreben, dass sich die Zielarten über die 
Initialpflanzung hinaus durch Naturverjüngung dauerhaft etablieren können. 

Die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Bodenmaterials sind an die Anforderun-
gen der verschiedenen Verfüllbereiche nach Kap. 3.2 (vgl. auch Kap. 7.2.1 und 7.3), am 
Ausgangszustand (vgl. Kap. 3.3) und an die Anforderungen der Zielnutzung (vgl. Kap. 11) 
auszurichten. 
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3.6 Fachlich unzureichende Inhalte von Planungsunterlagen 

In den Planungsunterlagen treten insbesondere folgende Mängel im unterschiedlichen Um-
fang auf: 

• Keine oder unvollständige Erfassung und Bewertung:  
Zum Teil werden nur verbal-argumentative Aussagen allgemeiner Art zum Schutzgut 
Boden vorgelegt, die keine Bewertung der Bodeneigenschaften, der natürlichen Boden-
funktionen und Archivfunktionen, der Schutzwürdigkeit sowie der Bodenempfindlichkei-
ten zulassen. 

• Fehlerhafte und / oder unzureichende Erfassungs- und Bewertungsmethoden:  
Anstelle fachlich valider Erfassungs- und Bewertungsmethoden, wie sie vom HLNUG 
entwickelt und veröffentlicht worden sind, wird zum Teil auf unzureichende oder sogar 
fachlich fehlerhafte Methoden zurückgegriffen. Im Ergebnis sind die planerischen Aus-
führungen zur Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes dann nicht für die Er-
teilung einer Zulassung geeignet. 

• Fehlerhafte / unzureichende Maßstäblichkeit der Datengrundlagen:  
Nicht selten greifen Planungsunterlagen lediglich auf die mittelmaßstäbliche Bodenkarte 
1:50.000 zurück, die für ein Zulassungsvorhaben nicht ausreichend ist. Bodeninformati-
onen müssen in einem Maßstab 1:5.000 und größer verwendet werden. Liegen sie nicht 
vor, dann sind sie durch eine Bodenkartierung zu erheben. 

• Unzureichende Konfliktbewertung und Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen:  
Wirkfaktoren, Wirkorte und daraus resultierende Wirkungen auf Böden werden nicht sel-
ten nur in pauschalierter und zum Teil fachlich falscher Form betrachtet. Daraus folgt, 
dass geeignete und erforderliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen nicht im 
angemessenen Umfang eingeplant werden. 

• Kein funktionaler Bezug zwischen Eingriff in die Böden und Wiedernutzbarmachung: 
Tagebauflächen und sonstige Abgrabungen werden von der Landschaftsplanung viel-
fach als freie Gestaltungsräume für die Zielsetzungen des engeren Arten- und Bio-
topschutzes gesehen. Belange des vorsorgenden Bodenschutzes werden stellenweise 
gar nicht wahrgenommen, so dass auch kein funktionaler Zusammenhang zwischen 
dem Eingriff in die natürlichen Bodenfunktionen und den vorgesehenen Maßnahmen zur 
Wiedernutzbarmachung hergestellt wird. Aus Sicht des Bodenschutzes sind jedoch auch 
verloren gegangene natürliche Bodenfunktionen grundsätzlich wiederherzustellen. 
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4 Allgemeine Anforderungen an die Bodenrekultivierung 
Zur schonenden Wiederherstellung bodenfunktional gut ausgeprägter, durchwurzelbarer 
Bodenschichten sind bei der bautechnischen Ausführung sowohl zeitliche als auch räumli-
che Aspekte zu berücksichtigen. 

Die bautechnische Ausführung von Bodenrekultivierungen und die zu beachtenden boden-
schutzfachlichen Anforderungen sind in einschlägigen Fachveröffentlichungen und Normun-
gen wie FELDWISCH & FRIEDRICH (2016), BAFU (2015), BVB (2013), BMLFUW (2012), ISTE 

(2011), FABO ZÜRICH (2003), FSK SCHWEIZ (2001), DIN 19731 (1998) u. a. dargestellt. In den 
folgenden Unterkapiteln werden die zentralen technischen und fachlichen Aspekte an eine 
bodenschonende Wiedernutzbarmachung von Tagebauflächen und sonstiger Abgrabungen 
zusammengefasst. 

 

4.1 Mindestflächen, Flächenform, räumliche Aspekte 

Die Mindestflächengröße einzelner Rekultivierungsabschnitte ist abhängig von dem Abbau-
vorhaben, der Geländegeometrie des Abbaubereiches sowie dem Geräteeinsatz. Beispiels-
weise haben sich bei großen Abbauvorhaben (Kies, Sand, Braunkohle, Gips etc.) Rekultivie-
rungsabschnitte von mindestens 0,25-0,5 ha als günstig erwiesen. Eine derartige Mindest-
fläche zielt darauf ab, dass die Rekultivierung technisch und wirtschaftlich mit verhältnismä-
ßigem Aufwand vorgenommen werden kann. Jedoch müssen oftmals in Steinbrüchen oder 
Tongruben, bei denen die Flächeninanspruchnahme im Allgemeinen wesentlich geringer ist, 
auch kleinere Flächen rekultiviert werden, damit sie zeitnah der geplanten Folgenutzung zu-
geführt werden können.  

Bei großflächigeren Tagebau- und Abgrabungsvorhaben können größere Teilabschnitte re-
kultiviert werden, um einen möglichst wirtschaftlichen Einsatz geeigneter Maschinen zu ge-
währleisten. Als Beispiel sei die Tieflockerung genannt. Der wirtschaftliche Einsatz kann 
auch dadurch verbessert werden, wenn mehrere räumlich beieinander liegende kleine Re-
kultivierungsflächen in einem zeitlichen Durchgang tief gelockert werden. 

Bezüglich der Flächenform der Rekultivierungsabschnitte sind nach Möglichkeit rechtwinkli-
ge Formen zu wählen, damit die notwendigen Maschinen effizient und bodenschonend ein-
gesetzt werden können. Kleinteilige Nebenflächen erschweren nicht nur die Rekultivie-
rungsarbeiten, sondern führen auch zu mechanischen Bodenbelastungen durch kleinräumi-
ge Anschluss- und Rangierfahrten bei der Rekultivierung. Bereits bei der Flächenform sollte 
auch an die Folgebewirtschaftung gedacht werden. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, größere zu rekultivierende Flächen in Bauabschnitte zu unter-
teilen. Gemäß DIN 19731 sollten diese im Regelfall nicht größer als ein Hektar sein. Diese 
Größenbegrenzung zielt darauf ab, die notwendigen Befahrungen innerhalb eines Bauab-
schnittes sowohl von ihrer Streckenlänge als auch Befahrungsfrequenz angemessen zu be-
schränken, um Verdichtungswirkungen zu mindern. 

Checkliste 4 
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4.2 Anlegen von Probefeldern 

Um die vorgesehenen Rekultivierungsmaßnahmen auf ihre Geeignetheit zu überprüfen, 
empfiehlt sich die Anlage von Probefeldern.  

Mit Hilfe der Probefelder kann beispielsweise ermittelt werden, ob die Rekultivierungsmaß-
nahmen angesichts der zur Verfügung stehenden Bodenmaterialien, kleinklimatischer Be-
sonderheiten oder anderer vorhabensspezifischer Besonderheiten eine befriedigende Rekul-
tivierungsqualität sicherstellen oder ob ggf. angepasste Rekultivierungsmaßnahmen not-
wendig sind. Damit tragen Probefelder zur Vermeidung erheblicher Rekultivierungsmängel 
auf großen Flächen bei. So wird etwaigen finanziellen Risiken einer Nachbesserung bei er-
heblichen Rekultivierungsmängeln vorgebeugt.  

Die Probefelder können in die Gesamtmaßnahme integriert werden. Bei vergleichbaren 
Standortverhältnissen können ggf. auch Erkenntnisse aus Probefeldern z. B. anderer Stein-
brüche oder Tagebaubetriebe verwendet werden. 

An Probefelder sind folgende Mindestanforderungen zu stellen: 

• Flächengröße: 0,1 bis max. 1 ha 
• Dokumentation:  

o Bodenmaterial zur Rekultivierung: Herkunft, Bodenqualitäten (Mindestangaben: Fein-
boden, Grobboden, Humusgehalt, Schadstoffsituation), Zwischenlagerung (Wenn ja, 
wie lange und unter welchen Bedingungen?) 

o Rekultivierungsverfahren: Eingesetzte Technik wie Raupen oder Bagger und daraus 
resultierende Art des Bodeneinbaus (schiebend oder aufsetzend); spezifische Boden-
drücke der eingesetzten Maschinen 

o Aufbau / Mächtigkeiten der Verfüllbereiche 
o Witterungsbedingungen während der Anlage der Probefelder bzw. Bodenwassergeh-

alte während des Einbaus 
o Begrünungsverfahren 
o Ggf. gesonderte Rekultivierungsmaßnahmen wie Tieflockerung, Kalkung etc. 

• Dauer: mindestens 1 Jahr  
• Überprüfung: Frühestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Probefelder wird die Funktionali-

tät der Rekultivierungsschichten mit geeigneten bodenkundlichen Methoden überprüft. 
Geeignete Methoden: Gefügeansprache in Profilgrube (Schurf) und Aufwuchsbonitur. 

Die Rekultivierungsqualität ist vorrangig mit Hilfe der Beurteilung des Bodengefüges nach 
DIN 19682, Teil 10, in Profilgruben zu überprüfen. Besondere Bedeutung kommt der Durch-
wurzelung zu, deren Intensität, Gleichförmigkeit und Tiefgang zu erfassen und zu bewerten 
ist. 

Die Lage der Profilgruben, an denen die Gefügeeigenschaften erfasst und beurteilt werden, 
sind anhand von Vernässungshinweisen oder Pflanzenbonituren gezielt in kritische und ggf. 
zum Vergleich in unkritische Rekultivierungsteilflächen zu legen. 
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Zudem sind mittels Pflanzenbonitur Bereiche unterschiedlicher Rekultivierungsqualität aus-
zugrenzen. So lässt sich anhand der Pflanzenvitalität, die mit Hilfe der Wuchshöhe, Wuchs-
dichte und ggf. ergänzend anhand des Wurzelbildes beurteilt werden kann, ermitteln, ob das 
Rekultivierungsziel erreicht wird oder ob Rekultivierungsmängel vorliegen. 

Als Hilfsmittel zur Beurteilung der Rekultivierungsqualität kann auch der Eindringwiderstand 
mit Hilfe von Handpenetrometern nach DIN 19662 gemessen werden. Die Messungen erfol-
gen bis zu einer Tiefe von 80 cm unter GOK und können insofern lediglich den oberen Be-
reich der durchwurzelbaren Bodenschicht bzw. des oberen Verfüllbereiches erfassen. Die-
ses Verfahren eignet sich nur bei steinfreien bzw. steinarmen Rekultivierungsschichten. Be-
reiche unterschiedlicher Lagerungsdichte können mit der Methode erfasst werden. Dabei ist 
unbedingt auch die Bodenfeuchte im Umfeld der Messungen zu ermitteln, weil der Eindring-
widerstand im starken Maße durch den Wassergehalt beeinflusst wird. Der Wassergehalt 
kann beispielsweise mit TDR- oder FD-Sonden7 gemessen werden (s. auch Kap. 4.4.2). 

Weiterhin sind bei der Beurteilung der Probefelder organoleptische Auffälligkeiten wie Faul-
gase zu dokumentieren. Treten derartige Mängel auf, dann sind ungeeignete Bodenmateria-
lien zur Rekultivierung verwendet worden. Beispielsweise treten Faulgase auf, wenn humo-
se Bodenschichten zu tief und zu dicht eingebaut werden, so dass anaerobe Bedingungen 
einsetzen. 

Aufwändige Bodenuntersuchungen mit Hilfe „ungestörter“ Bodenproben8 müssen in der Re-
gel nicht durchgeführt werden. Sie sollten speziellen bodenschutzfachlichen Fragestellungen 
oder Beweissicherungsverfahren vorbehalten bleiben. Die Entnahme ungestörter Bodenpro-
ben erfolgt mit Hilfe von Stechringen, die zumeist 100 oder 250 cm³ groß sind. In bodenphy-
sikalisch ausgerichteten Laboren können anhand ungestörter Bodenproben die Trockenroh-
dichte (DIN ISO 11272, Abschnitt 4.1), Porengrößenverteilung (DIN ISO 11274 mit den 
Druckstufen 25, 60, 100, 300 cm sowie 15 m Wassersäule) und gesättigte Wasserleitfähig-
keit (DIN 19683 T9) ermittelt werden. Je zu untersuchende Bodenschicht sind minimal 8 
Wiederholungen für die Ermittlung der Porengrößenverteilung und minimal 12 Wiederholun-
gen für die gesättigte Wasserleitfähigkeit notwendig, um einigermaßen sichere Mittelwerte 
zu erhalten. Die Probenahme kann nur durch geschulte Personen mit Erfahrungen in der 
Feldbodenkunde erfolgen. 

 

 

                                                
7  TDR-(Time-Domain Reflectometry) und FD-(Frequency Domain)Sonden bestimmen den Bodenwassergehalt 

mit Hilfe den dielektrischen Bodeneigenschaften. Dazu werden zwei oder mehr Elektroden in den Boden ein-
gestochen. 

8  In der Bodenkunde zielt eine „ungestörte“ Probenahme darauf ab, dass eine Probe in ihrer zu untersuchenden 
Lagerung erhalten bleibt, um daran bodenphysikalische Messungen vornehmen zu können (vgl. AD-HOC-AG 
BODEN 2005, Kap. 4.6). Dazu wird die Probe sorgfältig aus dem zu untersuchenden Bodenverband gelöst, so 
dass ihr natürliches oder auch anthropogen verändertes Bodengefüge weitestgehend erhalten bleibt. Eine „un-
gestörte“ Probenahme kann also auch die Untersuchung gestörter Bodengefügemerkmale zum Gegenstand 
haben. 
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4.3 Maschinen und Geräte – Einsatzmöglichkeiten und -grenzen 

Von großer Bedeutung für den Rekultivierungserfolg sind die eingesetzten Maschinen und 
Geräte. Grundsätzlich gilt: Je geringer das Maschinengewicht9 und je geringer die Anzahl 
der Überfahrten bei den Rekultivierungsarbeiten, umso bodenschonender kann die durch-
wurzelbare Bodenschicht wiederhergestellt werden.  

Weiterhin ist der Kontaktflächendruck des Laufwerks auf den Boden bedeutsam. Geringe 
Kontaktflächendrücke sind bodenschutzfachlich anzustreben. Bei gleicher Auflast und ver-
größerter Aufstellfläche wirkt der Druckabtrag nicht so tief in den Boden hinein. Umgekehrt 
wirken größere Auflasten bei gleicher Aufstellfläche tiefer in den Boden hinein. Die Wir-
kungsprinzipien werden in Abb. 4–1 mit Hilfe so genannter Druckzwiebeln schematisch ver-
deutlicht. 

Die aus Sicht des Bodenschutzes notwendigen Anforderungen an die Rekultivierungstech-
nik im Hinblick auf die Begrenzung der Lasteinträge in die Füllböden und Rekultivierungs-
schichten werden in Tab. 4–1 bis Tab. 4–4 dargelegt. Dabei werden Einsatzmöglichkeiten 
und Einsatzgrenzen verschiedener praxisüblicher Maschinen und Geräte erläutert. Die Ein-
stufungen hinsichtlich der bodenschonenden Einsatzbereiche basieren auf Praxiserfahrun-
gen.  

Wichtiger Hinweis: 

Neben der grundsätzlichen Eignung einer Maschine bzw. eines Gerätes sind die aktuelle 
Bodenfeuchte während des Einsatzes und die umsichtige Arbeitsweise des Bedienpersonals 
von entscheidender Bedeutung für den Schutz der Böden vor schädlichen Einwirkungen. 

 

                                                
9  Physikalisch korrekt wäre hier von Maschinenmasse zu sprechen. Masse (Physik) = Die Masse ist eine orts-

unabhängige Grundgröße der Physik, wie schwer ein Gegenstand in der SI-Einheit Kilogramm ist. 
Gewichtskraft = Masse x Beschleunigung. Auf der Erdoberfläche beträgt die Beschleunigung näherungsweise 
9,81 m/s². Damit entspricht 1 kg Masse näherungsweise 9,81 kg x m/s² bzw. 9,81 Newton. 
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Abb. 4–1: Schematische Darstellung der Druckfortpflanzung im Boden in Form so genannter 
Druckzwiebeln bei unterschiedlichen Kontaktflächen des Laufwerks und unter-
schiedlichen Auflasten (verändert nach GISI et al. 1997) 
Erläuterung: 1 bis 6 = Abnehmender Vertikaldruck im Boden. Das heißt, bei Ziffer 1 wirkt 
der größte Vertikaldruck, bei Ziffer 6 der kleinste Vertikaldruck. Schematische, ordinal-
skalierte Darstellung. Exakte Druckangaben sind nur in Abhängigkeit von Körnungsei-
genschaften und aktuellem Wassergehalt möglich. 
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Tab. 4–1: Flächenfreimachung, Bodenabtrag, Aufmietung, Bodenauftrag – Einsatzmöglich-
keiten und Einsatzgrenzen verschiedener praxisüblicher Maschinen und Geräte 

Maschine/Gerät Verfüg- 
barkeit * 

Arbeits- 
verfahren 

Bemerkungen Bodenschonende 
Einsatzbereiche ** 

Maschinen mit großer Reichweite 
Bagger mit Ketten-
laufwerk (Raupen-
bagger) 

+ abtragend Weit verbreitet und in verschiedenen Größen 
gut verfügbare Maschinen, die bei vielen Bo-
denarbeiten einsetzbar sind. Bodenschonende 
Laufwerke mit geringem Bodendruck stehen 
zur Verfügung. Als Spezialversionen mit ver-
längertem Arm und deutlich erhöhter Reich-
weite besonders bodenschonend, weil Fahr- 
und Rangieraufwand stark beschränkt werden 
kann (Tieflöffel-, Langstiel-/arm- oder Tele-
skopbagger; vgl. auch  
Abb. 4–2).  
In Abb. 4–3 wird der geringere Spurflächenan-
teil von Raupenbaggern vergleichend zum 
Einsatz einer Planierraupe dargestellt. 

o Ziehen und  
Aussortieren von 
Wurzelstöcken  

o Bodenabtrag  
o Aufmietung 
o Bodenauftrag 

Seilbagger mit Ketten-
laufwerk  
(Schürfkübelbagger, 
Dragline) 

- abtragend Äußerst selten anzutreffende Maschinen mit 
sehr großer Reichweite. Mit den Geräten kann 
der befahrene Flächenanteil stark begrenzt 
werden, wenn die Logistik und die Baufeldein-
teilung darauf abgestimmt sind. 

o Bodenabtrag 
o Bodenauftrag 

Maschinen mit geringer Reichweite 
Radbagger + abtragend Einsatz nur auf Baustraßen, Baggermatrazen, 

oder auf Rohplanum; Kombination aus gerin-
ger Aufstandsfläche und hohem Eigengewicht  
erfordert zwingend Schutzmaßnahmen. 

o (Bodenabtrag) 
o (Aufmietung)  
o (Bodenauftrag) 

Planierraupe + stoßend Geringes Transportvolumen, dadurch mehrfa-
ches Überfahren des Bodens beim Abtrag als 
auch beim Einplanieren notwendig. Starke 
Scher- und Stauchkräfte wirken auf den Bo-
den, die beim Einebnen des oberen Verfüllbe-
reiches zu begrenzen sind, um das Bodenge-
füge zu schonen. 
Planierraupen sind auch mit Moorlaufwerken 
verfügbar; die extrem große Aufstandsfläche 
bewirkt einen sehr geringen Flächendruck  
(< 0,2 kg/cm2). 

o Herstellung Rohpla-
num 

o Schonendes Eineb-
nen des Rohplanums 
und oberen Verfüll-
bereichs nur ohne 
lange Schubwege 
(i. d. R. bis maximal 
20 m) und mit wenig 
Bodenmaterial vor 
dem Planierschild 
möglich 

Schürfkübelraupe o stoßend/ 
abtragend 

Für Bodentransporte nur über kürzere Distan-
zen bodenschutzfachlich vertretbar. Einsatz-
gebiet für Böden, die abgetragen und ohne 
Zwischenlagerung wieder aufgetragen werden 
sollen. 
Starke mechanische Beanspruchung durch 
gepresste Lagerung im Schürfkübel und große 
Anzahl an Transportfahrten zwischen Abtrags- 
und Auftragsfläche. Einsatz ist nur unter be-
sonders günstigen Saugspannungswerten ver-
tretbar. 

o (Bodenabtrag) 
o (Bodenauftrag) 

Laderaupe + stoßend/ 
abtragend 

Mit relativ kurzen und schmalen Kettenlauf-
werken. Einsatz nur auf C-Horizonten. Bei un-
sachgemäßem Einsatz ist die Arbeitsweise 
vorwiegend stoßend und damit wenig boden-
schonend. 

o Unterbodenabtrag 
o Bodenmieten setzen 
o Boden verladen 

Erläuterungen: 
* + = gut verfügbar; o = mittel verbreitet; - = schlecht verfügbar 
** Einstufung nach Praxiserfahrungen. 
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Abb. 4–2: Langarmraupenbagger (Stefan Melchior, melchior + wittpohl Ingenieurgesellschaft) 

Oben: Verteilen von Boden ohne Befahrung des Auftragsbereichs 
Mitte: Verteilen der Rekultivierungsschicht mit der Planierraupe; flächige Befahrung. 
Unten: Verteilen der Rekultivierungsschicht mit einem Langarmraupenbagger; stark re-

duzierte Befahrung durch großen Arbeitsbereich. 
Hinweis: Das Rohplanum ist im Regelfall vor dem Auftrag des Bodens für die durchwur-
zelbare Bodenschicht mit geeigneter Technik zu lockern, um eine Versickerung des Si-
ckerwassers aus der durchwurzelbaren Schicht in den Verfüllkörper zu gewährleisten. 
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Abb. 4–3: Schematische Aufsicht des Bodenauftrags mittels Planierraupe und Kettenbagger. 
Der geringere Spurflächenanteil wird deutlich (Ingenieurbüro Feldwisch). 
Hinweis: Das Rohplanum ist im Regelfall vor dem Auftrag des Bodens für die durchwur-
zelbare Bodenschicht mit geeigneter Technik zu lockern, um eine Versickerung des Si-
ckerwassers aus der durchwurzelbaren Schicht in den Verfüllkörper zu gewährleisten. 
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Tab. 4–2: Bodentransport auf der Baustelle – Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen ver-
schiedener praxisüblicher Maschinen und Geräte 

Maschine/Gerät Verfüg- 
barkeit * 

Arbeits- 
verfahren 

Bemerkungen Bodenschonende 
Einsatzbereiche ** 

Raddumper + – Verfügbar mit unterschiedlichem Ladevolu-
men. Einsatz nur auf C-Horizonten oder 
Baustraßen. 

o Über längere Distan-
zen auf C-Horizont 
oder Baustraße. 

Raupendumper o – Meist mit kleinem Ladevolumen 
Bodenschonung durch Verteilung der zugela-
denen Masse auf eine große Aufstandsfläche. 

o Über längere Distan-
zen auch auf Rekul-
tivierungsschicht 
möglich. 

Muldenkipper o – Transportanhänger aus der Landwirtschaft mit 
bodenschonenden Radlaufwerken (große Auf-
standsfläche, geringer Reifeninnendruck). Als 
Zugmaschine werden üblicherweise landwirt-
schaftliche Traktoren eingesetzt. 
Verfügbarkeit u. a. abhängig von landwirt-
schaftlichen Saisonarbeiten (Ernte). 

o Über längere Distan-
zen auch auf Rekul-
tivierungsschicht 
möglich, wenn bo-
denschonende Lauf-
werke beim Kipper 
und Traktor vorhan-
den sind. 

Schürfkübelraupe o – Für Bodentransporte nur über kürzere Distan-
zen wirtschaftlich einsetzbar. Einsatzgebiet für 
Böden, die abgetragen und ohne Zwischenla-
gerung wieder aufgetragen werden sollen. 
Starke mechanische Beanspruchung durch 
gepresste Lagerung im Schürfkübel und große 
Anzahl an Transportfahrten zwischen Abtrags- 
und Auftragsfläche. Einsatz ist nur unter be-
sonders günstigen Saugspannungswerten ver-
tretbar. 

o Nur über kurze Dis-
tanzen bei geringen 
Bodenfeuchten be-
grenzt möglich. 

Erläuterungen: 
* + = gut verfügbar; o = mittel verbreitet; - = schlecht verfügbar 
** Einstufung nach Praxiserfahrungen.  
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Tab. 4–3: Tieflockerung – Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen verschiedener praxis-
üblicher Maschinen und Geräte 

Maschine/Gerät Verfüg- 
barkeit * 

Arbeits- 
verfahren 

Bemerkungen Bodenschonende 
Einsatzbereiche ** 

Alle Lockerungsarbeiten dürfen nur bei trockenen, maximal steif-plastischen Böden durchgeführt werden. 
Raupe mit  
Heckaufreißer 

+ starr,  
Aufbruch-
prinzip 

Länge der Zähne variiert zwischen 30 (meist 
nicht sehr hilfreich) bis 120 cm. Zumeist nur 3 
starre Zähne, so dass Lockerungsgänge zu 
weit auseinander liegen für eine gute Locke-
rungswirkung. Häufiger im Einsatz sind Heck-
aufreißer mit 80 cm Länge. Diese erzielen 
meist brauchbare Ergebnisse, wenn kreuzwei-
se bei geringer Bodenfeuchte aufgerissen 
wird. Raupe sollte zwingend einen möglichst 
geringen spezifischen Bodendruck aufweisen 
(Regelfall ca. 0,25 kg/cm²), wenn Rekultivie-
rungsschicht aufgerissen wird. Großraupen mit 
nur einem sehr langen Zahn sind nur für Spe-
zialfälle zu gebrauchen. Verdichtungen können 
nur bei ausreichend trockenem Boden aufge-
brochen werden. Auf verdichtungsanfälligem 
Boden vom Einsatz absehen. 

o Rohplanum aufrei-
ßen 

o (Rekultivierungs-
schicht tieflockern 
nur bei geringen 
Verdichtungsgraden, 
mindestens 4 Zäh-
nen und geringen 
Bodenfeuchten. Die 
Zähne sollten die 
Verdichtungsschicht 
mindestens 20 cm 
unterfahren.) 

Kettenbagger mit  
Aufreißzahn bzw. 
Grubber (s. Abb. 4–4) 

o starr, 
Aufbruch-
prinzip 

Zähne sind in unterschiedlichen Längen auf 
dem Markt. Für Lockerungsarbeiten sind die 
Zahnlängen den jeweiligen Erfordernissen an-
zupassen. Arbeit erfolgt rückschreitend. Mit 
Schnellkupplung verfügbar, so dass zwischen 
Löffel und Grubber schnell gewechselt werden 
kann. 

o Rohplanum auf klei-
nen Flächen aufrei-
ßen oder ab-
schnittsweise nach 
Fortschritt des Bo-
denauftrags. 

Abbruchlockerer,  
insbesondere  
MM 100 

o beweglich, 
Abbruch-
prinzip 

Lockerung durch Abbrechen oder Abstechen. 
Angetriebene, spatenähnliche Werkzeuge. 
Tiefenlockerung bis 80 cm Tiefe ohne großen 
Zugkraftaufwand, aber hohe Antriebsleistung 
erforderlich. Empfindlich gegen große Steine 
und hohe Steinanteile. 

o Unterboden-
lockerung bei mittle-
ren bis intensiven 
Verdichtungen und 
trockenen bis leicht 
feuchten Böden.  

Hublockerungsgeräte o beweglich, 
Aufbruch-
prinzip 

Mit der Zapfwelle angetriebene Schare oder 
Schwerter. Weniger empfindlich bei Steinen. 

o Unterboden-
lockerung bei mittle-
ren bis intensiven 
Verdichtung und tro-
ckenen Böden.  

– Wippscharlockerer   Einsatz bei intensiven Verdichtungen bis ca. 
80 cm Tiefe. Aufbruchprinzip ähnlich wie bei 
Heckaufreißern, aber mit besserem Wirkungs-
grad durch beweglich gelagerte Schare. An-
baugerät für Traktoren. 

 

– Hubschwenk-
lockerer 

  Einsatz bei mittleren Verdichtungen. Bewegli-
che Schwerter bis ca. 80 cm Länge, die vor 
und zurück pendeln. Lockerungseffekt etwas 
geringer als beim Wippschar- oder Stechhub-
lockerer. Anbaugerät für Traktoren. 

 

– Stechhublockerer   Einsatz bei tiefgehenden, sehr intensiven Ver-
dichtungen bis ca. 100 cm Tiefe. Schare sind 
beweglich an den Schwertern befestigt und 
führen eine stechend-hebende Bewegung aus. 
Hoher Zugkraftbedarf, zumeist Anbaugerät für 
Kettenfahrzeug. 

 

Erläuterungen: 
* + = gut verfügbar; o = mittel verbreitet; - = schlecht verfügbar 
** Einstufung nach Praxiserfahrungen. 
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Abb. 4–4: Lockerung des Rohplanums von einem Kettenbagger mit Tiefengrubber. Ein 
Wechsel zwischen Baggerlöffel und Tiefengrubber ist mittels Schnellkupplung 
leicht möglich. (Fotos: Gerhard Dumbeck) 
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Tab. 4–4: Dränung – Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen verschiedener praxisüblicher 
Maschinen und Geräte 

Maschine/Gerät Verfüg- 
barkeit * 

Arbeits- 
verfahren 

Bemerkungen Bodenschonende 
Einsatzbereiche ** 

Alle Dränarbeiten dürfen nur bei trockenen, maximal steif-plastischen Böden durchgeführt werden. 
Maulwurfsdränung o – Rohrlose Dränung mit einem Lockerungs-

schar, an dem eine Stahlkugel oder ein Stahl-
kegel durch den Boden gezogen wird und in 
bindigen Böden einen rohrlosen Drängang 
ausbildet. Zumeist flache Dränung bei ca. 60 
bis 80 cm Bodentiefe und geringem Drän-
abstand zwischen 2 und 4 m. Bei anhaltender 
Vernässung regelmäßig zu wiederholen. 

o Insbesondere geeig-
net für stark bindige 
Böden. 

Sandschlitzdränung o – In den vernässten Boden werden Schlitze ge-
fräst und der Fräsgang mit sickerfähigen Subs-
traten wie Sand gefüllt. 

o Insbesondere geeig-
net für staunasse 
Böden. 

Systemdränung o – Rohrdränsysteme aus Saugern und Samm-
lern, die Vernässungen effektiv und langlebig 
regulieren können. Die Kunststoffschlitzrohre 
werden über spezielle Dränmaschinen im Bo-
den bis in Tiefen von 100 cm verlegt. 

o Sehr effektive Drän-
wirkung auch bei 
großen Flächen. 
Sowohl bei Stau- als 
auch Grundnässe. 

Erläuterungen: 
* + = gut verfügbar; o = mittel verbreitet; - = schlecht verfügbar 
** Einstufung nach Praxiserfahrungen. 
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4.4 Bodenfeuchte – Grenzen für Bodenarbeiten 

4.4.1 Konsistenzgrenzen 

Zur bodenkundlichen Beurteilung der Grenzen der Bodenumlagerung und Befahrbarkeit 
stehen verschiedene methodische Ansätze zur Verfügung. Die DIN 19731 stellt für die Um-
lagerung auf die Mindestfestigkeit bzw. Konsistenz ab. Die Bodenumlagerung und Befahr-
barkeit sind in Abhängigkeit vom Feuchtezustand bindiger Böden (Tongehalt > 17 %)  

• bei halbfestem Zustand optimal, 
• bei steifplastischem tolerierbar und 
• bei weich bis breiigem Zustand unzulässig. 

Tab. 4–5: Konsistenzbereiche der Böden, Konsistenzgrenzen und Bodenfeuchtezustand 
nach AD-HOC-AG BODEN (2005, S. 115) sowie Befahrbarkeit nach DIN 19731 und 
BMLFUW (2012, S. 42) 

Konsistenz-
bereich 

Bodenmerkmale bei geringer und mittlerer  
effektiver Lagerungsdichte 

Bodenfeuchtezustand Befahr-
barkeit 2) 

Kurz-
zei-

chen 

Be-
zeich-
nung 

Zustand bindiger Böden 
(Tongehalt > 17 %) 

Zustand nicht bindiger 
Böden (Tongehalt ≤17 %) 

Wasser-
spannung 

Feuchtestufe  

pF-
Bereich 

[log  
cm WS] 

 
 

[cbar] 1) 

Be-
zeich-
nung 

Kurz-
zeichen 

 

ko1 fest (hart) 
nicht ausrollbar und knetbar, da 
brechend; Bodenfarbe dunkelt 
bei Wasserzugabe stark nach 

staubig; helle Bodenfarbe, dun-
kelt bei Wasserzugabe stark 
nach 

> 4,0 > 990 trocken feu1 optimal 

Schrumpfgrenze 

ko2 
halbfest 
(bröcke-

lig) 

noch ausrollbar, aber nicht 
knetbar, da bröckelnd beim 
Ausrollen auf 3 mm Dicke; Bo-
denfarbe dunkelt bei Wasser-
zugabe noch nach 

Bodenfarbe dunkelt bei Was-
serzugabe noch etwas nach 

4,0 bis  
> 2,7 

990 bis 
> 50 

schwach 
feucht feu2 optimal 

Ausrollgrenze 

ko3 
steif 

(-plas-
tisch) 

ausrollbar auf 3 mm Dicke ohne 
zu zerbröckeln, schwer knetbar 
und eindrückbar, da steif; dun-
kelt bei Wasserzugabe nicht 
nach 

Finger werden etwas feucht, 
auch durch Klopfen am Bohrer 
kein Wasseraustritt aus den 
Poren; dunkelt bei Wasserzu-
gabe nicht nach 

2,7 bis  
> 2,1 

50 bis 
> 12,4  feucht feu3 tolerierbar 

ko4 
weich 
(-plas-
tisch) 

ausrollbar auf > 3 mm Dicke,  
leicht eindrückbar, optimal 
knetbar 

Finger werden deutlich feucht, 
durch Klopfen am Bohrer wahr-
nehmbarer Wasseraustritt aus 
den Poren 

2,1 bis 
> 1,4 

12,4 bis 
> 2,5 

sehr 
feucht feu4 unzulässig 

ko5 
breiig 
(-plas-
tisch) 

ausrollbar, kaum knetbar, da zu 
weich, quillt beim Pressen in 
der Faust zwischen den Fin-
gern hindurch 

durch Klopfen am Bohrer deutli-
cher Wasseraustritt aus den 
Poren, Probe zerfließt, oft Kern-
verlust 

≤ 1,4 < 2,5 nass feu5 unzulässig 

Fließgrenze 

ko6 zähflüssig nicht ausrollbar und knetbar, da 
fließend Kernverlust 0 0 sehr 

nass feu6 unzulässig 
1) Die Einheit Centibar wird hier in Anlehnung an das schweizerische Nomogramm (s. Abb. 4–5 auf S. 40) verwendet. Die Umrechnung in 

den pF-Wert erfolgt über eine Multiplikation mit 10 (Produkt entspricht der Einheit cm Wassersäule) und einer anschließenden Logarith-
mierung zur Basis 10 (LOG10). 

2) Bei bindigen Böden ist die Bearbeitbarkeit (Aushub, Umlagerung, Wiedereinbau) bei sehr starker Austrocknung zum Teil nur bedingt mög-
lich, weil starke Klutenbildung die Bearbeitungsqualität – insbesondere im Hinblick auf die Wiederherstellung durchwurzelbarer  
Bodenschichten – vermindert.  
Sehr tonreiche Böden (> 25 % Ton) sind im ausgetrockneten, festen Konsistenzzustand nicht bearbeitbar. 
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Die Konsistenz beschreibt die Formbarkeit und Plastizität des Bodens. Sie ist von der Kör-
nung und dem Wassergehalt abhängig. In der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5; AD-
HOC-AG BODEN 2005) steht ein Tabellenwerk zur Erfassung der Konsistenz bindiger Böden 
zur Verfügung (vgl. auch DIN 19682-5). Dieses Tabellenwerk kann um Empfehlungen zur 
Bearbeitbarkeit und Befahrbarkeit der Böden ergänzt werden (Tab. 4–5; vgl. DIN 19731 und 
BMLFUW 2012).  

Personen mit feldbodenkundlichen Erfahrungen können die Konsistenzgrenzen im Gelände 
mit Hilfe der Formbarkeit und Plastizität des Bodens taktil beurteilen. Diese kostengünstige 
und schnelle Beurteilung ist zumeist ausreichend und macht aufwändigere Verfahren, wie 
sie in Kap. 4.4.2 dargelegt sind, in vielen Fällen entbehrlich. 

 

4.4.2 Grenzen des Wassergehalts bzw. der Wasserspannung 

In der Schweiz wurde zur Bestimmung der Bearbeitbarkeit und Befahrbarkeit des Bodens 
eine Methodik entwickelt, welche die Saugspannung des Bodens zur Belastung durch ein 
Fahrzeug ins Verhältnis setzt. Diese Methode ist in der Schweiz inzwischen weit verbreitet 
und akzeptiert. 

Grundlage ist ein Nomogramm (Abb. 4–5). Die Bewertung der Einsatzgrenzen der Maschi-
nen ist in Abhängigkeit vom Witterungs- bzw. Bodenfeuchteverlauf täglich möglich. Bei 
stabilen trockenen und damit tragfähigen Bodenverhältnissen reicht eine wöchentliche Beur-
teilung aus. Dabei sollten der Bauablauf und die zu erwartende Witterungsentwicklung vo-
rausschauend berücksichtigt werden, um rechtzeitig erforderliche Schutzmaßnahmen für 
das Bodengefüge ergreifen zu können.  

 

Einsatzgrenzen von Maschinen 

Die Einsatzgrenze einer Maschine kann entweder aus dem Nomogramm abgelesen oder 
berechnet werden. Beispielsweise muss eine 30 t schwere Maschine bei 12 cbar Saug-
spannung (= untere Grenze des steif-plastischen Konsistenzbereichs) einen maximalen 
Kontaktflächendruck von 0,32 kg/cm² einhalten, um schädliche Bodenverdichtungen zu ver-
meiden. 

Die Berechnung des maximal tolerierbaren Kontaktflächendrucks bei bekanntem Gesamt-
gewicht und bekannter Saugspannung erfolgt mit nachstehender Formel: 

Maximaler Kontaktflächendruck [kg/cm²] =  
Saugspannung [cbar] / Maschinengesamtgewicht [t] / 1,25 

Durch Umformung kann auch die minimale Saugspannung berechnet werden, bis zu der ei-
ne Maschine mit bekanntem Gesamtgewicht und Kontaktflächendruck noch eingesetzt wer-
den kann: 



Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Bodenschutz in Hessen – Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen 

  
 Seite 40 

Minimale Saugspannung [cbar] =  
Maschinengesamtgewicht [t] x Kontaktflächendruck [kg/cm²] x 1,25 

 

In Deutschland ist nach DIN 19731 ab einer Saugspannung < 12 cbar, was ungefähr einem 
pF-Wert von 2,1 (= 126 cm Wassersäule) entspricht, jegliche Befahrung und Bodenumlage-
rung unzulässig. 

 

 
* Flächenpressung unter den Reifen bzw. Raupen beladener Maschinen; ** Gesamtgewicht beladener Maschinen 

Abb. 4–5: Nomogramm zur Ermittlung des maximalen Kontaktflächendrucks von Maschinen 
in Abhängigkeit von der Saugspannung und dem Maschinengewicht (nach FABO 
2003, verändert) 
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Messung der Saugspannung des Bodenwassers (Tensiometer) 

Um die Saugspannung bei der Beurteilung der Bearbeitbarkeit und Befahrbarkeit berück-
sichtigen zu können, können Messungen vorgenommen werden. Dazu sind Tensiometer an 
repräsentativen Stellen des Baufeldes einzubauen. Vernässte und deshalb besonders ver-
dichtungsempfindliche Böden im Baufeld sind gesondert zu beproben. 

Je zu beurteilende Bodenschicht sind mindestens 3, besser 5 Tensiometer einzubauen. 

Zur Beurteilung der Saugspannung des Oberbodens haben sich Einbautiefen um ca. 15 cm 
Tiefe bewährt. Unterböden sollten regelhaft in ca. 30 bis 40 cm Tiefe beprobt werden. Die 
Funktionssicherheit der Tensiometer muss durch sorgfältigen Einbau und Wartung gewähr-
leistet werden (vgl. BFE 1997).  

Auffällige Abweichungen zwischen den Tensiometern einer Messtiefe müssen fachlich über-
prüft werden. Bei Bedarf sind einzelne Tensiometer mit stark abweichenden Messwerten 
neu einzubauen. Erfahrungsgemäß sind Abweichungen von ca. ± 5 cm Wassersäule bzw. 
ca. ± 0,5 cbar um einen Mittelwert noch als natürliche Schwankungsamplitude bzw. praxis-
übliche Messungenauigkeit einzustufen. 

Darüber hinaus gehende Abweichungen sind regelmäßig entweder einer Messstörung oder 
deutlichen – ggf. anthropogen bedingten – Bodenheterogenitäten zuzuordnen. Die Ursachen 
starker Abweichungen sind zu klären, wenn ansonsten die Befahrbarkeit der Böden nicht 
sicher eingeschätzt werden kann. Besonders sorgfältig sind Tensiometer im Übergangsbe-
reich von nassen zu feuchten Bodenzuständen im pF-Bereich zwischen 1,8 und 2,5 einzu-
setzen, weil in diesem Übergangsbereich Messfehler schnell zu einer falschen Einschätzung 
der Befahrbarkeit führen können. 

Zur Ermittlung des maximalen Kontaktflächendrucks von Maschinen in Abhängigkeit von der 
Saugspannung und dem Maschinengewicht nach Abb. 4–5 wird die minimal ermittelte 
Saugspannung der einzelnen Tensiometer herangezogen. Mit dieser Vorgehensweise wird 
der empfindlichste Bodenzustand berücksichtigt, so dass die Anforderungen des vorsorgen-
den Bodenschutzes gewährleistet werden. 

Bei Linienbaustellen oder sehr großen Baustellen sind geeignete Abstände zwischen einzel-
nen Tensiometerfeldern anhand bodenkundlicher Kriterien auszuwählen. Insbesondere an 
den Grenzen zwischen deutlich unterschiedlichen Bodeneigenschaften (Bodenarten, Grob-
bodenanteile, Humusgehalte, Vernässungen in Folge von Grund-, Stau- oder Hangwasser) 
sind Tensiometerstationen einzurichten. 

Der Einbau von Tensiometern in Bodenmieten zur Beurteilung der Umlagerungseignung ist 
bei einer kurzen Lagerungsdauer bis ca. 6 Monate häufig nicht sinnvoll, weil a) bei einer 
ordnungsgemäß lockeren Lagerung der Bodenschluss der Tensiometer im lockeren Mieten-
körper nicht gewährleistet ist und b) die Lagerungsdichte und Bodenfeuchte innerhalb des 
Mietenkörpers in Folge der Umlagerungsprozesse regelmäßig sehr stark streuen, so dass 
eine repräsentative Messung der Wasserspannung nur schwer möglich ist. Bei langen La-
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gerzeiten konsolidiert sich das Bodenmaterial innerhalb der Miete durch Setzungsprozesse, 
so dass die vorgenannten Messunsicherheiten geringer werden. Insofern können bei langen 
Mietenlagerzeiten Tensiometermessungen durchaus gerechtfertigt sein. Sinngemäß gelten 
die Ausführungen auch für frisch geschüttete Auffüllungen und Rekultivierungen. 

Der Aufwand für fachgerechte Tensiometermessungen zur Ermittlung der Wasserspannung 
ist vergleichsweise hoch. Vorteilhaft ist, dass bei fachgerechtem Einsatz objektive Messwer-
te zur Beurteilung der Eignung der Böden für Befahrungen und Umlagerung herangezogen 
werden können. Damit können Unsicherheiten in der Praxis der Rekultivierung ausgeräumt 
werden. Nachteilig ist der technische und finanzielle Aufwand. Weiterhin liefern Tensiometer 
nur repräsentative Messwerte, wenn sie fachgerecht eingebaut werden (Auswahl der Mess-
standorte und Messtiefen, Anzahl der Wiederholungen). Einzelmessungen sind nicht geeig-
net und täuschen nur eine Scheingenauigkeit vor. Unter fachlichen und praktischen Ge-
sichtspunkten ist zu entscheiden, ob die alternativen Beurteilungsmethoden (Konsistenz-
grenzen oder Messungen von Wassergehalten) im jeweiligen Einzelfall ausreichen. 

 

Messung des Bodenwassergehaltes (Einstich-TDR- oder FD-Sonden10) 

Anstelle der vergleichsweise aufwändig zu erfassenden Saugspannung kann der Wasser-
gehalt mit Einstich-TDR- oder FD-Sonden ermittelt werden. Der Wassergehalt ist deutlich 
leichter zu messen und kann bei Bedarf schnell an verschiedenen Stellen des Baufeldes er-
hoben werden. Mit Hilfe bekannter Saugspannungs-Wassergehaltsbeziehungen können aus 
den Wassergehalten wiederum Wasserspannungen ermittelt werden, die eine Beurteilung 
der Konsistenzbereiche nach Tab. 4–5 oder der maximal vertretbaren Kontaktflächendrücke 
nach Abb. 4–5 erlauben. Die Handgeräte sind sehr sorgfältig von geschultem Personal ein-
zusetzen, um Fehlmessungen zu vermeiden. 

 

Jahreszeitliche und standörtliche Annahmen zur Bodenfeuchte 

Anstelle der bauzeitlichen Messungen können auch plausible Saugspannungen für die Pha-
sen der Rekultivierungsarbeiten angenommen werden. Je nach Jahreszeit und Standortbe-
dingungen werden die empfindlichsten Bodenzustände unterstellt, um dem vorsorgenden 
Bodenschutz ausreichend Rechnung zu tragen. Damit erspart man sich aufwändige Mes-
sungen und macht sich unabhängig von bauzeitlichen Anpassungen des Maschinenparks. 
Beispielsweise sind im Winterhalbjahr generell nasse Bodenverhältnisse mit Saugspannun-
gen < 12 cbar anzunehmen, so dass Bodenarbeiten zur Rekultivierung im Winterhalbjahr im 
Regelfall nicht erfolgen sollten. Falls dennoch Bodenarbeiten zur Rekultivierung im Winter-
halbjahr aus baulogistischer Sicht unvermeidbar sind, dann sind aus Sicht des vorsorgenden 
Bodenschutzes nur sehr bodenschonende Maschinen mit sehr niedrigen spezifischen Bo-
dendrücken einzusetzen. Erfahrungsgemäß sind bei derartig ungünstigen Witterungs- und 
                                                
10  Vgl. Fußnote 7. 
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Bodenbedingungen spezifische Bodendrücke zwischen 0,25 und 0,5 kg/cm² einzuhalten, um 
schädlichen Bodenverdichtungen vorzubeugen. Der maximale Bodendruck ist anhand der 
eingesetzten Maschinenmassen zu bestimmen. Bei sehr verdichtungsempfindlichen Böden 
sind zum Teil noch geringere spezifische Bodendrücke einzuhalten. 

 

Bodenfrost 

Der Hinweis auf möglichen Bodenfrost im Winter als Vermeidungsmaßnahme ist zumeist 
nicht stichhaltig. Tiefreichende und damit tragfähige Frosteinwirkungen über eine längere 
Zeitspanne sind anhand agrarmeteorologischer Aufzeichnungen des Deutschen Wetter-
dienstes in weiten Teilen Deutschlands und auch Hessens selten. Insbesondere im winter-
milden Rhein-Maingebiet, in dem die großen Abbauvorhaben in Hessen liegen, ist regelhaft 
davon auszugehen, dass im Winter kein tragfähiger Bodenfrost auftritt. Die Frostwirkung 
kann allenfalls bei kurzfristigen, zeitlich flexiblen Bodenarbeiten zum Bodengefügeschutz 
beitragen, wenn die Arbeiten tatsächlich nur bei tragfähigem Bodenfrost durchgeführt wer-
den. Als tragfähig ist eine Bodenfrosteinwirkung von mindestens 10 cm zu bezeichnen; je 
nach Maschinenlasten und Befahrungsfrequenz muss die Frosteinwirkung sogar tiefer rei-
chen, um ein Durchbrechen der Fahrzeuge zu vermeiden. In der Auftauphase und danach 
sind die Böden besonders verdichtungsempfindlich. Angesichts dieser Zusammenhänge 
sind Bodenarbeiten zur Rekultivierung nicht gezielt in die Wintermonate zu legen, weil ne-
ben dem fehlenden Bodenfrost auch regelhaft stark vernässte, verdichtungsempfindliche 
Bodenzustände angetroffen werden. 
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4.5 Anforderungen an die Bodenkundliche Baubegleitung 

4.5.1 Aufgabenspektrum einer Bodenkundlichen Begleitung 

Die Belange des Bodenschutzes bei Rekultivierungsverfahren erfordern bodenkundlichen 
Sachverstand. Nur so kann gewährleistet werden, dass geeignete und angemessene Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen zum bodenschonenden Umgang mit Bodenmaterial 
und zur schonenden Rekultivierung auch umgesetzt werden. 

Ziel der Rekultivierung ist die Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, die 
im Regelfall 2 m beträgt (oberer Verfüllbereich). Um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen, 
sind insbesondere Verdichtungsschäden zu vermeiden. Darüber hinaus sind geeignete Bo-
denmaterialien für den oberen Verfüllbereich vorzuhalten. 

Die bodenschutzfachlichen Anforderungen sind bereits bei der Planung durch eine fachliche 
Begleitung zu vertreten. Planerische Fehler können in der Rekultivierungsphase kaum noch 
korrigiert werden.  

Folgende wesentliche Leistungen sind von einer Bodenkundlichen Begleitung der Rekultivie-
rung zu erbringen: 

• Planungsphase:   
Festlegung der bodenkundlichen Eigenschaften der durchwurzelbaren Bodenschicht 
nach Abschluss der Rohstoffgewinnung anhand des Ausgangszustands oder der Ziel-
nutzung: 
• Vorgaben zum Bodenmaterial (Feinbodenart, Grobbodenanteil, Schichtung und 

Mächtigkeit von humosem Oberbodenmaterial über nicht humosem Unterbodenma-
terial). 
Hinweis: In der Rekultivierungspraxis ist häufig nicht absehbar, welche Bodenmateri-
alien in welcher Menge und mit welchen Substrateigenschaften zur Verfügung ste-
hen. In der Planung kann lediglich die Zielsetzung des Bodenschutzes dargelegt 
werden, die nach Möglichkeit in der Rekultivierungsphase umgesetzt werden sollte. 
Im begründeten Einzelfall kann von den bodenschutzfachlichen Vorgabe zum Bo-
denmaterial abgewichen werden. 

• Fachliche Festlegungen zur ggf. notwendigen Zwischenlagerung geeigneter Boden-
materialien. 

• Anforderung an den mittleren Verfüllbereich im Hinblick auf Sickerfähigkeit bzw. Ab-
leitung von Sickerwasser (geeignete Lockerung vor Auftrag des oberen Verfüllbe-
reichs, Neigung des Rohplanums zur lateralen Entwässerung). 

• Ggf. Planung von Probefeldern im Hinblick auf die zu überprüfenden Rekultivie-
rungsabläufe und verfügbaren Bodenmaterialien. 

• Anforderungen an Maschinen und Geräte im Hinblick auf schonende Arbeitsprozes-
se. 
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• Bodenschutzfachliche Anforderungen an die Folgebewirtschaftung (geeignete Erst-
begrünungsverfahren zur Absicherung des Rekultivierungserfolges). 

• Zusammenfassende Darlegung der Bodenschutzbelange in einem eigenständigen 
Fachbeitrag Bodenschutz, der in die Zulassungsunterlagen einfließen kann. 

• Ausschreibungsphase:  
Müssen Rekultivierungsleistungen ausgeschrieben werden, dann sind die erforderli-
chen Leistungspositionen zur schonenden Rekultivierung so präzise zu definieren, 
dass Bieter entsprechend geeignete Technik und schonende Arbeitsprozesse be-
preisen können. Ansonsten läuft man Gefahr, dass während der Ausführung von der 
Zulassungsbehörde erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Böden eingefordert 
werden. Dies eröffnet den ausführenden Firmen das Stellen von Nachtragsangebo-
ten, die nicht selten überteuert sind. 

• Rekultivierungsphase: 
• Fachliche Begleitung der Rekultivierungsprozesse im Hinblick auf planerische Vor-

gaben und Nebenbestimmungen der Zulassung. 
• Beurteilung geeigneter Rekultivierungszeiten angesichts der witterungsabhängigen 

Bodenwassergehalte, ggf. witterungsbedingt notwendige Bau- bzw. Rekultivierungs-
unterbrechung veranlassen. 

• Bewertung des Maschinen- und Geräteeinsatzes hinsichtlich des Schutzes der Bö-
den vor Verdichtung. 

• Situative Beratung bei unerwarteten Rekultivierungsproblemen, wie ggf. auch bei 
widrigen Bedingungen der Mindeststandard des vorsorgenden Bodenschutzes noch 
eingehalten werden kann. 

• Beratung zu ggf. notwendigen Tieflockerungs- und Dränungsarbeiten. 
• Folgebewirtschaftung: 

• Begleitung der Erstbegrünung (Termin, Sortenempfehlungen). 
• Empfehlungen zu ggf. unterstützenden Maßnahmen wie zum Beispiel Kalkung oder 

organische Düngung. 
• Empfehlungen zur Aufwuchspflege. 
• Aufwuchsbonitur und ggf. bodenkundliche Gefügebeurteilung bei erkennbaren Re-

kultivierungsmängeln. 
• Vorschlag ggf. notwendiger Sanierungsmaßnahmen. 
• Begleitung der Rekultivierungsabnahme. 

 

Die bodenschutzfachliche Begleitung der Rekultivierung von der Planung bis zur Abnahme 
verschafft dem Rekultivierungsverpflichteten folgende Vorteile: 

• Fachlich valide Umsetzung der Zulassungsanforderungen mit entsprechenden Nachwei-
sen für die behördliche Überwachung durch Protokollierung der bodenschutzfachlichen 
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Vor-Ort-Begleitung insbesondere des Ausbaus, der Zwischenlagerung und des Wieder-
einbaus des Bodenmaterials. 

• Vermeidung von Bodenschäden, die aufwändige und teure Sanierungsmaßnahmen 
nach sich ziehen. 

• Vermeidung von Imageschäden durch negative Reaktionen der Öffentlichkeit auf offen-
kundige Rekultivierungsmängel. 

 

4.5.2 Anforderungen an die Ausbildung der bodenkundlichen Begleitung 

Die Begleitung hat durch Personen mit fundierten bodenkundlichen Kenntnissen zu erfolgen. 
Die Personen sollten nicht nur über theoretisches Wissen, sondern auch über praktische 
feldbodenkundliche Erfahrungen verfügen. Einen guten Überblick an die Qualifikation der 
bodenkundlichen Begleitung bietet die Veröffentlichung „Bodenkundliche Baubegleitung“ 
des BUNDESVERBANDES BODEN (2013, S. 28f). Danach sind insbesondere folgende Qualifi-
kationen erforderlich: 

• „Abgeschlossenes Studium an einer Universität oder Fachhochschule mit einer Ausrich-
tung oder Spezialisierung in Bodenkunde oder einer anderen als gleichwertig anerkann-
ten Disziplin oder entsprechend ausreichenden praktischen Erfahrungen in diesem Be-
reich, 

• feldbodenkundliche Kenntnisse und Erfahrungen (Bodenansprache, Bodenkartierung, 
bodenkundliche Profilaufnahme, Ermittlung der Verdichtungsempfindlichkeit von Böden), 

• Bodenphysik (Folgen der Bodenverdichtung auf das Bodengefüge, den Bodenwasser-
haushalt und das Bodenleben; Entnahme von gestörten und ungestörten Bodenproben; 
Berechnungs- und Messmethoden, Bodenwasserhaushalt und Messmethoden), 

• Bodenchemie (Probennahme und -behandlung, Übersicht über Analysenparameter, Ver-
lagerung und Mobilität von Schadstoffen im Boden, mögliche Ausbreitung), 

• technische Grundlagen bezüglich des Umgangs mit dem Boden auf einer Baustelle (Um-
lagerung, Zwischenlagerung, Wiedereinbau, Wiederherstellung, Bodenmanagement), 

• Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Normen und deren Kommenta-
re, 

• bau- und maschinentechnische Kenntnisse (wie z. B. Laufwerksunterschiede, spezifi-
scher Kontaktflächendruck, Luftdruckregelungsanlagen etc.), die für die Beurteilung von 
Maschineneignung, Einsatzgrenzen sowie für die  Bewertung von Baustellenabläufen 
notwendig sind, 

• Erfahrungen im Projektmanagement auf Baustellen (Planung, Projektierung, Bauleitung) 
sowie praktische Baustellenerfahrung und 

• Erkennen und Beurteilung von schädlichen Bodenveränderungen und Ableitung von 
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung. 
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• Zudem erfordert diese Tätigkeit ein hohes Maß an Kommunikationskompetenz und Er-
fahrung im Konfliktmanagement mit Behörden, Bauherren/-trägern, ausführenden Bau-
firmen und sonstigen Betroffenen.“ 

Die Abbauunternehmen können geeignete Personen zur Bodenkundlichen Baubegleitung 
entweder als externe Gutachter beauftragen oder anstellen. Weiterhin besteht die Möglich-
keit, vorhandene Mitarbeiter durch Schulungen und andere Maßnahmen entsprechend zu 
qualifizieren, damit sie die Leistungen durchführen können. 
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5 Bodenausbau bzw. Bodenabtrag 
Bereits beim Ausbau können erhebliche bodenphysikalische und sonstige Beeinträchtigun-
gen des Bodenmaterials verursacht werden, die den Rekultivierungserfolg gefährden. Im 
Folgenden werden bodenschutzfachliche Grundsätze dargelegt, die zu beachten sind. Wei-
terhin werden spezifische Anforderungen an den Bodenausbau bei unterschiedlichen 
Vornutzungen thematisiert. 

 

5.1 Grundsätze 

Beim Bodenausbau, der der eigentlichen Erschließung des Bodenschatzes vorausgeht, sind 
die Arbeiten so durchzuführen, dass der abgetragene Boden in einem rekultivierbaren Zu-
stand erhalten wird. Insbesondere sind schädliche Verdichtungen während des Bodenab-
trags zu vermeiden, weil der Rekultivierungserfolg bereits dadurch beeinträchtigt werden 
kann. 

Wird Boden von außerhalb der Tagebau- bzw. Abgrabungsflächen zur Rekultivierung be-
reitgestellt, so ist der Rekultivierungspflichtige zwar dort nicht für den Umgang mit dem Bo-
denaushub verantwortlich. Er sollte jedoch darauf achten, dass dies möglichst bodenscho-
nend erfolgt, um den Rekultivierungserfolg in seinem Tagebau bzw. seiner Abgrabungsstät-
te nicht zu gefährden. 

Folgende einfache Anforderungs-/Kontrollkriterien für die bodenphysikalische Qualität des 
angelieferten Bodens bieten sich für die Rekultivierungspflichtigen unter anderem an: 

• Konsistenzeigenschaften des Bodenmaterials:   
Weichplastische, breiige und zähflüssige Konsistenzen des angelieferten Bodens deuten 
auf dessen unsachgemäßen Ausbau und/oder unsachgemäßer Zwischenlagerung hin. 

• Verfestigungsgrad und Gefügefragmente:  
Starke und sehr starke Verfestigungen des Bodenmaterials, Klumpengefüge, glatte oder 
glänzende Schmierflächen der Gefügefragmente zeigen starke Verdichtungen an. 

• Geruch:  
Ein fauliger Geruch ist ein Anzeichen für verdichtete Böden, in denen unter Luftab-
schluss organische Bodensubstanz zersetzt wird. 

 

Wesentliche Grundsätze für einen bodenschonenden Ausbau – sowohl innerhalb des Tage-
baus als auch außerhalb – sind: 

• „Abhebende“ Arbeitsweisen sind besser als „stoßende“ Arbeitsweisen, weil dadurch ge-
ringere Stauch- und Scherkräfte auf den Boden einwirken. Stoßende Arbeitsweisen mit 
Planierraupen sind nur bei sehr trockenen Verhältnissen unproblematisch. Aus diesem 

Checkliste 5 
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Grund hat der Bodenabtrag im Regelfall mit Raupenbaggern („abhebend“) und nicht mit 
Planierraupen („stoßend“) zu erfolgen. 

• Geräte, Maschinen und Arbeitsweisen sind an die Bodenverhältnisse anzupassen. Im 
besonderen Maße ist die Empfindlichkeit der Böden gegen Verdichtung zu berücksichti-
gen. Die Maschinenauswahl muss an der Empfindlichkeit ausgerichtet sein, um schädli-
che Verdichtungen zu vermeiden. 

• Die Vermeidung von erheblichen Bodenbeeinträchtigungen steht im Vordergrund. Ein 
bloßer Verweis auf vorgesehene Rekultivierungs- und Sanierungsmaßnahmen rechtfer-
tigt es nicht, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Sind Beeinträchtigungen 
unvermeidbar, dann sind Rekultivierungs- und Sanierungsarbeiten einzuplanen, um die 
Beeinträchtigungen so weit wie möglich wieder zu beseitigen. 

• Bereits bei der Flächenvorbereitung sind die Anforderungen des vorsorgenden Boden-
schutzes zu erfüllen. Beispielsweise ist beim Holzeinschlag darauf zu achten, dass der 
anstehende Boden durch Befahrungen nicht bereits erheblich verdichtet wird. Werden 
derart vorverdichtete Bodenmaterialien bei der Rekultivierung eingesetzt, dann ist die 
Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht deutlich erschwert. Auch die 
Verwertung außerhalb des Tagebaus oder der Abgrabung ist nicht mehr oder nur einge-
schränkt möglich. 

• Der Rekultivierungsverpflichtete sollte den schonenden Bodenausbau durch eine Eigen-
überwachung sicherstellen. Damit können Fehler kurzfristig aufgedeckt und korrigiert 
werden. 

Weitere bodenschutzfachliche Anforderungen an den Bodenausbau werden in den folgen-
den Kapiteln, gegliedert nach Art der Vornutzung, aufgeführt. 

 

5.2 Vornutzung Wald 

• Der Bodenabtrag hat mit Raupenbaggern und nicht mit Planierraupen zu erfolgen. 
• Eine saubere Trennung von Ober- und Unterboden ist oft unmöglich, da organische Auf-

lage-Horizonte und Ah-Horizonte häufig geringmächtig sind und eine Vermischung beim 
Ziehen der Wurzelstöcke unvermeidlich ist. In diesen Fällen ist eine pragmatische Tren-
nung der oberen Schicht von ca. 20 bis 30 cm Mächtigkeit, in der das Humusmaterial 
eingemischt ist, und der darunter anstehenden Unterbodenschicht vorzunehmen. 

• Hiebmaßnahmen und Rückearbeiten erfolgen ausschließlich von Rückegassen aus. 
• Baumstümpfe bzw. Wurzelstubben sind mit Baggern aus dem Boden zu ziehen. Nach 

Möglichkeit ist diese Arbeit von den Rückegassen aus durchzuführen. Bei flächiger Be-
fahrung ist sowohl die feuchteabhängige Befahrbarkeit zwingend zu beachten als auch 
der spezifische Bodendruck der eingesetzten Raupenbagger auf ein bodenschonendes 
Niveau zu senken.  

• Das oft praktizierte Einfräsen der gesamten Wurzelstubben führt zu Vermischungen von 
frischem Holz mit Boden und widerspricht den Anforderungen der DIN 18915. Bei der 
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Zwischenlagerung und letztendlich bei der Verfüllung von Tagebauen oder Abgrabungen 
geraten die beigemischten Holzstücke in ein reduzierendes Milieu, was zu Bodenbeein-
trächtigungen durch Faulgasbildungen führen kann. Auch können beigemischte Holzres-
te pflanzenverfügbare Mineralsalze wie insbesondere Nitrate oder Phosphate festlegen, 
so dass der Begrünungserfolg gefährdet wird. Unter baupraktischen Gesichtspunkten 
kann hier ein Schwellenwert von 10 Vol.-% Holzanteil genannt werden, der nicht über-
schritten werden sollte. 

• Die Beimengung großer Holzanteile oder Baumstämme in die Rekultivierungsschicht 
kann bei der anschließenden Rekultivierung technische Probleme verursachen und soll-
te deshalb vermieden werden. Beispielsweise kann der störungsfreie Betrieb von Tieflo-
ckerungsgeräten bei großen bzw. massiven Beimengungen nicht mehr gewährleistet 
werden. 

• Die Rückegassen sind auch als Erschließungwege für den Bodenaushub zu nutzen. 
• In der Praxis wird der Holzeinschlag in Wäldern häufig vor dem 1. März durchgeführt, um 

dem Schutz von Brutvögeln und anderer Arten gerecht zu werden. Die Zielsetzung einer 
naturschutzgerechten Waldnutzung kann mit Anforderungen des Bodenschutzes kollidie-
ren. Ein Holzeinschlag und das Holzrücken zu Zeiten ungeeigneter, zu nasser Boden-
verhältnisse, wie sie im Winterhalbjahr regelhaft vorliegen, birgt die Gefahr des Entste-
hens massiver Bodengefügeschäden. Hier sollte eine sorgfältige Abwägung vorgenom-
men werden, wie die unterschiedlichen Schutzziele mit Hilfe von Terminplanung und der 
Auswahl bodenschonender Holzerntetechnik/-logistik soweit wie möglich gemeinsam 
verwirklicht werden können. Beispielsweise herrschen im Oktober und November in vie-
len Fällen sehr günstige Bodenverhältnisse, weil zumindest die Unterböden in diesen 
Monaten häufig noch nicht wieder durch winterliche Niederschläge wassergesättigt sind. 

 

5.3 Vornutzung Landwirtschaft 

5.3.1 Ackerböden 

• Der Abtrag von Ackerböden ist vornehmlich nach der Ernte durchzuführen. Durch den 
Wasserentzug der Pflanzen sind die Böden nach der Ernte in der Regel tiefgründig ab-
getrocknet. Beispielsweise wird Getreide je nach Sorte zwischen Juli und Mitte August 
geerntet, so dass anschließend günstige Bedingungen für den Bodenausbau vorliegen. 
Aber auch noch im September bis Anfang Oktober können trockene (Unter-)Bodenver-
hältnisse vorliegen, wenn zuvor Mais oder Zuckerrüben angebaut wurden. 
Wird vor dem geplanten Bodenabtrag keine Ackerfrucht mehr angebaut, dann empfiehlt 
sich die Ansaat einer leistungsfähigen Zwischenfrucht mindestens drei Monate vor dem 
geplanten Bodenabtrag, um dem Boden möglichst viel Wasser zu entziehen. 
Diese Maßnahme zielt darauf ab, zum Zeitpunkt des geplanten Bodenabtrags eine mög-
lichst hohe Tragfähigkeit und möglichst geringe Verdichtungsempfindlichkeit der Böden 
zu erreichen. In jedem Fall sind die konkreten Witterungsbedingungen des Einzeljahres 
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zu berücksichtigen. So können auch im Sommerhalbjahr nach Starkregenereignissen 
zeitweise zu hohe Bodenwassergehalte vorliegen. 

• Der Aufwuchs ist vor dem Bodenabtrag am besten zu ernten, andernfalls zu mulchen 
oder zu entfernen. Ob der Aufwuchs auf der Fläche verbleiben kann, ist anhand der 
Aufwuchsmasse zu entscheiden. Ab ca. 0,5 kg/m² frischer Aufwuchsmasse sollte eine 
Abfuhr in Erwägung gezogen werden. Der Aufwuchs kann zum Beispiel einer Kompos-
tierung, Biogasnutzung oder Futternutzung zugeführt werden. Falls eine Verwertung 
nicht möglich sein sollte, dann ist bei einem massigen Aufwuchs zwischen dem Mulchen 
und dem Bodenabtrag eine mindestens zweiwöchige Rottephase einzuhalten, bis die 
eingearbeitete Pflanzenmasse ausreichend biologisch umgesetzt worden ist. Die ge-
nannten Maßnahmen beugen möglichen Fäulnisprozessen der eingearbeiteten frischen 
Biomasse vor. Stoffausträge in Gewässer und Atmosphäre werden so vermieden bzw. 
reduziert. Ebenso können Beeinträchtigungen der Rekultivierungsbegrünung, die nach 
der Verfüllung von Bodenmaterial mit viel frischer organischer Substanz durch Faulgas-
bildungen auftreten, ausgeschlossen werden. 

 

5.3.2 Grünlandböden 

• Generell gelten die gleichen Anforderungen, wie sie für Ackerböden im vorstehenden 
Unterkapitel formuliert sind. 

• Der Bodenabtrag sollte nach Möglichkeit nicht vor der ersten Schnittnutzung erfolgen, 
um den Bodenwassergehalt durch Transpirationswirkung des Grünlandaufwuchses ab-
zusenken. 

• Im Falle einer Grünlandweide empfiehlt sich anstelle der Beweidung eine Schnittnutzung 
vor dem Bodenabtrag, damit kein frischer Dung auf der Abtragsfläche liegt. 

• Die Grünlandnarbe sollte vor dem Abtrag kurz geschnitten (so genannter tiefer Schröpf-
schnitt) und mechanisch zerkleinert (z. B. gefräst) werden. Ansonsten werden große, zu-
sammenhängende Grassoden abgetragen und zwischengelagert, die sowohl die Mieten-
lagerung als auch die anschließenden Rekultivierungsarbeiten behindern können. Ob 
der Aufwuchs auf der Fläche verbleiben kann, ist anhand der Aufwuchsmasse zu ent-
scheiden (vgl. Kap. 5.3.1). 
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6 Zwischenlagerung 
Prinzipiell ist es für den Boden am besten, wenn er ohne Zwischenlagerung direkt an ande-
rer Stelle zu Rekultivierungszwecken verwendet wird. Oft passen jedoch die zeitlichen und 
räumlichen Ansprüche nicht zusammen, so dass eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist. 

An eine Zwischenlagerung sind folgende Ansprüche zu stellen: 

• Lagerort: Ebene Lagen oder Kuppenlagen sind 
geeignet. 

• Als Untergrund ungeeignet sind vernässte und 
stauende Böden, aber auch Geländemulden, in 
denen Niederschlagswasser zusammenfließt. 
Gegebenenfalls ist für eine Entwässerung zu 
sorgen (Dränung oder Graben). 

• Weiterhin sind naturschutzfachlich sensible Flä-
chen (Biotope, FFH-Lebensraumtypen etc.) re-
gelhaft nicht für die Zwischenlagerung geeignet. 

• Getrennte Lagerung von Oberboden, Unterboden 
und Abraum. Die Mieten sind zu kennzeichnen, 
damit Verwechslungen ausgeschlossen werden 
können. 

• Getrennte Lagerung von Substraten unterschied-
licher Körnung bzw. unterschiedlicher stofflicher 
Belastungen. Auch Unterbodenmaterial, welches 
für die Wiederherstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht eingesetzt werden soll und im 
Ausgangszustand einen erheblichen Substrat-
wechsel (Feinbodenart, Steingehalt) aufweist, muss ggf. entsprechend der Rekultivie-
rungsanforderungen getrennt gelagert werden. Die Mieten unterschiedlicher Qualität 
sind zu kennzeichnen, damit Verwechselungen ausgeschlossen werden können. Die 
Massen- bzw. Volumenströme und die dafür notwendige Logistik (u. a. Größe der Mie-
tenflächen) sind im Rahmen einer Bodenmanagementplanung darzulegen. 

• Glättung und Profilierung der Mieten, damit die Menge eindringenden Wassers vermin-
dert wird. 

• Bodenmieten dürfen nicht befahren oder als Lagerort zweckentfremdet werden. 
• Begrenzung der Mietenhöhe:  

• Bei Oberböden (humoses Bodenmaterial) auf maximal 2 m. 
• Bei Unterböden haben sich in der Praxis maximal 4-5 m bewährt. Wenn besonders 

trockenes Bodenmaterial aufgemietet wird, sind bis zu 10 m möglich (ISTE 2011). 
• Abweichungen sind nach FABO (2003) möglich (s. u.). 

 
Abb. 6–1: Lage von Bodenmieten  

(nach FSK SCHWEIZ 
2001) 

 

Checkliste 6 
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• Mieten sind bei absehbarer längerer Standzeit möglichst kurzfristig nach der Aufmietung 
zu begrünen. Als längere Standzeit ist in Anlehnung an DIN 18915 eine Lagerzeit von 
mehr als 2 Monaten anzusehen. Die Begrünung soll mit stark wasserzehrenden Pflan-
zen erfolgen. Dazu eignen sich bei überjähriger Lagerung winterharte Zwischenfrucht-
gemenge; bei langjähriger Lagerung sind beispielsweise Klee-Gras-Gemenge oder Lu-
zerne geeignet. Die Begrünung ist während der Lagerzeit nach Bedarf zu pflegen und 
ggf. nachzusäen. Sie hält die Miete möglichst trocken, fördert das Bodenleben, verhin-
dert Erosion und vermeidet Bewuchs mit unerwünschter Vegetation. 

• Mieten sind im Regelfall mittels Raupenbagger aufzusetzen. Kleine Mieten können bei 
trockenen Bodenverhältnissen (pF > ca. 2,7; > 50 cbar; feu2 oder Konsistenz halbfest) 
ausnahmsweise auch mit anderen Maschinen wie z. B. Laderaupe oder Planierraupe 
angelegt werden. 

• Bodenmaterial zur Wiederherstellung durchwurzelbarer Bodenschichten darf nicht zu 
nass zwischengelagert werden. Als maximale Bodenfeuchte des zwischenzulagernden 
Bodenmaterials sollte die Klasse feu 3 (feucht) bzw. die Konsistenzklasse steifplastisch 
(vgl. Tab. 4–5) eingehalten werden. Bei feuchteren Bodenverhältnissen drohen Verdich-
tungen und anaerobe Umsetzungsprozesse in den Bodenmieten, die den Rekultivie-
rungserfolg anschließend schmälern. 

• Die Lagerzeit soll so kurz wie möglich sein. Wenn möglich, sollte das ausgehobene Bo-
denmaterial ohne Zwischenlagerung direkt zur Verfüllung eines Rekultivierungsab-
schnitts verwendet werden. 

 

Sollen andere Mietenhöhen als oben aufgeführt realisiert werden, dann kann das in Tab. 6–
1 dargestellte Bewertungsschema verwendet werden. 
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Tab. 6–1: Bewertung des zwischenzulagernden Bodenmaterials und der Mieteneigenschaf-
ten (FABO 2003, verändert) 

   Punktzahl   

Bewertungskriterien –2  –1 0 +1 +2 

Wassergehalt des  
Bodenmaterials      

Saugspannung [cbar] 1) 6-12 – 12-50 > 50 – 

alternativ: Konsistenzklassen 2) ko4 – ko3 ko2 u. ko1 – 

Bodenartengruppe 3) 

Lehmtone, 
Schlufftone 4) Tonlehme 4) 

Sandlehme, 
Normallehme, 
Lehmschluffe 

Reinsande, 
Lehmsande, 
Schluffsande, 
Sandschluffe, 
Tonschluffe 

– 

Mietenform – – flächig – wallförmig 5) 

Miete überwintert – – ja nein – 
Erläuterungen: 
1) Medianwert am Entnahmeort bei Bodenabtrag; Messtiefe ab GOK: Oberboden 15 cm, Unterboden 35 cm. Bei 

Saugspannungen kleiner als 12,4 cbar sind Bodenarbeiten unzulässig. Ausnahmen können für Sandböden 
(Ss, St2, Su2, Sl2) zugelassen werden, bei den Bodenarbeiten von Baustraßen bis 6 cbar möglich sind. 

2) Nach AD-HOC-AG BODEN 2005, Tabelle 17, S. 115). Bei breiigen und zähflüssigen Konsistenzen sind Boden-
arbeiten unzulässig. 

3) Die originalen Angaben der Feinerdekörnung nach Datenschlüssel Nr. 6 (Schriftenreihe der FAL, Nr. 24) sind 
hier an die KA5 nach AD-HOC-AG BODEN (2005) angepasst. Statt Feinbodenarten werden hier Bodenarten-
gruppen angegeben. 

4) Bei Böden mit >30% Ton sind bei Saugspannungen <15 cbar jegliche Bodenarbeiten zu unterlassen. 
5) Wallförmige Bodenmieten haben eine maximale Kronenbreite von 2 m. 
 

Tab. 6–2: Maximale Höhen der Bodenmieten nach den Kriterien der Tab. 6–1 (FABO 2003, 
verändert) 

Punktsumme nach Tab. 6–1 4/5 3 2 1 0 –1 –2 –3/–4 

Oberbodenmiete [m] 3 3 2,5 2,5 2 1 1 2) 

Unterbodenmiete [m] 6 1) 5 1) 4 4 3 2,5 1 2) 
Erläuterungen: 
1) Auf den Untergrund (C-Schicht) geschüttet oder inkl. des gewachsenen Bodens unter der Bodenmiete. 
2) Keine Mietenlagerung zulässig. 
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Beispiele zur Bestimmung der maximalen, bodenschonenden Mietenhöhe nach Tab. 
6–1 und Tab. 6–2 

Fall 1:  

Bewertungskriterium Zustand Punktzahl 

Wassergehalt des   Konsistenzklasse 
Bodenmaterials Ko3 0 

Bodenartengruppe Lehmsande +1 

Mietenform wallförmig +1 

Miete überwintert nein +1 

Punktsumme +3 

Bewertungsergebnis:  maximale Höhe einer Oberbodenmiete  = 3,0 m  
  maximale Höhe einer Unterbodenmiete  = 5,0 m 

Fall 2:  

Bewertungskriterium Zustand Punktzahl 

Wassergehalt des   Konsistenzklasse 
Bodenmaterials Ko3 0 

Bodenartengruppe Lehmschluffe 0 

Mietenform flächig 0 

Miete überwintert ja 0 

Punktsumme 0 

Bewertungsergebnis:  maximale Höhe einer Oberbodenmiete  = 2 m  
  maximale Höhe einer Unterbodenmiete  = 3 m 
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7 Rekultivierungsarbeiten 
Der eigentlichen Rekultivierung ist die Herstellung des Rohplanums vorangestellt. Die fachli-
chen Anforderungen an die einzelnen Arbeitsschritte werden in den folgenden Unterkapiteln 
beschrieben. 

 

7.1 Herstellung des Rohplanums (mittlerer Teil des Füllkörpers) 

In der Rekultivierungspraxis sind gerade die Füllkörper häufig sehr dicht gelagert, weil sie 
bei hohen Bodenfeuchten und bzw. oder mit sehr stark bodenbeanspruchenden Techniken 
eingebaut werden. Um einen Rekultivierungserfolg sicherstellen zu können, sind die nach-
stehend ausgeführten Anforderungen einzuhalten: 

• Keine schädlichen Verdichtungen des Rohplanums, die zu einer Stauwasserbildung bis 
in die durchwurzelbare Bodenschicht führen können. Dazu ist nach DIN 18915 auf eine 
Verzahnung des mittleren und oberen Verfüllbereichs hinzuwirken, indem das Rohpla-
num mit geeigneten Geräten gelockert wird, bevor der obere Verfüllbereich aufgetragen 
wird. 

• Bei zögerlicher Entwässerung (hohe Niederschläge, bindige Böden, Verdichtungen) soll-
te eine flächenhafte Entwässerung in Betracht gezogen werden. Das kann als ein Sys-
tem von Saugern und Sammlern erfolgen. Vor der Verlegung von Dränrohren muss si-
chergestellt sein, dass sich das Rohplanum gut abgesetzt hat. Nachsetzungen führen 
meist zu Vernässungsstellen. Dränrohre werden mit einem Gefälle von 1 – 2 % zur 
nächsten Entwässerungsstelle gebündelt. Technische Vorgaben zur Dränung sind ent-
sprechend DIN 1185-1 zu berücksichtigen. 

• Bei gut durchlässigem Rohplanum oder deutlich geneigtem Gelände von > 4 % kann auf 
Sickerhilfen verzichtet werden (vgl. FABO 2003, Kap. 2.3; BMLFUW 2012, Kap. 3.4.5).  

• Das Rohplanum ist zur Beseitigung von Verdichtungen zu lockern (DIN 18915). Tief-
gang, Intensität und geeignete Technik der Tieflockerung sind am Ausmaß der Verdich-
tung auszurichten. Liegt keine erhebliche Verdichtung vor, dann reicht das Aufreißen des 
Rohplanums, um die natürliche Versickerung zu verbessern. Im Falle sehr steiler Bö-
schungen mit Neigungen > 1:2,5 sind diese zur Gewährleistung der Standsicherheit nur 
oberflächig aufzureißen (vgl. DIN 18915). 

• Die Anforderungen an die Schadstoffgehalte sind entsprechend der Verfüllrichtlinie zu 
beurteilen. 

• Sind im Rahmen alter Zulassungen noch deutlich erhöhte Schadstoffgehalte im mittleren 
Verfüllbereich möglich, dann ist eine Durchsickerung des Verfüllkörpers zu verhindern. 
Dazu ist eine Abdichtung des mittleren Verfüllbereichs mit einer Sickerwasserableitung 
notwendig. 

Checkliste 7 
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7.2 Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht 

7.2.1 Geeignete Materialien 

Für die Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht eignet sich insbesondere 
das im Abbaubereich anstehende, natürliche Bodenmaterial. Dieses ist nach Möglichkeit 
fachgerecht zwischenzulagern. 

Muss Bodenmaterial von außen angeliefert werden, dann ist darin ein maximaler minerali-
scher Fremdanteil von 10 Vol.-% ohne Störstoffe wie Holz, Kunststoffe, Glas oder Metalle 
tolerierbar (vgl. DIN 19731 und Verfüllrichtlinie).  

Die Anforderungen an die Schadstoffgehalte sind entsprechend der Verfüllrichtlinie zu beur-
teilen. Weitergehende Anforderungen werden in den folgenden Kapiteln dargelegt. 

 

7.2.2 Mächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht 

Die durchwurzelbare Bodenschicht (= Rekultivierungsschicht) reicht bis zu der Bodentiefe, 
die von den Pflanzenwurzeln in Abhängigkeit von den natürlichen Standortbedingungen 
durchdrungen werden kann (vgl. Abb. 7–1 und § 2 Nr. 11 BBodSchV). 

Im Regelfall ist eine ca. 2 m mächtige durchwurzelbare Bodenschicht wiederherzustellen 
(vgl. dazu auch Ziffer 5.1 Verfüllbereiche Erläuterungen zu Abbildung 1 „Verwertung von 
Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch a) Oberer Verfüllbereich“ in der hessischen 
Verfüllrichtlinie). 
 

  

Abb. 7–1: Regelprofil der Verfüllbereiche (M. Peine) 
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Abweichend von der Regel kann die Mächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht stand-
orttypisch festgelegt werden, wenn schon im mittleren Verfüllbereich Bodenmaterial einge-
baut wird, welches die Anforderungen an Schadstoffgehalte für die durchwurzelbare Boden-
schicht einhält. 

Die vom Regelfall abweichende standorttypische Mächtigkeit kann anhand des Bodenzu-
stands vor dem Abbau oder – falls der Ausgangszustand nicht dokumentiert sein sollte – 
anhand von Bodenflächendaten und Vor-Ort-Erkundungen im unverritzten Umfeld des Ab-
bauvorhabens abgeleitet werden. Eine Mindestmächtigkeit der durchwurzelbaren Boden-
schicht von 1 m sollte nicht unterschritten werden. 

Da die neu hergestellte durchwurzelbare Bodenschicht erfahrungsgemäß ungünstigere phy-
sikalische Eigenschaften als der ursprüngliche Boden aufweist, sollte in Anlehnung an die 
LABO-Arbeitshilfe zu § 12 BBodSchV (LABO 2002) zum Ausgleich dieses Qualitätsverlustes 
ein Zuschlag durch eine Erhöhung der nutzbaren Feldkapazität erfolgen. Die Erhöhung der 
nutzbaren Feldkapazität kann durch eine mächtigere durchwurzelbare Bodenschicht oder 
durch die Wahl einer anderen Bodenart erzielt werden.  

Bei der Festlegung der Mächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht (= Rekultivierungs-
schicht) sind auch die Anforderungen der Zielnutzung nach Tab. 7–1 zu beachten. Im Ein-
zelfall können sehr geringmächtige Rekultivierungsschichten vertretbar sein, wenn bei-
spielsweise eine extensive, flachgründige Grünlandvegetation angestrebt wird. 

Die LABO-Arbeitshilfe zu § 12 BBodSchV (LABO 2002) führt Regelmächtigkeiten der 
durchwurzelbaren Bodenschicht in Abhängigkeit von der (Folge-)Nutzung und der Vegetati-
onsart auf (vgl. Tab. 7–1). FELDWISCH (2014) hat die Angaben der LABO um Regelmächtig-
keiten der humosen Oberbodenschicht ergänzt.  
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Tab. 7–1: Regelmächtigkeit der durchwurzelbaren Bodenschicht (dwB) in Abhängigkeit von 
der (Folge-)Nutzung und der Vegetationsart nach LABO (2002), ergänzt um Regel-
mächtigkeiten humoser Oberböden und Kommentierungen nach FELDWISCH (2014) 

(Folge-)Nutzung Vegetationsart Regelspann-
weiten der 

gesamten dwB 
[cm] a 

Regelmächtig-
keit humoser  
Oberboden 

[cm] b 

Bemerkungen 

Landwirtschaft Ackerkulturen 
einschließlich 
Feldgemüse 

50 – 200 25 – 35 Oberbodenmächtigkeit 
entspricht der Pflugtiefe 

 Grünland 50 – 150 5 – 20  

Erwerbsgarten-
bau 

Gemüse,  
Zierpflanzen 

50 – 100 30  

Haus-/Klein-
gärten, sonstige 
Gärten 

Zierpflanzen, 
Nutzpflanzen 

50 – 100 10 – 30 Oberbodenmächtigkeit 
entspricht Grabtiefe 

Landschaftsbau Rasen, Blumen-
wiesen 

20 – 50 10 – 20 Hauptwurzelmasse bis 20 
cm (vgl. Vegetationstrag-
schicht nach DIN 18915, 
Kap. 6.1.1) c) 

 Stauden und 
Gehölze 

40 – 100 10 – 20 Hauptwurzelmasse bis 40 
cm (vgl. Vegetationstrag-
schicht nach DIN 18915, 
Kap. 6.1.1) c) 

Wald Forstgehölze 50 – 200 5 – 20 Hauptwurzelmasse bis 50 
cm; maximale Durchwur-
zelung einzelner Arten 
auch über 200 cm 

a Der untere Bereich der Spannweite gilt für schlecht durchwurzelbare, der obere Bereich für gut durchwur-
zelbare Substrate. Weitere einzelfallbezogene Konkretisierungen erfolgen nach den Standortbedingungen 
und Materialeigenschaften (u. a. in Abhängigkeit von der Bodenart gemäß der Bodenkundlichen Kartieran-
leitung [KA 5], S. 355 f., Tab. 81. Die effektive Durchwurzelungstiefe nach KA 5 entspricht nicht der durch-
wurzelbaren Bodenmächtigkeit. Aus diesem Grund sind die oben aufgeführten Regelspannweiten der ge-
samten durchwurzelbaren Bodenschicht ermessensleitend zu verwenden.). Bei Mischnutzungen sind die 
Angaben an der vorherrschenden Nutzungsart auszurichten, im Landschaftsbau an der vorherrschenden 
Vegetationsart. 

b) Die Angaben zur Regelmächtigkeit des humosen Oberbodens sind Erfahrungswerte, die an die Standortbe-
dingungen vor Ort anzupassen sind. 

c) Der Begriff „Vegetationstragschicht“ nach DIN 18915 entspricht der durchwurzelbaren Bodenschicht. Die 
Angaben der DIN 18915 zur Mächtigkeit von Vegetationstragschichten stammen aus dem Jahr 1973 und 
entsprechen nicht mehr umfänglich den Anforderungen des Bodenschutzrechtes; in vielen Fällen sind sie zu 
gering. Aus diesem Grund sind die oben aufgeführten Regelspannweiten der gesamten durchwurzelbaren 
Bodenschicht ermessensleitend zu verwenden. 
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7.2.3 Schadstoffgehalte des Bodenmaterials 

In die Planung sind auch realistische Annahmen zu den verfügbaren Bodenmaterialien in 
geeigneter Qualität einzubeziehen. Die Anforderungen an die Schadstoffgehalte sind ent-
sprechend der Verfüllrichtlinie zu beurteilen. 

 

7.2.4 Physikalische und sonstige Eigenschaften des Bodenmaterials 

Im Rahmen der Planung sind auch Qualitätsanforderungen für physikalische und sonstige 
Eigenschaften des Bodenmaterials zu berücksichtigen. 

Für die Wiederherstellung einer funktionstüchtigen durchwurzelbaren Bodenschicht sind 
insbesondere folgende Bodeneigenschaften von zentraler Bedeutung (Begrifflichkeiten vgl. 
u. a. AD-HOC-AG BODEN 2005): 

• Feinbodenart, 
• Grobboden- bzw. Steinanteil, 
• Fremdstoffanteil, 
• Schadstoffgehalte (siehe oben), 
• Humusgehalt, 
• Bodenreaktion, 
• Durchwurzelbarkeit, 
• Wasserspeicherfähigkeit (nutzbare Feldkapazität, Feldkapazität), 
• Wasser- und Luftdurchlässigkeit, 
• Luftkapazität, 
• Nährstoffversorgung und 
• Puffer-, Filter- und Transformationseigenschaften. 

Das zur Rekultivierung vorgesehene Bodenmaterial muss nach Möglichkeit die vorgenann-
ten Bodeneigenschaften standorttypisch erfüllen. Ermessensleitend können Bodenkarten, 
Vor-Ort-Erkundungen im unverritzten Umfeld des Abbauvorhabens und insbesondere der 
Ausgangszustand (vgl. Kap. 3.3) herangezogen werden. Dies entspricht dem Zweck des 
Bodenschutzrechtes, der nach § 1 BBodSchG darin besteht, nachhaltig die Bodenfunktionen 
zu sichern oder wiederherzustellen. 

Im Rahmen der Planung ist darzulegen, in welchen Massen geeignete Bodenqualitäten rea-
listisch zur Verfügung stehen werden. Dabei sind möglichst konkrete planerische Aussagen 
zu den Bodeneigenschaften, die von der durchwurzelbaren Bodenschicht erfüllt werden sol-
len, vorzunehmen. 

Um eine hochwertige Wiedernutzbarmachung gewährleisten zu können, ist in die durchwur-
zelbare Bodenschicht nur Bodenmaterial ohne erhebliche physikalische Vorschädigungen – 
wie beispielsweise schädliche Verdichtungen oder Vernässungen – einzubringen. Insbeson-
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dere ist das Bodenmaterial, welches im Zuge der Aufschließung der Tagebaue oder sonsti-
ger Abgrabungen ausgehoben werden muss, schonend zu gewinnen und zwischenzulagern. 

Weiterhin ist aus Sicht des Naturschutzes insbesondere darauf zu achten, dass keine inva-
siven Neophyten11 oder Krankheitserreger mit dem Bodenmaterial verbreitet werden. 

Zu den notwendigen und geeigneten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen müssen in 
den Planungsunterlagen schlüssige und nachprüfbare Festlegungen getroffen werden. Bei-
spielsweise sind geeignete Mietenflächen im ausreichenden Umfang planerisch festzulegen. 
Auch ist die schonende Anlage und Pflege der Bodenmieten in den Planungsunterlagen 
darzulegen. 

Im Falle von geplanten Fremdanlieferungen von Bodenmaterial für die durchwurzelbare Bo-
denschicht sind in den Planunterlagen Maßnahmen der Qualitätssicherung für stoffliche und 
physikalische Eigenschaften zu benennen. 

Generell ist der TOC- bzw. Humusgehalt bei der Herstellung der durchwurzelbaren Boden-
schicht zu beachten. Ziel muss es sein, negative Umweltwirkungen wie insbesondere die mit 
der Mineralisation von Humus verbundene verstärkte Auswaschung von Nitrat ins Grund-
wasser und Faulgasbildung zu vermeiden. Die LABO-Arbeitshilfe zu § 12 BBodSchV hat 
daher die maximal zulässige Schichtmächtigkeit des aufgebrachten Bodenmaterials bzw. 
Baggergutes in Abhängigkeit des Humusgehaltes definiert (Tab. 7–2). Dazu ist die durch-
wurzelbare Bodenschicht in eine humusreichere Oberbodenschicht (vergleichbar einem na-
türlichen Ah-Horizont) und eine humusarme Unterbodenschicht (vergleichbar einem natürli-
chem B-Horizont) zu unterteilen. Humushaltiges Bodenmaterial/Baggergut ist ausschließlich 
für die Oberbodenschicht zu verwenden (Tab. 7–2, vgl. Abb. 3–1).  

In Tab. 7–3 sind weitere wesentliche bodenkundliche Anforderungen an die durchwurzelba-
re Boden- bzw. Rekultivierungsschicht für die Zielnutzungen Acker, Grünland und Wald zu-
sammengestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Siehe „Schwarze und Graue Liste invasiver und potenziell invasiver Pflanzenarten“ des Regierungspräsidiums 

Gießen. (https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/content-
downloads/Schwarze%20Liste%20Pflanzen.pdf, letzter Abruf 07.09.2016) (vgl. auch NEHRING et al. 2013). 
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Tab. 7–2: Begrenzung des Humusgehaltes bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bo-
denschicht (LABO 2002, Tabelle II-2; verändert) 

 Bodenmaterial/Baggergut mit einem Humusgehalt1) [%] von  

Verwertungsmöglichkeiten ≤ 1 1 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 16 > 16 
Verwertung als Oberbodenma-
terial 2) ja 

Maximale Mächtigkeit des hu-
mosen Oberbodenmaterials 2) 4) 

unbe-
schränkt 0,5 m 3) 0,5 m 3) 0,3 m 0,15 m Einzelfall-

prüfung 

Verwertung als Unterboden-
schicht 2) ja nein nein nein nein nein 

Verwertung als oberste Boden-
schicht in Gemischen mit ande-
ren nährstoffreichen Materialien 

ja ja nein nein nein nein 

Erläuterungen: 
1) Humusgehalt = TOC-Gehalt x 1,72 (nach AD-HOC-AG BODEN 2005) 
2) Innerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht. 
3) Nicht im Grundwasserschwankungsbereich. 
4) In sensiblen Gebieten kann es zum Schutz des Grundwassers vor erhöhten Nitrateinträgen erforderlich sein, 

die Mächtigkeit der Oberbodenschicht zu verringern, da Ausgangspunkt für die Ableitung der Tabellenwerte 
ein C/N-Verhältnis von 12 : 1 bei Annahme einer Mineralisationsrate von 2 % ist. 

 

Tab. 7–3: Bodenkundliche Anforderungen an die Rekultivierungsschicht in Abhängigkeit 
von der Zielnutzung (nach BMLFUW 2012, verändert) 

Parameter Oberbodenmaterial 
Mächtigkeit be-

stimmt sich nach 
Tab. 7–1, S. 59 

Unterboden-
material 

Bemerkung 

Acker    
Humusgehalt [%] 1 bis 10 < 1 Humus = TOC mal 1,72  

(vgl. Tab. 7–2 ) 

pH-Wert in CaCl2  
1) 5,5 bis 7,5 5,0 bis 8,0 Auf natürlich basenreichen Standor-

ten können auch höhere pH-Werte 
toleriert werden. 

C/N-Verhältnis 7:1 bis 15:1 –  

Pflanzenverfügbare Nährstoff-
gehalte (ins. P, K und Mg) 2) 

Klasse C  
anzustreben 

– – 

Luftkapazität bei pF 1,8 [Vol-%] > 10 > 8  

Nutzbare Feldkapazität (pF 1,8 
bis 4,2) im Durchschnitt 
[mm/dm] 

> 15 > 14 Bei natürlich niedrigen nFK-Werten 
(z. B. Sand- oder Tonstandorten) 
sind auch niedrigere Werte tolerier-
bar. 

Nutzbare Feldkapazität im 
durchwurzelbaren Wurzelraum 
[mm] 

> 30 > 120 Ausgangszustand ermessensleitend. 

Trockenrohdichte [g/cm³] < 1,5 < 1,5  

Gesättigte Wasserleitfähigkeit 
[cm/d] 

> 30 > 20  
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Parameter Oberbodenmaterial 
Mächtigkeit be-

stimmt sich nach 
Tab. 7–1, S. 59 

Unterboden-
material 

Bemerkung 

Grobboden (Steine)    

(≥ 2 mm) [Vol.-%] < 10 < 20 Ausgangszustand ermessensleitend. 

(> 63 mm) [Vol.-%] 0 < 5 Ausgangszustand ermessensleitend. 

Fremdanteile [Vol.-%] < 10 < 10  
 
 
 

Grünland    
Humusgehalt [%] 1,5 bis 15 < 1 Humus = TOC mal 1,72  

(vgl. Tab. 7–2) 

pH-Wert in CaCl2  
1) 5,0 bis 7,5 5,0 bis 8,0 Auf natürlich basenreichen Standor-

ten können auch höhere pH-Werte 
toleriert werden. 

C/N-Verhältnis 7:1 bis 15:1 –  

Pflanzenverfügbare Nährstoff-
gehalte (ins. P, K und Mg) 

2) 
Klasse C  

anzustreben 
– – 

Luftkapazität bei pF 1,8 [Vol-%] > 10 > 8  

Nutzbare Feldkapazität (pF 1,8 
bis 4,2) im Durchschnitt 
[mm/dm] 

> 15 > 14 Bei natürlich niedrigen nFK-Werten 
(z. B. Sand- u. Tonstandorten) sind 
auch niedrigere Werte tolerierbar. 

Nutzbare Feldkapazität im 
durchwurzelbaren Bodenraum 
[mm] 

> 20 > 120 Ausgangszustand ermessensleitend. 

Trockenrohdichte [g/cm³] < 1,4 < 1,5  

Gesättigte Wasserleitfähigkeit 
[cm/d] 

> 30 > 20  

Grobboden (Steine)    

(≥ 2 mm) [Vol.-%] < 10 < 20 Ausgangszustand ermessensleitend. 

(> 63 mm) [Vol.-%] 0 < 5 Ausgangszustand ermessensleitend. 

Fremdanteile [Vol.-%] < 10 < 10  

Wald    
Humusgehalt [%] 3 bis 15 < 1 Humus = TOC mal 1,72  

(vgl. Tab. 7–2) 

pH-Wert in CaCl2  
1) 4,5 bis 8,0 5,0 bis 8,0 Der ursprüngliche pH-Wert darf um 

nicht mehr als 0,3 pH-Einheiten un-
ter oder 0,7 pH-Einheiten überschrit-
ten werden. 

C/N-Verhältnis > 20:1 –  

Basensättigung [%] Carbonat-
frei 

Carbonathaltig Car-
bonat

frei 

Carbonat-
haltig 

 

 >25 >90 >30 >95  

Luftkapazität bei pF 1,8 [Vol-%] > 10 > 8  
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Parameter Oberbodenmaterial 
Mächtigkeit be-

stimmt sich nach 
Tab. 7–1, S. 59 

Unterboden-
material 

Bemerkung 

Nutzbare Feldkapazität (pF 1,8 
bis 4,2) im Durchschnitt 
[mm/dm] 

> 15 > 14 Bei natürlich niedrigen nFK-Werten 
(z. B. Sand- und Tonstandorten) 
sind auch niedrigere Werte tolerier-
bar. 

Nutzbare Feldkapazität im 
durchwurzelbaren Wurzelraum 
[mm] 

>20 > 120 Ausgangszustand ermessensleitend. 

Trockenrohdichte [g/cm³] < 1,4 < 1,5  

Gesättigte Wasserleitfähigkeit 
[cm/d] 

> 30 > 20  

Grobboden (Steine)    

(≥ 2 mm) [Vol.-%] < 20 < 40 Ausgangszustand ermessensleitend. 

(> 63 mm) [Vol.-%] < 10 < 20 Ausgangszustand ermessensleitend. 

Fremdanteile [Vol.-%] < 10 < 10  
1) pH-Wert-Vorgaben der Verfüll-RL in H2O; im Vergleich zur Messung in CaCl2 nach BBodSchV sind pH-

Messungen in H2O ca. 0,5 bis 1 pH-Wertstufen höher. 
2) Die Nährstoffgehalte können aus Pflanzenbausicht nach den Vorgaben des Verbandes Deutscher Landwirt-

schaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten fünfstufig beurteilt werden: A und B = Klassen mit Un-
terversorgung; C = Optimale Versorgung; D und E = Überversorgung. 

 

7.3 Anlieferung von Bodenmaterial 

Das Bodenmaterial für die durchwurzelbare Bodenschicht ist ausschließlich über das Roh-
planum anzuliefern.  

Ist dies nicht möglich, dann sind Baustraßen zu errichten, auf denen die notwendigen 
Transportfahrten durchgeführt werden können. Im Regelfall sind dafür mineralische Schüt-
tungen aus natürlichem Gesteinsmaterial gut geeignet.  

Damit die mineralische Schüttung der Baustraße nicht in den Boden gedrückt wird und spä-
ter wieder vollständig entfernt werden kann, bietet sich das Auslegen eines Vlieses als 
Trennschicht an. Ein ausreichender Überstand an den Seiten muss dabei eingehalten wer-
den. Allerdings sind ausgelegte Vliese kein absoluter Schutz, weil sie beim Ausbau nicht sel-
ten zerreißen. Alternativ kann die Baustraße aus Holzbohlen / Baggermatratzen hergestellt 
werden. Mineralische Schüttungen zum Aufbau der Baustraße können auch direkt auf dem 
Rohplanum verwendet werden. In diesem Fall sollte aber die Oberfläche des Rohplanums 
möglichst plan sein, damit beim vollständigen Ausbau der mineralischen Schüttung so wenig 
wie möglich Bodenmaterial mit abgezogen werden muss. 

Häufig wird für die Herstellung durchwurzelbarer Bodenschichten Fremdmaterial benötigt. 
Zumeist passen die verfügbaren Bodenqualitäten selten exakt mit dem aktuellen Bedarf zu-
sammen. Deshalb sind Zwischenlager der erforderlichen Qualitäten vorzuhalten. Für die 
Mietenstandorte sind die Anforderungen nach Kap. 6 zu beachten. 
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Die Überwachung der verwendeten bzw. angelieferten Bodenmaterialien zur Herstellung ei-
ner durchwurzelbaren Bodenschicht bestimmt sich nach Kap. 8. 

 

7.4 Bodenschonende Einbauverfahren 

Die durchwurzelbare Bodenschicht kann entweder im Streifen- oder Flächenverfahren her-
gestellt werden (verändert nach FABO 2003, Kap. 2.5; BMLFUW 2012, Kap. 3.4.6). Zuvor 
muss regelmäßig das Rohplanum gelockert werden (s. Kap. 7.1). 

Bedeutsamer Grundsatz eines bodenschonenden Bodeneinbaus  

Neben der grundsätzlichen Eignung der verwendeten Maschinen (vgl. Kap. 4.3) und des 
gewählten Einbauverfahrens (vgl. nachstehende Ausführungen) sind die aktuelle Boden-
feuchte während des Einsatzes und die umsichtige Arbeitsweise des Bedienpersonals von 
entscheidender Bedeutung für den Schutz der Böden vor schädlichen Einwirkungen. 

 

7.4.1 Streifenverfahren 

Der Bodenaufbau erfolgt in Streifen, die der Reichweite eines Baggers entsprechen. Die 
Abb. 7–2 skizziert das Prinzip eines Streifenverfahrens. Das Verfahren ist an die örtlichen 
Bedingungen wie insbesondere Flächengröße, Flächenform und Geländeneigung anzupas-
sen. Kettenbagger mit großen Auslegern sind zu bevorzugen, um den Spurflächenanteil 
möglichst zu begrenzen. 

Der Bodenaufbau erfolgt rückschreitend. Das heißt, das Bodenmaterial wird auf dem Roh-
planum angeliefert, der Kettenbagger steht ebenfalls auf dem Rohplanum und fährt mög-
lichst ohne Rangierarbeiten entsprechend dem Fortschritt des Bodenaufbaus in einer Linie 
rückwärts. Streifen um Streifen wird das Bodenmaterial aufgetragen.  

Die Fahrspuren der Transportfahrzeuge und des Kettenbaggers sind nach Bedarf mit geeig-
neter Technik vor dem Auftrag des Bodenmaterials zu lockern. Die Lockerung kann entwe-
der über das Kuhlen mit der Baggerschaufel oder speziellen Grubbern, die anstelle der 
Schaufel am Baggerarm mittels Schnellkuppelsystem befestigt werden können (Abb. 4–4, 
S. 36), erfolgen. 
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Abb. 7–2: Aufsicht eines Streifenverfahrens (Ingenieurbüro Feldwisch) 
Hinweis: Das Rohplanum ist im Regelfall vor dem Auftrag des Bodens für die durchwur-
zelbare Bodenschicht mit geeigneter Technik zu lockern, um eine Versickerung des Si-
ckerwassers aus der durchwurzelbaren Schicht in den Verfüllkörper zu gewährleisten. 

 

Um den befahrenen und damit potenziell verdichteten Flächenanteil der Rohkippe möglichst 
gering zu halten, sind Befahrungslinien einzuhalten. Die Transportfahrzeuge, die das Bo-
denmaterial in das Rekultivierungsfeld anfahren, sollten über parallele Befahrungslinien an- 
und abfahren. Die nötigen Wendeschleifen sind in praxistauglichen Abständen anzulegen. 
Beispiel: Soll der befahrene Flächenanteil kleiner als 40 % gehalten werden, dann sollten 
die Wendeschleifen einen horizontalen Abstand von mindestens 20 m aufweisen. Um das 
Bodenmaterial rückwärtig abkippen zu können, müssen die Transportfahrzeuge in der Wen-
deschleife kurze Strecken rückwärts fahren. 

Im Idealfall erfolgt der Antransport des Bodens im Einbahnstraßenprinzip parallel der Strei-
fen, auf denen der Bodenaufbau erfolgt. Damit entfallen Wende- und Rangierfahrten auf 
dem Rohplanum. Voraussetzung ist, dass außerhalb des Rekultivierungsfeldes die An- und 
Abfahrt der Transportfahrzeuge in Längsrichtung des Streifenverfahrens über ein vorhande-
nes Wegesystem möglich ist. 
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Abb. 7–3: Aufsicht schematischer Befahrungslinien beim Streifenverfahren zur Begrenzung 
des befahrenen Flächenanteils (Ingenieurbüro Feldwisch) 
Hinweis: Das Rohplanum ist im Regelfall vor dem Auftrag des Bodens für die durchwur-
zelbare Bodenschicht mit geeigneter Technik zu lockern, um eine Versickerung des Si-
ckerwassers aus der durchwurzelbaren Schicht in den Verfüllkörper zu gewährleisten. 
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Beim Streifenverfahren kann die gesamte durchwurzelbare Bodenschicht aus Unter- und 
Oberboden entweder in einem Arbeitschritt oder in zwei Arbeitsschritten aufgebaut werden: 

• Ein Arbeitsschritt:   
Im Streifenverfahren wird zunächst der Unterboden aufgebracht und mit der Schaufel 
des Raupenbaggers eingeebnet. Auf dieses Unterbodenplanum wird dann unmittelbar 
der Oberboden aufgetragen. Der Bagger wird also zwischenzeitlich nicht umgesetzt. Da-
zu ist Unter- und Oberbodenmaterial in der notwendigen Menge abwechselnd heranzu-
transportieren, was hohe Anforderungen an die Materiallogistik stellt. 

 

  

Abb. 7–4: Querschnitt eines Streifenverfahrens mit einem Arbeitsgang (Ingenieurbüro Feld-
wisch) 

 

• Zwei Arbeitsschritte:  
Zuerst wird der Unterboden in einem Arbeitsschritt im Streifenverfahren vergleichbar der 
vorstehenden Arbeitsweise angelegt.   
Anschließend erfolgt der Oberbodenauftrag im Streifenverfahren vor Kopf. Das heißt, 
dass sowohl der Antransport des Oberbodens als auch der Raupenbagger auf der be-
reits hergestellten Oberbodenschicht (A-Boden) fahren. Diese Vorgehensweise dient 
vornehmlich dem Schutz der Unterbodenschicht (B-Boden) vor schädlichen Verdichtun-
gen. Etwaige Verdichtungen in der Oberbodenschicht können leichter beseitigt werden 
als in der Unterbodenschicht.  
Die Befahrungen sind linienförmig vorzunehmen; flächige Befahrungen und unnötige 
Rangierfahrten sind zu unterlassen. Für dieses Verfahren sind bodenschonende Lauf-
werke mit geringer Bodenpressung besonders bedeutsam. Die Bodenfeuchte und Ver-
dichtungsempfindlichkeit des Ober- und Unterbodens sind zu berücksichtigen. Gegebe-
nenfalls sind Bauunterbrechungen vorzunehmen. Falls in den linienförmigen Befah-
rungsbereichen Verdichtungen aufgetreten sind, sind diese mit geeigneter Technik zu 
beseitigen.  
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Abb. 7–5: Querschnitt eines Streifenverfahrens mit zwei Arbeitsgängen (Ingenieurbüro 
Feldwisch) 
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7.4.2 Flächenverfahren 

Liegen günstige Rekultivierungsbedingungen vor, kann die durchwurzelbare Bodenschicht 
auch mit Planierraupen schonend hergestellt werden. Beim Flächenverfahren wird zunächst 
der Unterboden und dann in einem zweiten Arbeitsschritt der Oberboden aufgebaut. Der 
Einbau des B- und A-Bodenmaterials erfolgt quer zu den Befahrungslinien. Die Fahrspuren 
der Transportfahrzeuge auf dem C- und B-Planum sind nach Bedarf mit geeigneter Technik 
vor dem Andecken der folgenden Bodenschicht bei trockenen Bodenverhältnissen zu lo-
ckern. Besonders bedeutsam ist die Lockerungsarbeit beim B-Planum, weil die B-Schicht 
zur durchwurzelbaren Bodenschicht gehört. 

 

 

Abb. 7–6: Flächenverfahren mit zwei Arbeitsgängen (Ingenieurbüro Feldwisch) 
oben: Querschnitt  
unten: Aufsicht des Einbaus des A-Materials  

(tief)gelockerte Fahrtrasse 
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Für das Flächenverfahren gelten folgende Voraussetzungen: 

• Die Schublänge sollte aus Gründen des Bodengefügeschutzes auf maximal 30 m be-
schränkt werden. Die aktuelle Verdichtungsempfindlichkeit der Böden ist in Abhängigkeit 
vom Bodenwassergehalt zwingend zu beachten. Ggf. muss die Schublänge angemes-
sen reduziert werden. 

• Weiterhin gilt, dass entweder   
ausschließlich standorttypisches nicht-bindiges Bodenmaterial der Bodenartengruppen 
der Reinsande und Lehmsande (nach AD-HOC-AG BODEN 2005), die vergleichsweise 
wenig verdichtungsempfindlich sind, zur Rekultivierung verwendet wird 

• oder 
o das Bodenmaterial zur Herstellung der durchwurzelbaren Bodenschicht maximal 

steif-plastisch oder trockener (vgl. Tab. 4–5) ist und  
o die Bodenpressung der Planierraupe möglichst gering ist (im Regelfall < 0,35 kg/cm², 

besser 0,25 kg/cm²) und 
o der Planieraufwand soweit wie möglich reduziert wird. Dazu ist das einzuebnende 

Bodenmaterial am besten in einem Arbeitsgang in der notwendigen Schichtmächtig-
keit möglichst gleichmäßig ohne großen Höhenversatz aufzutragen. 

 

7.4.3 Zwischenbegrünung des Unterbodens 

Sollte es notwendig sein, dass der Unterboden über Winter liegen bleiben muss, hat eine 
Zwischenbegrünung des Unterbodenplanums rechtzeitig vor Winter zu erfolgen. Die Ansaat 
einer nicht winterharten Zwischenfrucht sollte im Regelfall bis Mitte August abgeschlossen 
sein. Die Ansaat wird per Hand oder Anspritzbegrünung vorgenommen. In der anschließen-
den Vegetationsperiode ist der ggf. noch vorhandene Aufwuchs vor dem Mutterbodenauf-
trag zu mulchen; üppige Zwischenfurchtbestände sind mindestens 2 Wochen vor dem Auf-
trag des Oberbodens zu mulchen, damit eine Vorrotte stattfinden kann. Bei Bedarf ist die 
Rottephase zu verlängern oder der Aufwuchs ist abzuernten. Fäulnisprozessen, die nach 
dem Abdecken großer frischer Aufwuchsmassen entstehen, ist vorzubeugen. 

 

7.5 Abweichende Anforderungen an den oberen Verfüllbereich 

Die Verfüllrichtlinie schreibt eine Regelmächtigkeit von 2 m für den oberen Verfüllbereich 
vor. Ausnahmen von dieser Regel können darin begründet sein, dass im Ausgangszustand 
deutlich geringere Bodenmächtigkeiten vorhanden waren oder die Zielvegetation nur eine 
geringere Mächtigkeit benötigt bzw. erfordert. Entsprechende Ausnahmen sind in der Rekul-
tivierungsplanung anhand der Anforderungen der verschiedenen Schutzgüter fachlich zu 
begründen. 

Ist die durchwurzelbare Bodenschicht kleiner als 2 m, dann ist im Regelfall eine Ausgleich-
schicht einzubauen, um eine Mächtigkeit des oberen Verfüllbereichs von 2 m zu erhalten. 
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Die Ausgleichschicht als Teil des oberen Verfüllbereichs muss teilweise nur geringere An-
forderungen als die durchwurzelbare Bodenschicht erfüllen. Es gelten folgende Abweichun-
gen: 

• Keine Begrenzung der Schadstoffgehalte auf max. 70 % der Vorsorgewerte bei landwirt-
schaftlicher Nutzung. 

• Die in Tab. 7–3 angegebenen maximalen Steingehalte können überschritten werden, 
wenn dadurch die durchwurzelbare Bodenschicht nicht beeinträchtigt wird. 

Im Übrigen gelten für die Ausgleichsschicht die im Kap. 7.2 für die durchwurzelbare Boden-
schicht dargestellten Anforderungen. 



Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Bodenschutz in Hessen – Rekultivierung von Tagebau- und sonstigen Abgrabungsflächen 

  
 Seite 73 

8 Überwachung und Dokumentation der  
bautechnischen Ausführung 

Die Maßnahmen zur Wiedernutzbarmachung sind vom zuständigen Abbauunternehmen im 
Rahmen der Eigenüberwachung im fachlich ausreichenden Detaillierungsgrad zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation muss es der Zulassungsbehörde erlauben, die fachlichen Anfor-
derungen an die Rekultivierung, die Gegenstand der Zulassung waren, ohne zusätzliche Er-
hebungen beurteilen zu können. 

Für die Überwachung sind vor allem folgende Themenblöcke bedeutsam: 

• Bodenmieten: Mietenstandorte, deren Eignung und Bewirtschaftung (Begrünung und 
Pflege). 

• Maschinen: Maschinen- und Gerätelisten, die eingesetzt werden. 
• Bodenmaterial: Lieferscheine mit Qualitätsnachweisen bei Fremdlieferungen (Eignungs- 

und Herkunftsnachweise mit Angaben zu Schadstoffgehalten, Bodenartenhauptgruppen 
der Sande, Lehme, Schluffe oder Tone, Grobboden- bzw. Steingehalt, Humus- bzw. 
TOC-Gehalt, Art und Anteil an Fremdstoffen, ggf. physikalische Beeinträchtigungen 
durch Verdichtung / Vernässung); organoleptische Eingangskontrolle; Mietenplan der un-
terschiedlichen Bodenqualitäten. 

• Bodenverdichtungen: Darlegung der Beurteilung der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit 
von Böden zur Vermeidung schädlicher Bodenverdichtungen. Darlegung der ergriffenen 
Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. 

• Auftragsmächtigkeiten und Aufbau der unterschiedlichen Verfüllschichten mit Angaben 
zu den eingesetzten Bodenqualitäten (Homogenität, Verdichtungen, Staunässe, Fein- 
und Grobboden). 

• Abnahmeprotokoll. 
• Festlegung von Sanierungsbereichen und geeigneter Sanierungsmaßnahmen. 
• Nachkontrolle, beispielsweise mit Hilfe einer Pflanzenbonitur, um Bereiche mit 

Wuchsbeeinträchtigungen zu identifizieren. 
• Mängelbeseitigung. 

Die Eigen- und Fremdüberwachung der vorgenannten Themen ist zu protokollieren und den 
Zulassungsbehörden vorzulegen. Bei etwaigen Mängeln sind Maßnahmen zur Beseitigung 
auszuführen. 

Noch vor der abschließenden Bepflanzung bzw. Einsaat ist der Zulassungsbehörde ein 
Nachweis über die Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Schicht vorzulegen (Standort-
gutachten s. Kap. 9). 

Sowohl die Eigenüberwachung als auch die Fremdüberwachung sollte nur durch sachkundi-
ges Personal erfolgen. Sollte das Abbauunternehmen nicht über ausreichend personelle 
Ressourcen verfügen oder nicht die Sachkompetenz besitzen, dann empfiehlt sich die Be-
auftragung einer externen bodenkundlichen Begleitung (vgl. Kap. 4.5). 

Checkliste 8 
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9 Standortgutachten 
Nach der Herstellung des oberen Verfüllbereiches (= Rekultivierungsschicht bzw. durchwur-
zelbare Bodenschicht; vgl. Kap. 3.2, speziell Abb. 3–1) erfolgt eine bodenkundliche Aufnah-
me der wichtigsten Eigenschaften entsprechend der Bodenkundlichen Kartieranleitung (AD-
HOC-AG BODEN 2005 bzw. 2009).  

Ziel der Bodenkartierung ist es, die Qualität der Rekultivierung vor der Begrünung zu über-
prüfen, damit eine flächenhafte Durchwurzelbarkeit der Rekultivierungsschicht gewährleistet 
werden kann. Bei offenkundigen Mängeln können diese noch vor der Begrünung beseitigt 
werden, so dass erhöhte Kosten für wiederholte Begrünungsmaßnahmen eingespart werden 
können. 

Mit feldbodenkundlichen Methoden sind die folgenden Bodeneigenschaften mit den fachli-
chen Anforderungen aus den Planungs- und Zulassungsunterlagen abzugleichen: 

• Feinbodenart, 
• Grobboden- bzw. Steinanteil, 
• Substratschichtung im durchwurzelbaren Bodenraum, 
• Fremdstoffanteil, 
• Humusgehalt, 
• Bodenreaktion bzw. Carbonatgehalt, 
• hydromorphe Merkmale wie Stauwasseranzeichen sowie 
• Durchwurzelbarkeit und Gefügeeigenschaften nach DIN 19682-10. 

Bei Verdacht auf stoffliche Belastungen sind Bodenbeprobungen und entsprechende Analy-
sen vorzusehen. 

Mit den genannten Bodeneigenschaften kann beurteilt werden, ob die bodenschutzfachli-
chen Rekultivierungsziele im Hinblick auf die Unterschiedliche Lagerungsdichten können 
flächenhaft mit Hilfe von einfachen Handsonden von bodenkundlich geübten Personen taktil 
beurteilt werden. Darüber hinaus kann auch ein Penetrologger nach DIN 19662 eingesetzt 
werden. Beide Verfahren dienen der punktuellen Bestimmung des mechanischen Eindring-
widerstands. Mit ihnen können lokale oder flächenhafte Unterschiede des Eindringwider-
standes erkannt werden, die Hinweise auf ggf. vorliegende schädliche Verdichtungen geben 
können. 

Die Durchwurzelbarkeit und Bodengefügeeigenschaften können nur punktuell in Schürfen 
ermittelt werden. Ggf. kann auf Schürfe verzichtet werden, wenn anhand von Probefeldern 
nach Kap. 4.2, in den Rekultivierungsprotokollen oder in den bodenkundlichen Bohrungen 
und Sondierungen nach Herstellung des oberen Verfüllbereiches keinerlei Hinweise auf 
schädliche Verdichtungen in der Rekultivierungsschicht vorliegen. Liegen allerdings Hinwei-
se auf mögliche schädliche Verdichtungen vor, dann sind Schürfe bis 2 m Tiefe anzulegen, 
um die Durchwurzelbarkeit und Bodengefügeeigenschaften zu erfassen. Die Schürfe kön-
nen gezielt in kritischen Rekultivierungsbereichen angelegt werden. Falls lediglich Hinweise 

Checkliste 9 
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auf schädliche Verdichtungen im oberen Teil der Rekultivierungsschicht existieren, dann 
kann die Schurftiefe angemessen begrenzt werden. Im Regelfall reichen dann ca. 60 cm tie-
fe Schürfe aus. 

Die zuvor beschriebenen feldbodenkundlichen Untersuchungen sind so zu dokumentieren, 
dass die Qualität der Rekultivierung räumlich differenziert nachvollzogen werden kann. 

Bei komplexen Fragestellungen und Rekultivierungsmängeln kann es notwendig sein, dass 
neben den feldbodenkundlichen Erfassungen auch aufwändigere bodenphysikalische,  
-chemische und -biologische Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Geeignete Me-
thoden und der Umfang der Untersuchungen sind im Einzelfall abzustimmen. 

In der Praxis der Standortbegutachtung haben sich Zwischenbegrünungen bewährt. Eine 
Zwischenbegrünung bietet die Möglichkeit, anhand einer Aufwuchsbonitur und Beurteilung 
der Durchwurzelungsintensität und -tiefe mögliche Rekultivierungsmängel offen zu legen. 
Zur Zwischenbegrünung sollten Pflanzen gewählt werden, die unter den Standortbedingun-
gen den Boden möglichst rasch und tiefreichend durchwurzeln (vgl. Kap. 11.1). 

Die Ergebnisse des Standortgutachtens sind zwischen Abbauunternehmen und Zulas-
sungsbehörde zu erörtern. Ggf. notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Rekultivie-
rungsqualität sind abzustimmen. 
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10 Sanierung von Rekultivierungsmängeln  
Zu sanierende Bodenschäden entstehen insbesondere infolge Verdichtung, Vernässung, 
fehlerhafter Substrattrennung und ggf. durch Schadstoffeinträge. Derartige Mängel gilt es im 
Rahmen des Standortgutachtens aufzudecken (Kap. 9), um geeignete, erforderliche und 
angemessene Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergreifen zu können. Verdeckte 
Mängel treten zum Teil erst Jahre nach der Wiederherstellung des Oberflächenplanums zu 
Tage; auch diese sind dann zu beseitigen. 

Die Sanierung von Rekultivierungsmängeln erfolgt entweder im Rahmen der Eigenverant-
wortung des Rekultivierungspflichtigen oder auf Grund einer Anordnung der zuständigen 
Behörde. 

Geeignete Sanierungsmaßnahmen sind u. a. in BUWAL (2006), LANUV (2009), ISTE (2011), 
BMLFUW (2012), BVB (2013) und FELDWISCH (2014) beschrieben. Dazu gehören: 

• Tieflockerungsmaßnahmen mit geeigneten Lockerungsgeräten / Begrünung mit Tief-
wurzlern 

• Auffüllung von Sackungen 
• Bodenaustausch 
• Kalkung und organische Düngung 
• Dränung 
• Sanierung stofflicher Schäden 

  
Abb. 10–1: Gefüge- und Aufwuchsschäden nach der Wiederherstellung durchwurzelbarer Bo-

denschichten durch schädliche Verdichtungen mit Pfützenbildungen sowie Bo-
denschäden durch Substratmischung, hier Kieseinmischungen in den lössbürti-
gen Mutterboden (Fotos: Ingenieurbüro Feldwisch) 

 

 

 

Checkliste 10 
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Die nachstehenden Unterkapitel sind dem BVB-Merkblatt zur Bodenkundlichen Baubeglei-
tung weitgehend als Zitat entnommen (BVB 2013, Kap. 4.4.3), wobei sprachliche Anpas-
sungen an die Rekultivierungsaufgaben durch Kursivsetzungen kenntlich gemacht sind. 
Stellenweise werden fachliche Ergänzungen vorgenommen, die gekennzeichnet sind. 

 

10.1 (Tief-)Lockerungen 
(zitiert aus: BVB 2013, Kap. 4.4.3; Änderungen kursiv) 

Bei schädlichen Bodenverdichtungen ist der Wasser- und Lufthaushalt der Böden massiv 
gestört. Niederschlagswasser sickert nicht mehr oder nur sehr begrenzt in den Boden ein 
und es bilden sich ausgedehnte Pfützenbereiche, im Boden tritt O2-Mangel auf. Die Folge ist 
ein gestörter Pflanzenwuchs bzw. dessen Totalausfall. 

Derartige mechanische Überlastungen des Bodengefüges bedürfen im Regelfall einer initia-
len, mechanischen Lockerung mit geeigneten Tieflockerungsgeräten. Im Regelfall nicht ge-
eignet sind die starren Zinken von Raupen, weil sie keine ausreichende Lockerung des Bo-
dens gewährleisten. In der humosen Schicht des oberen Verfüllbereichs (A-Boden) können 
Verdichtungsschäden zumeist mit Hilfe der üblichen landwirtschaftlichen Bodenbearbei-
tungsverfahren beseitigt werden. Für die Lockerung der unteren, nicht humosen Schicht des 
oberen Verfüllbereichs (B-Boden) sowie für das Rohplanum (mittlerer Verfüllbereich) sind 
insbesondere Tieflockerungsgeräte wie Abbruch-, Stechhub- oder Wippscharlockerer geeig-
net.  

Die initiale mechanische Lockerung ist in der Regel mit einer ergänzenden Ruhephase, in 
der tiefwurzelnde Pflanzen angebaut werden, abzusichern. Unterstützende Rekultivie-
rungsmaßnahmen (Kap. 10.4) befördern den Vorgang. 

 

  

Abb. 10–2: Mechanische Tieflockerung;   
Links: Abbruchlockerungsgerät („MM100“) (Ingenieurbüro Feldwisch)   
Rechts: Stechhublockerer TLG 470 (T. Weyer, Fachhochschule Südwestfalen) 
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10.2 Auffüllung von Sackungen 
(zitiert aus: BVB 2013, Kap. 4.4.3) 

In Sackungen bilden sich häufig Pfützen, in deren Folge Vernässungen der Böden und 
Wachstumsbeeinträchtigungen der Kulturpflanzen auftreten. Aus diesem Grund sind Sa-
ckungen mit geeignetem Bodenmaterial aufzufüllen. Dabei ist dem Bodengefügeschutz 
Rechnung zu tragen. Insbesondere ist die Maßnahme nur bei trockenen Bodenverhältnissen 
durchzuführen. Nach Erfordernis ist der Boden vor oder nach dem Bodenauftrag zu lockern. 

  
Abb. 10–3: Links: Pfützenbildung in Sackungsbereichen (Ingenieurbüro Feldwisch)   

Rechts: Auffüllen der Sackungen mit geeignetem Bodenmaterial bei trockenen 
Bodenverhältnissen (Ingenieurbüro Feldwisch) 

 

10.3 Bodenaustausch 
(zitiert aus: BVB 2013, Kap. 4.4.3; Änderungen kursiv) 

Sind die mechanischen Beeinträchtigungen des Bodengefüges so massiv, dass sie in ab-
sehbarer Zeit nicht regenerierbar sind, oder sind ungeeignete, ggf. stofflich belastete stoffli-
che Bodenmaterialien in der Rekultivierungsschicht verwendet worden, dann ist in der Regel 
ein Bodenaustausch vorzunehmen. Alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen – wie Ausbau 
und Abtransport des geschädigten Bodenmaterials sowie Antransport und Einbau geeigne-
ten Bodenmaterials – sind bodenschonend durchzuführen, um erneute Schäden zu vermei-
den.  

Die Eignung des neu anzuliefernden Bodenmaterials bestimmt sich nach Kap. 7.2. Ist eine 
landwirtschaftliche Folgenutzung geplant, soll der Boden frei von problematischen Wildkräu-
tern und kritischen Krankheitserregern sein. Der Nachweis ist durch eine Begutachtung der 
Herkunftsfläche zu erbringen. 
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10.4 Unterstützende Rekultivierungsmaßnahmen 
(zitiert aus: BVB 2013, Kap. 4.4.3) 

Die in den vorherigen Unterkapiteln genannten Maßnahmen zur Wiederherstellung der na-
türlichen Bodenfunktionen werden durch Kalkung (empfehlenswert: silikatische Kalke) oder 
organische Düngung unterstützt, aber nicht ersetzt. Dabei sind die Bedingungen des Einzel-
falls zu berücksichtigen. 

Beispielsweise fördert eine Kalkung auf versauerten Böden den Rekultivierungserfolg deutli-
cher als auf gut gepufferten, neutralen Böden. Hierbei sind bodenartenspezifische Unter-
schiede im Ziel-pH-Wert zu beachten. In ähnlicher Weise bewirkt eine organische Düngung 
auf humusarmen Böden zumeist eine deutlich positivere Wirkung auf das Bodenleben als 
auf bereits humusreichen Böden. 

Generell wirken alle Maßnahmen, die das Bodenleben fördern, positiv auf den angestrebten 
Rekultivierungserfolg.  

 

10.5 Dränung 
(zitiert aus: BVB 2013, Kap. 4.4.3; Änderungen kursiv) 

Bei massiver Vernässung in Folge rekultivierungsbedingter Verdichtungen ist häufig eine 
Dränung der betroffenen Bodenflächen nötig, um eine geregelte Folgebewirtschaftung zu 
ermöglichen. In Abhängigkeit von der Flächenbetroffenheit und dem Vernässungsausmaß 
sind die Dränsysteme einzelfallbezogen auszuarbeiten. 

Das Dränsystem aus Saugern und Sammlern kann entweder vor der Herstellung des oberen 
Verfüllbereichs bzw. der Rekultivierungsschicht auf dem Rohplanum angelegt (vgl. FSK 
2001) oder nach der Herstellung der Rekultivierungsschicht mit geeigneter Technik im Bo-
den verlegt werden (vgl. z. B. Abb. 10–4). 
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Abb. 10–4: Dränpflug im Einsatz (Ingenieurbüro Feldwisch) 

 

10.6 Sanierung stofflicher Schäden 
(zitiert aus: BVB 2013, Kap. 4.4.3; Änderungen kursiv) 

Zur Bearbeitung und Beseitigung von stofflich bedingten Schädigungen haben sich vielfälti-
ge Sanierungsmethoden bewährt. An dieser Stelle sei daher lediglich auf die umfangreiche 
Fachliteratur und Arbeitshilfen des HLNUG verwiesen. 
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11 Folgebewirtschaftung 
Das Bodengefüge frisch rekultivierter Standorte ist durch zahlreiche Umlagerungs- und Re-
kultivierungsprozesse beeinträchtigt und deshalb sehr labil. Es ist stark anfällig für Schad-
verdichtungen und Erosion. Deshalb zielt die Rekultivierung darauf ab, das Bodenleben und 
damit die Gefügeregeneration zu aktivieren und zu unterstützen. 

Generell soll gebietseigenes Saat- oder Pflanzgut zur Anwendung kommen (§ 40 Abs. 4 
BNatSchG). Bei der Anfangsbegrünung kann von diesem Grundsatz abgewichen werden, 
wenn die wesentlichen Schutzziele der Anfangsbegrünung (schnelle Anfangsbegrünung so-
wie intensive und tiefe Durchwurzelung) dies notwendig machen. Ab 2020 ist das Ausbrin-
gen von gebietsfremden Gehölzen und Saatgut genehmigungspflichtig. 

Die Umsetzung und Erfolgskontrolle der Folgebewirtschaftung ist zu protokollieren und der 
Zulassungsbehörde vorzulegen. 

 

11.1 Zwischenbegrünung 

Durch die gezielte Ansaat der Rekultivierungsflächen lassen sich eine ganze Reihe positiver 
Effekte erreichen: 

• Absicherung der Bodenlockerung durch Pflanzenwurzeln 
• Bildung von Sekundärporen 
• Erhöhung der Tragfähigkeit des Bodens 
• Akkumulation von Humus, ggf. von Stickstoff 
• Aktivierung des Bodenlebens 
• Mineralisierung und Auswaschung von Nährelementen wird entgegen gewirkt 
• Ausbreitung von Neophyten wird gebremst 
• Erosion lässt sich verhindern oder abschwächen 

Zudem bietet der Aufwuchs die Möglichkeit, mittels Pflanzenbonitur Bereiche auszugrenzen, 
in denen die Pflanzenvitalität (mögliche Indikatoren: Wuchshöhe und -dichte sowie Durch-
wurzelungsintensität und -tiefe) aufgrund einer nicht fachgerecht erfolgten Rekultivierung 
beeinträchtigt ist (vgl. Kap. 9). 

In Tab. 11–1 ist eine Artenliste zur Zwischenbegrünung von Rekultivierungsböden aufge-
führt. Den Pflanzenarten sind ihre Eigenschaften im Hinblick auf Durchwurzelung, N-
Fixierung, Winterhärte und Standortansprüche zugeordnet. 

 

 

 

 

Checkliste 11 
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Tab. 11–1: Artenliste zur Zwischenbegrünung von Rekultivierungsböden (Auswahl) 
 Durchwurzelung N-

Fixierung 
Winter-
härte 

Standortansprüche / Bemer-
kungen 

 Tiefe  
[cm] 

Wurzeltyp 
B = Büschelw. 

P = Pfahlw. 

Aufbrechen 
Verdichtungen? 

   

Pflanzenarten Haupt-
wurzelbe-

reich max. 

   

Kulturpflanzen 
Senf 
Sinapis arvensis 

40 120 B nein nein nein Kalktolerant, meidet saure Stand-
orte. 

Ölrettich 
Raphanus sativus 

60 150 P bedingt nein ja Frosttoleranter als Senf. 

Büschelschön 
Phacelia tanacetifo-
lia 

40 100 B nein nein nein Anspruchslos und trockenheitsto-
lerant, Bienenweide. 

Sonnenblumen 
Helianthus annuus 

60 150 P bedingt nein nein Für frische, nährstoffreiche Böden 
in sommerwarmen Klimalagen. 

Leindotter 
Camelina microcar-
pa 

40 60 B nein nein nein Schnelle Bodenbedeckung; für 
sommerwarme und -trockene 
nährstoff- und basenreiche lehm- 
und Lössböden. 

Roggen* 
Selecale cereale 

40 120 B nein nein ja Basenarme Standorte, neutral bis 
mäßig sauer, keine Staunässe, 
geringe Wärmeansprüche. 

Waldstauden-
roggen 
Secale multicaule 

40 120 B nein nein ja Anspruchslose Art; wächst auch 
auf leichten, sandigen und sauren 
Böden; wenig empfindlich auf nas-
sen und kalten Standorten. 

Gerste* 
Hordeum vulgare 

40 120 B nein nein ja Basenreiche Standorte, trocken-
heitstolerant. 

Raps 
Brassica napus 

40 120 P nein nein ja Basenreiche Standorte, nicht auf 
staunässen und sehr tonigen Bö-
den. 

(Wechsel-)Weizen 
Triticum aestivum 

40 120 B nein nein ja Spätsaatverträglich bis in den 
Januar je nach Witterung; vor al-
lem für sommerwarme basen- und 
nährstoffreiche Standorte. 

Luzerne 
Medicago sativa 

60 200 P ja ja + Nicht für saure, nasse, kalte und 
verdichtete Böden geeignet, bei 
Saat nach Ende August nicht win-
terhart, empfindlich gegenüber 
tiefem Schnitt, sehr tiefwurzelnd 
bei mehrjähriger Standzeit. 

Rotklee 
Trifolium pratense 

40 150 B (P) bedingt ja ja Kalktolerant, nicht auf staunassen 
Böden, Mindestniederschlags-
summe/ a: 500 mm, pH > 5,5,  

Weißklee 
Trifolium repens 

40 120 B (P) bedingt ja ja Eher kalkmeidend, für mäßig sau-
re Standorte. 

Ackerbohne 
Vicia faba 

40 200 P ja ja ja Etwas wärmeliebend, für frische, 
nährstoff- und basenreiche tief-
gründige Ton- und Lehmböden. 

Inkarnatklee 
Trifolium incarna-
tum 

40 150 B (P) bedingt ja ja Liebt mäßig trockene, nährstoffrei-
che, kalkarme, lockere bindige 
oder sandige Böden. 

Esparsette 
Onobrychis viciifolia 

40 150 P bedingt ja ja Für tiefere und mittlere Lagen, 
auch für mäßig trockene und ma-
gerere Böden geeignet. Wurzeltie-
fen bis 4 m möglich. 

Wildpflanzen (kleine Auswahl) 
Wegwarte 
Cichorium intybus 

60 120 B (P) bedingt nein ja Salztolerante Pionierpflanze; et-
was wärmeliebend. 

Tauben-Skabiose 
Scabiosa columba-
ria 

40 120 B (P) nein nein ja Bevorzugt auf mäßig trockenen, 
mäßig nährstoffreichen und kalk-
haltigen Böden. 

Nickendes Leim-
kraut 
Silene nutans 
 

60 150 B nein nein ja Trockenheitstolerant; bevorzugt 
basenreiche, kalkarme Standorte, 
auch für Halbschatten geeignet. 
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 Durchwurzelung N-
Fixierung 

Winter-
härte 

Standortansprüche / Bemer-
kungen 

 Tiefe  
[cm] 

Wurzeltyp 
B = Büschelw. 

P = Pfahlw. 

Aufbrechen 
Verdichtungen? 

   

Pflanzenarten Haupt-
wurzelbe-

reich max. 

   

Wilde Möhre 
Daucus carota 

50 90 B (P) bedingt nein ja Verlangt hohe Sommerwärme; 
auch für magere und mäßig nähr-
stoffreiche Böden geeignet; tro-
ckenheitstolerant. 

Wilde Malve 
Malva sylvestris 

60 150 B (P) bedingt nein ja Trockenheitstolerant, intensive 
Durchwurzelung. 

Rohrglanzgras 
Phalaris arundi-
nacea 

60 200 B bedingt nein ja Sehr intensive und tiefe Durch-
wurzelung, intensiver Wasserent-
zug, auf feuchten bis nassen 
Standorten. 

Erläuterungen: 
* Bei Aussaat von Wintergetreidesorten im Frühjahr erfolgt nur eine vegetative Entwicklung. 

 

Zur Zwischenbegrünung eignen sich auch besonders Mischungen von Saatgut, das vor-
zugsweise heimisch und standortangepasst ist. Saatgutmischungen bieten verschiedene 
Vorteile: 

• Reduzierung des Auflaufrisikos und optimale Nutzung der Wachstumsfaktoren:   
Durch die verschiedenen Auflaufansprüche der einzelnen Arten im Hinblick auf Tempe-
ratur und Bodenfeuchte reagiert eine Saatgutmischung unempfindlicher auf Witterungs-
extreme, so dass auch bei ungünstigen Bedingungen eine Begrünung gelingen kann. Im 
Übrigen nutzen Saatgutmischungen die unterschiedlichen Wachstumsbedingungen in 
der Vegetationsperiode im Hinblick auf Wasserangebot, Temperaturverlauf, Licht- und 
Nährstoffangebot besser aus als Reinsaaten. Zudem ist der oberirdische Aufwuchs und 
die Wurzelmasse bei Mischungen zumeist größer, was sich günstig auf den Rekultivie-
rungserfolg auswirkt. 

• Verschiedene Wurzeltypen:   
Unterschiedliche Wurzeltypen der Mischungskomponenten erschließen den Boden opti-
mal. Flach wurzelnde Arten mit so genannten Büschelwurzeln wie zum Beispiel Buch-
weizen, Phacelia oder Leindotter und tief wurzelnde Arten wie zum Beispiel Luzerne, 
Sonnenblumen, Ölrettich, Lupinen oder Steinklee nutzen den durchwurzelbaren Boden-
raum vollständig aus. Die Kombination aus hoher Durchwurzelungsintensität von Fein-
wurzeln im Oberboden (z. B. Weidelgras oder Phacelia) und tief reichenden Pfahlwur-
zeln (z. B. verschiedene Leguminosen oder Ölrettich) wirkt sich günstig auf die Stabilisie-
rung und Regeneration des Bodengefüges aus. 
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  Luzerne (Medicago sativa)   Saat-Hafer (Avena sativa)        Weidelgras (Lolium perenne)                   Rotklee (Trifolium pratense) 

Abb. 11–1: Wurzelbilder ausgewählter Begrünungspflanzen (KUTSCHERA 2010; mit freundlicher 
Genehmigung des DLG-Verlags) 

• Förderung des Bodenlebens:   
Das Bodenleben wird durch Wurzelausscheidungen stark gefördert. Pflanzen unter-
scheiden sich in ihren Wurzelausscheidungen, so dass günstige Bedingungen für eine 
vielfältige mikrobielle Aktivität geschaffen werden. Die verstärkte mikrobielle Bodenaktivi-
tät fördert anschließend die Besiedlung mit anderen Bodentieren wie Regenwürmern. 
Das Bodenleben trägt entscheidend zur Stabilisierung oder Regeneration des Bodenge-
füges bei. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass sich insbesondere bei den Kulturpflanzenarten 
der Saatzeitpunkt und die Standorteignung nicht am möglichen Ertragsmaximum zu orientie-
ren haben. Auch spätere Aussaaten können die Wiederherstellung einer durchwurzelbaren 
Bodenschicht unterstützen. 

 

11.2 Folgenutzung Wald 

Zwischen dem Abschluss der technischen Rekultivierung und der Begründung eines Wald-
bestandes vergehen oft Monate oder in Einzelfällen Jahre. In dieser Zeit etabliert sich eine 
Spontanvegetation aus dem Diasporenvorrat des Rekultivierungsbodens oder durch Saat-
gut, das durch den Wind herangeweht wird. Diese enthält meist Arten, die eine spätere 
Waldbewirtschaftung beeinträchtigen oder erheblich erschweren. 

 

40 cm 

120 cm 

80 cm 
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11.2.1 Zwischenbegrünung 

Werden Rekultivierungsflächen für die Folgenutzung Wald angesät, dann ist es zweckmäßig 
folgende Punkte zu beachten: 

• Saatgut sollte keine Grasarten beinhalten, weil ansonsten Mäusepopulationen gefördert 
werden, die bei der Zielnutzung Schäden hervorrufen können. 

• Keine kletternden oder schlingenden Pflanzenarten aussäen. 
• Nur Lichtkeimer verwenden (Einarbeitung des Saatgutes entfällt). 
• Artenreiche Saatmischungen sind besser als die Aussaat nur einer Art (verschiedene 

Wurzelsysteme erschließen den Boden intensiver). 
• Ein gewisser Anteil an einjährigen Arten sorgt für eine schnellere Deckung (Abb. 11–2). 
• Mehrjährige Arten können in den Folgejahren ihr Wurzelsystem maximal ausbilden (Tie-

fenerschließung). 
• Die Masse der Arten sollte nicht wesentlich mehr als „Kniehöhe“ erreichen, sonst können 

sie jungen Forstkulturen hinderlich sein. 
• Es ist zweckmäßig, die Artenzusammensetzung (z. B. Leguminosenanteil) und die Saat-

gutmenge an der Nährstoffausstattung des Rekultivierungsbodens anzupassen. 
• Reduzierte Saatgutmengen verwenden (10 – 20 kg/ha), sonst bilden sich zu dichte 

Pflanzenbestände, die sich insbesondere nach Gewitterereignissen komplett umlegen 
und die Forstpflanzen umdrücken können. 

 

  
  © Ingenieurbüro Feldwisch  © Ingenieurbüro Flickinger & Tollkühn 

Abb. 11–2: Begrünung mit Saatgutmischungen fördert die Bodenbedeckung 

 

Die Ansaat sollte möglichst rasch erfolgen, bevor sich eine Spontanvegetation einstellen 
kann. Bei kleinen Rekultivierungsflächen ist eine Aussaat per Hand möglich; in diesem Fall 
ist der Aussaaterfolg erfahrungsgemäß am besten bei windstillem Wetter. Bei größeren Flä-
chen sind handelsübliche Aussaatgeräte oder Anspritzbegrünungen geeignet. Die Anforde-
rungen des Saatbettes an die Saatgutmischung sind zu beachten; nur bei einem sorgfältig 
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vorbereiteten und oberflächig abgetrockneten Saatbett ist ein Begrünungserfolg sicherge-
stellt. 

Unter günstigen Umständen kann durch die gezielte Ansaat geeigneter Ansaatmischungen 
für Forstkulturen auf die Kultursicherung ganz verzichtet werden. Häufig reichen extensive 
Ausmäharbeiten aus. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sind optisch ansprechende Wuchs- 
und Blühaspekte. Außerdem bieten derart begrünte Flächen eine Nahrungsquelle für Insek-
ten und Vögel. 

Im Jahr der Aussaat dominieren zunächst die einjährigen Arten das Bild. Im Zuge der Kul-
turentwicklung verschwinden zuerst die einjährigen Arten. Die Dominanzverhältnisse werden 
insbesondere von den standörtlichen Faktoren bestimmt. Insbesondere die ungünstiger 
werdenden Lichtverhältnisse in Folge der aufwachsenden Bäume führen allmählich zum 
Rückgang und schließlich zum Verschwinden der Zwischenbegrünung. Dies dauert in Ab-
hängigkeit vom Wachstum der Forstkultur ca. 6 bis 10 Jahre. 

 

11.2.2 Vorwald 

Ein bewährtes Mittel, die Rekultivierungsstandorte für anspruchsvollere Baumarten „kultur-
fähig“ zu machen, ist die Begründung eines Vorwaldes. 

Traditionell werden Vorwälder aus robusten und raschwüchsigen Pionierbaumarten wie z. B. 
Weiden, Pappeln, Birken oder Erlen begründet. Auch einige Nadelholzarten (Kiefer, Fichte) 
können Vorwälder bilden. Die Vorwälder sind in der Lage, Klimaextreme wie Spätfrost und 
extreme Sonneneinstrahlung abzumildern. Außerdem tragen die Baumwurzeln zum Auf-
schluss des Bodens bei. 

Für folgende Gegebenheiten wird dringend ein Vorwald empfohlen: 

• Senken-, Sohlen- oder sonstige Spätfrostlagen. 
• Bei sonstigen ungünstigen Standortverhältnissen. 

Grundsätzlich kann ein Vorwald durch ungelenkte oder gelenkte Sukzession oder durch 
Pflanzung entstehen. In der Tendenz verbessern sich die Standorte durch den Vorwald nach 
wenigen Jahren. Daneben ist die Schutzwirkung (z. B. Frostschutz, Beschattung, Windruhe, 
Luftfeuchte) fühl- und messbar. Im Schutz der Vorwälder können sich empfindlichere Baum-
arten durch natürliche Verjüngung entwickeln oder, wenn diese ausbleibt, gepflanzt werden. 

Auch bei günstigen Standortverhältnissen empfiehlt es sich, auf die Vorwaldbaumarten nicht 
vollständig zu verzichten. Hier reicht ggf. ein weitständigerer Verband. Bei guten Standort-
bedingungen kann auch ein Vorwald gleichzeitig mit den Zielbaumarten gepflanzt werden. 

Die Erstbewirtschaftung bis zur Abnahme (Kap. 11.4) der rekultivierten Flächen dauert ca. 7 
bis 10 Jahre. In diesem Zeitraum können etwaige Rekultivierungsmängel aufgedeckt und 
beseitigt werden. 
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11.3 Folgenutzung Offenlandschaft (Landwirtschaft oder Naturschutz) 

Werden rekultivierte Böden wieder landwirtschaftlich oder als Naturschutzflächen genutzt, 
so werden sie wieder mechanischen Belastungen durch Befahrungs- und Pflegemaßnah-
men ausgesetzt. Wegen ihrer besonderen Verdichtungsempfindlichkeit benötigen sie drin-
gend eine „Rekonvaleszenzphase“, während der sie sich unter optimalen Bedingungen sta-
bilisieren und restrukturieren können. Ziel dieser Phase muss es sein, die Böden tragfähiger 
zu machen und vor Erosion zu schützen, bevor die Belastungen einer intensiven Nutzung 
wieder beginnen. 

Zweckmäßig ist es, die Rekultivierungsflächen unverzüglich nach der Fertigstellung anzusä-
en. Die erste Folgekultur soll aus mehrjährigen intensivwurzelnden Pflanzen bestehen. Be-
sonders geeignet sind Luzerne, diverse Kleearten oder Luzerne-Gras- oder Kleegrasmi-
schungen. Insbesondere die tiefwurzelnden Arten sichern den Lockerungserfolg biologisch 
ab. Daneben wird das Bodenleben (z. B. Regenwürmer) gefördert und folglich der Gefüge-
zustand verbessert. 

Anzustreben ist eine extensiv bewirtschaftete Dauerbegrünung in den ersten Standjahren. 
Der Aussaatzeitpunkt richtet sich nach den verwendeten Pflanzenarten. Als Spätsaat kann 
Grünroggen noch Mitte bis Ende Oktober gesät werden. Als Saatgutmengen sollten die 1,5-
fachen Mengen der sonst üblichen Saatmengen verwendet werden. Für die rekultivierten 
Flächen wird bei den Leguminosen mit Knöllchenbakterien geimpftes Saatgut empfohlen. 

Im Falle einer naturschutzfachlichen Folgenutzung können die Artenzusammensetzung und 
die Saatgutmenge an die Nährstoffausstattung des Rekultivierungsbodens oder an die 
Nährstoffansprüche der Folgenutzung angepasst werden. Beispielsweise kann der Legumi-
nosenanteil beschränkt werden, um eine N-Anreicherung zu begrenzen. Auch Dünnsaaten 
sind möglich, um beispielsweise offene Bodenflächen für bestimmte Zielarten anzubieten. 
Gleichwohl sind die Ziele des vorsorgenden Bodenschutzes wie insbesondere Gefügeauf-
bau bzw. -stabilisierung und Erosionsvermeidung zu berücksichtigen. 

Unterstützend kann eine Kalkung oder die Ausbringung organischer Festdünger wirken. 
Keinesfalls sollten reine N-Dünger oder Gülle verwendet werden. Erstere fördern den Gra-
santeil in den Saatmischungen, zweitere kann das Bodenleben beeinträchtigen. 

Bei der Bewirtschaftung sind in den ersten Jahren folgende Regeln strikt zu beachten (nach 
DIN 19731 mit Ergänzungen): 

• Eine Befahrung darf nur bei ausreichend abgetrocknetem Boden erfolgen. 
• Bei verdichtungsempfindlichen Böden oder bei anhaltend feuchten Böden sind Achslas-

ten zu reduzieren bzw. bodenschonende Laufwerke zu verwenden. 
• Bei Grünlandnutzung sind maximal 2, in Ausnahmenfällen 3 Schnitte/Jahr zulässig. 
• Keine Beweidung, auch nicht Herbstbeweidung! 
• Hackfrüchte und Mais sollten nicht vor dem 6. Jahr angebaut werden, besser später. 
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• Generell ist nach der ersten Nachsorgephase eine ganzjährige Begrünung anzustreben 
(Zwischenfruchtanbau). 

Vor der endgültigen Abnahme (Kap. 11.4) der rekultivierten Landwirtschafts- oder Natur-
schutzflächen sollte eine bis zu 4 Jahre dauernde Zwischenbewirtschaftung erfolgen; ent-
sprechende Regelungen werden beispielsweise in der Schweiz praktiziert (FSK 2001). In 
diesem Zeitraum können etwaige Rekultivierungsmängel aufgedeckt und beseitigt werden. 

 

11.4 Abnahme 

Die Abnahme der rekultivierten Flächen erfolgt durch die Zulassungsbehörde. Es hat sich 
als vorteilhaft erwiesen, bei der Abnahme auf bodenschutzfachlichen Sachverstand zurück-
greifen zu können. Dementsprechend sollte die bodenkundliche Begleitung am Abnahme-
termin teilnehmen. 

Die Abnahme beschränkt sich regelhaft auf eine Aufwuchsbonitur kombiniert mit der Spa-
tendiagnose (Oberflächenabnahme).  

Verdeckte Mängel bleiben von der Oberflächenabnahme unberührt. Jedoch kann mit Hilfe 
von Bodenschürfen die Qualität der wiederhergestellten durchwurzelbaren Bodenschicht 
überprüft werden, um verdeckte Mängel wie zum Beispiel Verdichtungen oder ungeeignete 
Substrate aufzudecken. In den Bodenschürfen sind die wiederhergestellten Bodenschichten 
nach DIN 19682-10 im Hinblick auf Gefügeeigenschaften, insbesondere Verdichtungen und 
Durchwurzelbarkeit, zu beurteilen.  

Werden bei dem Abnahmetermin erhebliche Rekultivierungsmängel festgestellt, dann ist die 
Abnahme zurückzustellen, bis die Mängel nachweislich beseitigt worden sind. 

Geeignete bodenkundliche Kontrollkriterien für die Abnahme sind in Tab. 11–2 aufgeführt. 
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Tab. 11–2: Bodenkundliche Kontrollkriterien zur Beurteilung der durchwurzelbaren Boden-
schicht (nach BVB 2013, S. 82-83; verändert und ergänzt) 

Beurteilung der Schichtmächtigkeiten 
Kontrollgrößen: • Mächtigkeit in cm 
Durchführung: • nach Abschluss der Maßnahme 
Methoden: • Feldbodenkundliche Kontrolle der Schichtmächtigkeiten mit Hilfe von Spa-

ten, Bohrungen oder Schürfen 
Orientierungswerte: • Vorgaben der Rekultivierungsplanung bzw. des Zulassungsbescheids (vgl. 

Regelmächtigkeiten in Tab. 7–1, S. 59) 
Beurteilung des Bodengefüges 
Kontrollgrößen: • Funktionalität des Gefüges (Luftkapazität, Durchwurzelbarkeit, Wasserleit-

fähigkeit, Packungsdichte, Aufwuchsbonitur) 
Durchführung: • Zeitnah nach Rekultivierungsabschluss. 

• Wiederholung vor Ende der Gewährleistungspflicht 
Methoden: • Visuelle Kontrolle der Bodenoberfläche (Pfützenbildungen) und Bonitur des 

Pflanzenaufwuchses (Wuchsdepressionen) 
• Beurteilen des Bodengefüges mit Hilfe   

1. der Spatendiagnose (bis ca. 30 cm Bodentiefe) und   
2. repräsentativer Bodenschürfe (gesamte durchwurzelbare Bodenschicht 
bis 200 cm Tiefe), evtl. mit Entnahme von Stechzylindern und labortechni-
sche Bestimmung der Rohdichte, Luftkapazität und gesättigten Wasserleit-
fähigkeit 

Orientierungswerte/ 
Schadensschwelle: 

Orientierungswerte: 
• Vorgaben der Rekultivierungsplanung bzw. des Zulassungsbescheids (vgl. 

bodenkundliche Anforderungen an die Rekultivierungsschichten in Tab. 7–
3, S. 62) 

Allgemeine Schadschwellen: 
• Luftkapazität: < 5 Vol % 
• Gesättigte Wasserleitfähigkeit: < 10 cm/d 
• Packungsdichte: Stufen 4 und 5 (DIN 19682-10 2007) 

Die drei vorgenannten Kontrollgrößen müssen nach UBA (2004) zusammen 
betrachtet werden. Bedeutsam für die Beurteilung ist die Tiefenlage, Mäch-
tigkeit und horizontale Ausdehnung der zu beurteilenden Bodenverdichtung. 

• Effektive Lagerungsdichte: Stufen 4 und 5 
• Spatendiagnose: Stufen 4 und 5 
• Eindringwiderstand eines Penetrometers nach DIN 19662, Juli 2012:  

Bei Ackerböden mit Wassergehalten über 80 % der nutzbaren Feldkapazität 
geht man bei Eindringwiderständen ab 2 MPa von negativen Auswirkungen 
auf den Pflanzenbestand aus, ab 3 MPa von erheblich negativen Auswir-
kungen. 

Beurteilung des Bodenmaterials (A- und B-Boden) 
Kontrollgrößen: • Körnung bzw. Bodenart 

• Art und Anteile an Fremdmaterialien 
Durchführung: • Spätestens nach Abschluss der Maßnahme, besser vor oder begleitend zur 

Rekultivierung bei der Bereitstellung des Rekultivierungsmaterials. 
Methoden: • Feldbodenkundliche Kontrolle des Bodenbodenmaterials mit Hilfe der Fin-

gerprobe. Beurteilung des Feinbodens (≤ 2 mm) und des Grobbodens (> 2 
mm; entspricht dem Steingehalt).  

• Visuelle Kontrolle auf eventuelle Fremdbestandteile. 
Orientierungswerte: • Feinboden vergleichbar dem Ausgangszustand, wenn nicht anders festge-

legt. 
• Vorgaben der Rekultivierungsplanung bzw. des Zulassungsbescheids (vgl. 

bodenkundliche Anforderungen an die Rekultivierungsschichten in Tab. 7–
3, S. 62) 
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Beurteilung des Humusgehaltes des A-Bodens 
Kontrollgrößen: • Humusgehalt (Klasse nach Ad-hoc-AG Boden 2005 oder Masse-%) 
Durchführung: • nach Abschluss der Maßnahme 
Methoden: • Feldbodenkundliche Beurteilung durch Bodenkundler 

• Nach Bedarf: Analytische Kontrolle mittels Bodenproben 
Orientierungswerte: • Vorgaben der Rekultivierungsplanung bzw. des Zulassungsbescheids (vgl. 

bodenkundliche Anforderungen an die Rekultivierungsschichten in Tab. 7–
3, S. 62) 
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13 Anhang – Checklisten 
 

Checkliste 1: Prüfung der verwendeten Bodeninformationen zur Bestandserfassung 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

1.1 Bezug zu vorhandenen Bodenflächendaten in Text und Karte vorhanden?  
Maßstab der Bodenkarte: 1 : ……………. 

 /    /  

 Anforderung:  
Für die in Anspruch genommenen Bodenflächen sind die räumliche Verbreitung der Bo-
denformen mit Leitprofilen inkl. Angaben der wesentlichen Bodeneigenschaften wie Fein-
bodenarten, Grobbodenarten und -anteile, Humusgehalte und ggf. vorhandener Vernäs-
sungsmerkmale in Text und Karte darzulegen. Grundlage sind vorhandene Bodenflächen-
daten im Maßstab 1:50.000 (BFD50) und größer. Die BFD50 vermitteln nur einen Über-
blick über das Vorhabensgebiet und bedürfen im Regelfall einer Konkretisierung mit Hilfe 
von Bodenkartierungen vor Ort (s. Pkt. 1.2). 

  

1.2 Erfolgten Bodenkartierungen vor Ort?   /   /   

 Anforderung:  
Die Bodeninformationen nach vorhandenen Bodenkarten sind mit Hilfe einer Bodenkartie-
rung nach Ad-hoc-AG Boden (2005 bzw. 2009) zu verifizieren und ggf. inhaltlich und 
räumlich zu spezifizieren. 
Geeignete Darstellungsformen: Textliche und kartografische Darstellung. 

  

1.3 Erfassung und Bewertung der räumlichen Verbreitung von Böden mit besonderer 
Ausprägung der Bodenfunktionen (schutzwürdige Böden) erfolgt?  

  /    /  

 Anforderung:  
Die Bewertung der Bodenfunktionen hat mit anerkannten Methoden zu erfolgen  
(vgl. http://www.hlug.de/themen/boden/vorsorge/bodenschutz-in-der-planung.html; 
letzter Abruf: 04.12.2015. Vgl. auch Methodendokumentation zu Bodenflächendaten 
1:50.000 im BodenViewer, jeweils über den Info-Button einsehbar). Bei der Verwendung 
anderer Methoden ist die Eignung in angemessener Form darzulegen. 
Geeignete Darstellungsformen: Textliche und kartografische Darstellung. 

  

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 2: Prüfung der Erfassung der Empfindlichkeit der betroffenen Böden 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

2.1  Erfassung der Verdichtungsempfindlichkeiten der Böden erfolgt?   /   /   

 Anforderung:  
Anhand großmaßstäbiger Bodenflächendaten Hessen 1:5.000, landwirtschaftliche Nutz-
fläche (BFD5L) oder bodenkundlicher Profilaufnahmen nach Checkliste Nr. 1.2 ist die 
Verdichtungsempfindlichkeit der Böden anhand der Parameter Feinbodenart, Grobboden-
anteil, Humusgehalt und Vernässung zu bewerten (s. Bewertungsschema auf folgender 
Seite). 
Das Bewertungsergebnis ist bedeutsam für die Auswahl bodenschonender Verfahren der 
Baufeldfreimachung, des Bodenausbaus, der Zwischenlagerung und der Rekultivierung. 
Bei verdichtungsempfindlichen Bodenmaterialien sind geeignete, erforderliche und ange-
messene Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen anzugeben. 
 

  

2.2  Erfassung der Erosionsempfindlichkeiten der Bodenmaterialien erfolgt?  /    /  

 Anforderung:  
Anhand der bodenkundlichen Profilaufnahmen nach Checkliste Nr. 1.2 ist die Erosions-
empfindlichkeit der Böden durch Wasser anhand der Parameter Feinbodenart, Grobbo-
denanteil und Humusgehalt zu bewerten. Dazu bietet sich der so genannte K-Faktor der 
Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) an (vgl. DIN 19708).  
Im Erosionsatlas im BodenViewer steht flächendeckend für Hessen eine Karte des K-
Faktors zur Verfügung. 
Das Bewertungsergebnis ist bedeutsam für die Auswahl etwaig notwendiger Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen bei der Baufeldfreimachung, Zwischenlagerung und 
Rekultivierung. 
 

  

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 3: Prüfung der Flächen- und Massenbilanz in den Antragsunterlagen 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

3.1 Eindeutige Flächen- und Massenbilanz vorhanden?   /    /  

 Anforderungen: 
Die Flächen- und Massenbilanz der Eingriffe in Böden sind in textlicher, karto-
grafischer und tabellarischer Form (vgl. Tab. 3-1) eindeutig zu beschreiben. Die An-
gaben müssen in sich schlüssig sein. 

– – 

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 4: Prüfung der allgemeinen Anforderungen an die Rekultivierung 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

4.1 Mindestflächen, Flächenform, räumliche Aspekte   /    /  

 Anforderungen: 
Die Antragsunterlagen müssen nachvollziehbare Angaben zu Mindestflächen, Flä-
chenform und räumlichen Aspekten der Rekultivierungsfelder enthalten, die auf die 
Vermeidung bzw. Minderung von Verdichtungsgefährdungen abzielen. 

– – 

4.2 Anlegen von Probefeldern   /     /  

 Anforderungen: 
Im Interesse einer hochwertigen Rekultivierung sollten Probefelder genutzt werden, 
um vorgesehene Rekultivierungsmaßnahmen auf ihre Geeignetheit zu überprüfen. 
Werden keine Probefelder vorgesehen, dann ist in den Antragsunterlagen detailliert 
darzustellen, wie die Qualitätsanforderungen an die Rekultivierung anderweitig erfüllt 
werden können. 

– – 

4.3 Maschinen und Geräte – Einsatzmöglichkeiten und -grenzen   /     /  

 Anforderungen: 
Die Antragsunterlagen müssen die vorgesehenen Maschinen und Geräte mit ihren 
Einsatzmöglichkeiten und -grenzen dergestalt beschreiben, dass deutlich wird, wie ei-
ne funktionstüchtige durchwurzelbare Bodenschicht hergestellt werden kann. Neben 
den Maschinen und Geräten sind dazu auch die Einbauverfahren nach Kap. 7.4 zu 
berücksichtigen. 

– – 

4.4 Bodenfeuchte – Grenzen für Bodenarbeiten   /     /  

 Anforderungen: 
Es ist konkret auszuführen, wie die aktuelle Bodenfeuchte im Rekultivierungsprozess 
berücksichtigt wird, um Verdichtungsschäden vorzubeugen. 

– – 

4.5 Bodenschutzfachliche Begleitung   /     /  

 Anforderungen: 
Anhand der Komplexität der Rekultivierungsbedingungen ist zu entscheiden, ob eine 
bodenkundliche Baubegleitung nötig ist. Die Antragsunterlagen sollten deutlich ma-
chen, ob eine bodenkundlich versierte Begleitung eigenständig durch das Unter-
nehmen garantiert werden kann oder ob diese Leistung an ein qualifiziertes Büro ver-
geben werden soll. 

– – 

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 5: Prüfung der Ausführungen zum Bodenausbau 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

5.1 Grundsätze und nutzungsbezogene Maßnahmen   /   /  

 Anforderungen: 
Die Antragsunterlagen müssen deutlich machen, wie Beeinträchtigungen des im Ab-
baufeld auszuhebenden Bodenmaterials, welches zur Rekultivierung oder externen 
Verwertung vorgesehen ist, vermieden werden können.  
In die Bewertung der Antragsunterlagen hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen 
zum Bodenausbau sind die Erläuterungen zum geplanten Maschinen- und Geräte-
einsatz einzubeziehen (vgl. Kap. 4.3). 

– – 

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 6: Prüfung der Ausführungen zur Zwischenlagerung 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

6.1 Getrennte Lagerung von Ober- und Unterböden?   /     /  

 Fachgerechte Lagerung des Bodenaushubs in Mieten entsprechend der DIN 19731 
Ist eine getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden sowie Bodenschichten unter-
schiedlicher Eignungsgruppe (insbesondere Humusgehalt, Schadstoffgehalt, Feinbo-
denart, Grobbodenanteil) vorgesehen? 

  

6.2 Flächenbedarf für die Mietenlagerung nachgewiesen?   /     /  

 Wird der Flächenbedarf für die Mietenlagerung unterschiedlicher Bodenqualitäten abge-
deckt? (vgl. Kap. 3.4 und Checkliste 3) 

  

6.3 Geplante Mietenhöhen angegeben?   /     /  

 Sind die Oberbodenmieten maximal 2 m hoch? 
Sind die Unterbodenmieten maximal 3 m hoch? 
In Einzelfällen kann von diesen Regelangaben begründet abgewichen werden, wenn 
durch die Auflast keine schädliche Verdichtungen zu besorgen sind (vgl. Tab. 6-1 und 
Tab. 6-2). 

  

6.4 Befahrung von Bodenmieten ausgeschlossen?   /    /  

 Wird ausgeführt, dass Bodenmieten generell nicht befahren werden?   

6.5 Begrünung der Bodenmieten dargelegt?   /     /  

 Werden die Mieten bei einer längeren Lagerung begrünt? 
Ab Zeitspanne von 2 Monaten empfiehlt sich eine aktive Begrünung. Die Jahreszeit der 
Mietenlagerung innerhalb oder außerhalb der Vegetationsperiode ist bei der Forderung 
einer Begrünung zu berücksichtigen. Die Begrünung dient sowohl dem Erosionsschutz 
als auch der biologischen Entwässerung der Bodenmiete durch die Verdunstungsleis-
tung der Pflanzen. 

  

6.6 Mietenflächen geeignet?   /     /  

 Sind die Mietenflächen geeignet (nicht vernässt, kein Oberflächenzufluss bzw. keine 
Muldenlage, keine hohe oder extreme Verdichtungsempfindlichkeit)? 

  

6.7 Bodenschonender Technikeinsatz dargelegt?   /    /  

 Zur Vermeidung von Verdichtungen nach § 12 Abs. 9 BBodSchV: Erfolgt die Zwischen-
lagerung und Umlagerung mit bodenschonender Technik (vgl. Kap. 4.3, Kap. 5 und Kap. 
6)? 

  

6.8 Stoffliche Vorbelastungen der Böden.   
 Ist die Schadstoffsituation der zwischenzulagernden Bodenmassen hinreichend bekannt 

und – im Falle belasteter Bodenmaterialien – wird eine getrennte Zwischenlagerung un-
terschiedlich belasteter Bodenmaterialien vorgesehen? 

  /    /  

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 7: Prüfung der Ausführungen zu den Rekultivierungsarbeiten 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

7.1 Herstellung des Rohplanums   
 Wird dargelegt, wie sichergestellt werden kann, dass eine freie Entwässerung der Rekul-

tivierungsschicht entweder in den mittleren Verfüllbereich oder in ein Dränsystem statt-
finden kann, um Stauwasserbildungen vorzubeugen? 

  /    /  

7.2 Geeignete Bodenmaterialien für die Rekultivierungsschicht   
 Wird in den Antragsunterlagen dargelegt, welche Bodenmaterialien mit welchen definier-

ten Eigenschaften für die Wiederherstellung einer durchwurzelbare Bodenschicht / Re-
kultivierungsschicht verwendet werden sollen und sind die verwendeten Kriterien boden-
schutzfachlich vertretbar? (vgl. Tab. 7-3) 

  /    /  

7.3 Mächtigkeiten der A- und B-Bodenschicht    
 Werden in den Antragsunterlagen die vorgesehenen Mächtigkeiten der A- und B-

Bodenschichten beschrieben und bodenschutzfachlich nachvollziehbar begründet? (vgl. 
Tab. 7-1) 

  /  
 

  /  

7.4 Anlieferung von Bodenmaterial und Einbauverfahren   
 Beschreiben die Antragsunterlagen in nachvollziehbarem Umfang, wie eine bodenscho-

nende Anlieferung und ein bodenschonender Einbau erfolgen sollen?   /    /  

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 8: Überwachung 
Anmerkung: Die Anforderungen an eine Wiedernutzbarmachung als Vegetationsfläche, die im Rahmen der Pla-
nung und Zulassung festgelegt worden sind, sind im Rahmen der Überwachung auf ihre fachgerechte Umset-
zung hin zu überprüfen. Insofern wiederholen sich die Fragen der voranstehenden Checklisten inhaltlich in der 
Checkliste zur Überwachung; die Fragen sind lediglich umformuliert und zielen hier auf die Umsetzung der Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen ab. 
Im Einzelfall ist die Checkliste zur Überwachung mit den Anforderungen aus der Planung und Zulassung abzu-
gleichen. Die nachstehende Checkliste kann insofern nur als eine Orientierung dienen. 

Nr. Inhalte der Prüfung Ja / Nein * 

8.1 Zwischenlagerung und Umlagerung von Bodenmaterial: Werden die Anforde-
rungen des § 12 BBodSchV und der DIN 19731 eingehalten? 

  

 
 
8.1.1 

Anforderungen: 
• Fachgerechte Lagerung des Bodenaushubs in Mieten entsprechend der DIN 19731 
 Ist eine getrennte Lagerung von Ober- und Unterboden sowie Bodenschichten un-

terschiedlicher Eignungsgruppe (insbesondere Humusgehalt, Schadstoffgehalt, 
Feinbodenart, Grobbodenanteil) erfolgt? 

 
 

  /   

8.1.2  Wird der Flächenbedarf für die Mietenlagerung unterschiedlicher Bodenqualitäten 
abgedeckt?   /   

8.1.3  Sind die Oberbodenmieten maximal 2 m hoch? 
 Sind die Unterbodenmieten maximal 3 m hoch? 

In Einzelfällen kann von diesen Regelangaben begründet abgewichen werden, 
wenn durch die Auflast keine schädliche Verdichtungen zu besorgen sind (vgl. 
Tab. 6–1 und Tab. 6–2 auf Seite 54). 

  /  

8.1.4  Werden / wurden die Mieten nicht befahren?   /   

8.1.5  Sind die Mieten bei einer längeren Lagerung begrünt worden? 
Ab einer Zeitspanne von 2 Monaten empfiehlt sich eine aktive Begrünung. Die 
Jahreszeit der Mietenlagerung innerhalb oder außerhalb der Vegetationsperiode 
ist bei der Forderung einer Begrünung zu berücksichtigen. Die Begrünung dient 
sowohl dem Erosionsschutz als auch der biologischen Entwässerung der Boden-
miete durch die Verdunstungsleistung der Pflanzen. 

  /  

8.1.6  Sind die Mietenflächen geeignet (nicht vernässt, kein Oberflächenzufluss bzw. 
keine Muldenlage, keine hohe oder extreme Verdichtungsempfindlichkeit)?   /   

8.1.7 • Zur Vermeidung von Verdichtungen nach § 12 Abs. 9 BBodSchV: Erfolgt die Zwi-
schenlagerung und Umlagerung mit bodenschonender Technik (vgl. Kap. 4.3. Kap. 5 
und Kap. 6)? 

  /  

8.1.8 • Im Falle stofflicher Vorbelastungen der Böden: 
 Können die rechtskonformen Verwertungs- bzw. Entsorgungswege mit Hilfe von 

Lieferscheinen transparent belegt werden? 

  /   

8.2 Überprüfung der Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
zum Schutz der Böden 

 

 
 
8.2.1 

Anforderungen:  
• Flächen- bzw. Bodeninanspruchnahme 
 Sind festgelegte Abtrassierungen umgesetzt worden, um ungeplante Inanspruch-

nahme von Nebenflächen zu vermeiden? 
  /  

 
8.2.2 

• Verdichtung bzw. mechanische Belastungen (Befahrung, Lagerung etc.) 
 Liegen Arbeitsanweisungen zur Benutzung von Baustraßen und Arbeitsbereichen 

vor?   /  

8.2.3  Werden Baustraßen, Fahrbohlen bzw. Fahrplatten für Rekultivierungsarbeiten mit 
verdichtungsempfindlichen Bodenmaterial eingesetzt? 
 

  /  
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Nr. Inhalte der Prüfung Ja / Nein * 
8.2.4  Wird bei Bodenarbeiten (Aushub, Aufmietung, Wiedereinbau, Rekultivierung) auf 

witterungsabhängige Vernässungen und erhöhter Verdichtungsempfindlichkeiten 
der Böden mit Bauunterbrechung oder dem Einsatz besonders schonender Tech-
nik reagiert? 

  /  

8.2.5  Werden für die Rekultivierungsarbeiten bodenschonende Laufwerke (Band- bzw. 
Kettenlaufwerke oder Breit-/Niederdruckreifen) eingesetzt? 

 Liegen nachprüfbare Maschinen-/Gerätelisten mit konkreten Angaben zum Ma-
schinen-/Gerätetyp, Gesamtmassen (inkl. Volllast) und spezifischem Bodendruck 
vor? 

  /  
 
 
  

8.2.6 • Auf-/Einbringen von Bodenmaterial in eine durchwurzelbare Bodenschicht 
 Wird bei der Wiederherstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht die Diffe-

renzierung zwischen Oberboden und Unterboden entsprechend dem Ausgangs-
zustand beachtet? 

  /  

 
8.2.7 

• Bodenerosion 
 Wird die Bauphase ohne schützende Pflanzendecke (Flächenvorbereitung und 

Rekultivierungsabschnitte) soweit wie möglich begrenzt? 

  /   

 
8.2.8 

• Bauzeitenplan 
 Werden die Bodenarbeiten (Aushub, Aufmietung, Rekultivierung) gezielt in Phase 

mit wahrscheinlich trockenen Bodenverhältnissen (Sommerhalbjahr) gelegt? 

  /  

8.2.9  Werden Bauunterbrechungen bei witterungsbedingten Vernässungen der Böden 
praktiziert?   /   

* Wenn nein, dann sind geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahmen zur Mängelbeseitigung festzu-
legen. 
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Checkliste 9: Prüfung der Ausführungen zum Standortgutachten 

Nr. Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

9.1 Standortgutachten vorgesehen?      
 Wird dargelegt, ob ein Standortgutachten für Rekultivierungsabschnitte überhaupt vor-

gesehen ist? Wenn ja, weiter mit 9.2, ansonsten Nachforderung.   /    /  

9.2 Erhebungsmethoden.      
 Sind die dargestellten Erhebungsmethoden und zu erfassenden Bodeneigenschaften 

geeignet, die Rekultivierungsqualität entsprechend den Zulassungsbedingungen nach-
zuweisen? 

  /    /  

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
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Checkliste 10: Prüfung der Sanierung von Rekultivierungsmängeln 

 
Nr. Inhalte der Prüfung Ja / Nein * 

10.1 Sind die auf der Grundlage der Überwachung oder des Standortgutachtens 
vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen bodenschutzfachlich geeignet? 

  

 Es ist bodenschutzfachlich nachvollziehbar zu begründen, mit welchen Maßnahmen die 
ermittelten Mängel beseitigt werden können.   /   

10.2 Überprüfung der ergriffenen Maßnahmen zur Mängelbeseitigung.   
 Kann ein Sanierungserfolg anhand bodenkundlicher Kontrollkriterien nach Tab. 11-2 

nachgewiesen werden? (frühestens ein Jahr nach Sanierungsmaßnahme überprüfbar.)   /   

* Wenn nein, dann sind geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahmen zur Mängelbeseitigung festzu-
legen. 
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Checkliste 11: Prüfung des Konzeptes zur Folgebewirtschaftung 

Nr.   Inhalte der Prüfung 
 

Ja / Nein 
Wenn nein 

Nf / Nb* 

11.1 Zwischenbegrünung.      
 Wird eine artenreiche und an die Standortbedingungen angepasste Zwischenbegrünung 

vorgesehen, die dazu geeignet ist, das Bodenleben und damit die Gefügeregeneration 
zu aktivieren und zu unterstützen? 

  /    /  

11.2 Bewirtschaftung der Zwischenbegrünung.      
 Sind bodenschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen für die Phase der Zwischen-

begrünung vorgesehen, die einer Verdichtung vorbeugen? 
Beispiele: 
• Eine Befahrung darf nur bei ausreichend abgetrocknetem Boden erfolgen. 
• Bei verdichtungsempfindlichen Böden oder bei anhaltend feuchten Böden sind Achs-

lasten zu reduzieren bzw. bodenschonende Laufwerke zu verwenden. 
• Bei Grünlandnutzung maximal 2, in Ausnahmenfällen 3 Schnitte/Jahr. 

Keine Beweidung, auch nicht Herbstbeweidung. 

  /    /  

11.3 Abnahme.**    
 Kann anhand bodenkundlicher Kontrollkriterien eine mängelfreie Abnahme erfolgen?   /  – 

* Erläuterung: Nf = Nachforderung; Nb = Nebenbestimmung 
** Wenn nein, dann sind geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahmen zur Mängelbeseitigung festzu-

legen. 
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